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SCHWEIZERISCHE

Fragen der Theologie und Seelsorge

Amtliches Organ der Bistümer Basel,

Chur, St. Gallen, Lausanne—Genf—

Freiburg und Sitten

KIRCHEN
ZEITUNG

7/1974 Erscheint wöchentlich 14. Februar 142. Jahrgang Druck und Verlag: Raeber AG Luzern

Die erneuerte Bussliturgie

Zum neuen «Ordo paenitentiae»

Im Rahmen der umfassenden Liturgie-
erneuerung, die das Zweite Vatikanum
inaugurierte, ist nun auch die lang er-
wartete neue ß«ss- und Beic/zf/imrgie
erschienen. Damit sind, in einem impo-
nierenden liturgischen Reformwerk,
über dessen Tragweite und historische
Bedeutung wir uns im allgemeinen viel
zu wenig Rechenschaft geben, alle sie-
ben Sakramente in den Bereich dieser
Reform einbezogen. Die neuen Riten
liegen, soweit das Rom betrifft, nun alle
vor, dem Erscheinen eines neuen Mis-
sale und Rituale stünde nun eigentlich
nichts mehr im Wege. Leider lässt die
offizielle deutsche Übersetzung der
zahlreichen Texte und ihre Promulga-
tion durch die Bischofskonferenzen im
deutschen Sprachraum immer noch zum
grösseren Teil auf sich warten. «Der
deutsche Sprachraum läuft damit Ge-
fahr, im Bereich der gottesdienstlichen
Erneuerung das Schlusslicht zu bilden.
In den Nachbarländern und in vielen
Teilen der Welt sind die römischen
Entwürfe für eine Neuordnung der Sa-

kramentenspendung zumeist längst
übertragen und zum Teil mit Anpas-
sungen an die örtlichen und kulturellen
Gegebenheiten, in Gebrauch»!. Ein
vollständiges, neu redigiertes Altarmis-
sale in spanischer Sprache hatten wir
schon vor Monaten in der Hand. Wie
lange werden wir uns auf dem Gebiet
der Sakramentenspendung und Sakra-

' Vgl. K. Ric/zter, Fragen um die neue
Trauungsliturgie. Diakonia Nr. 1 / 74. 54.
Der.se/6e: Die sakramentale Heilssorge
für die Kranken. Diakonia Nr. 4/73. 310.

2 Ordo paenifen/iae, Editio typica. Typis
polyglottis Vaticanis. (1974) 120 Seiten.

mentenpastoral noch gedulden müssen?
Ob nicht einem viel'beklagten Wild-
wuchs und einer weitverbreiteten litur-
gischen Willkür durch eine etwas spe-
ditive Promulgation der offiziellen
Texte der Riegel hätte geschoben wer-
den können?
Da wohl den wenigsten unserer Seel-

sorger der neue «Ordo paenitentiae»,
immerhin ein lateinisch geschriebenes
Buch von 120 Seiten, in nützlicher
Frist zugänglich sein wird und mit
einer baldigen Übersetzung auch hier
kaum zu rechnen ist, möchten wir in
einem ersten Beitrag den neuen Buss-
ritus etwas ausführlicher vorstellen.
In einem zweiten Artikel werden wir
uns dann erlauben, dazu einige pasto-
raitheologische Bemerkungen zu
machen. Vorerst also genauere Inhalts-
angaben des Ordo 2.

In einem in geschliffenem Latein ver-
fassten Decreizzm der Gottesdienstkon-
gregation, das dem ganzen Ordo vor-
angesetzt und' von Kardinal Villot und
Erzbischof Annibale Bugnini im Auf-
trag des Papstes unterzeichnet ist (es

trägt das Datum vom ersten Advents-
sonntag, 2. Dezember 1973), wird betont,
dass die vorliegende Neuordnung der
Bussliturgie im Auftrag und im Gefolge
des Zweiten Vatikanums erfolge. Es wird
der entscheidende Satz aus der Liturgie-
konstitution angeführt: «Ritus und For-
mein des Bussakramentes sollen so re-
vidiert werden, dass sie Natur und Wir-
kung des Sakramentes deutlicher aus-
drücken» (Nr. 72 der Konstitution über
die heilige Liturgie). Der neue Ordo
wird kurz vorgestellt. Es wird darauf
hingewiesen, dass die einzelnen nationa-

len Bischofskonferenzen die nötigen ort-
liehen Anpassungen vornehmen sollen.
Ist dies geschehen und eine entsprechen-
de, von den römischen Autoritäten ap-
probierte Übersetzung in die modernen
Sprachen erstellt, so kann die vorliegen-
de Neuordnung in Kraft gesetzt werden.

Inhaltsverzeichnis des neuen Ordo

Um einen klaren Überblick zu gewinnen,
geben wir hier das genaue Inhaltsver-
zeichnis bekannt:

Praenotanda

Caput I
Ordo ad reconciliandos singulos paeniten-
tes.

Caput II
Ordo ad reconciliandos plures paenitentes
cum confessione et absolutione singulari.
Caput III
Ordo ad reconciliandos plures paenitentes
cum confessione et absolutione generali.

Aus dem Inhalt:

Die erzzezzer/e Bzz.y,y/iizzrgie

Die Kirc/ze er/zie/i eine dz'i/ie «/zedige
T/ze/'eszTz von /eyny»

Synode 72: Sozw/e Azz/gzzben der K/r-
c/ze in der Sc/zvveiz

T/zeoiogie aZy ffTysenjc/zo/? und Pro*«
zzne/z r/zo;nfii von Agzzin

Die Sonn/flgimejje im Leèe/z der
Gemeinde

/fmdic7zer Ted
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Caput IV
Textus varii in celebratione reconciliationis
adhibendi.
I. Pro reconciliatione unius paenitentis.
II. Pro reconciliatione plurium paeniten-
tium.

Appendices

I. De absolutione a censuris
De dispensatione ab irregularitate
II. Specimina celebrationum paenitentia-
lium.
De celebrationibus paenitentialibus ordinan-
dis.
1. Celebrationes paenitentiales tempore
Quadragesimae.
2. Celebratio paenitentialis tempore Adven-
tus.
3. Celebrationes paenitentiales communes.
4. Pro pueris.
5. Pro iuvenibus.
6. Pro aegrotis.

III. Schema pro conscientiae discussione.

Die Theologie des Bussakramentes
(Nrn. 1 und 2)

Vorerst wird im Vorwort eine kurze
Theologie des Bussakramentes entfaltet
unter dem Titel: «De mysterio reconci-
liationis in historia salutis, vom Ge-
heimnis der Versöhnung in der Heilsge-
schichte.» Von der Barmherzigkeit des
Vaters wird der Schritt getan zur
Menschwerdung des Sohnes Gottes. Von
der Busspredigt des Täufers ist die Rede
und vom Versöhnungswerk Jesu Christi,
von seiner Umkehrpredigt, seiner Siin-
derliebe, seinen Krankenheilungen, die
auf Sündenvergebung hin sich öffnen,
von seinem Sühnetod am Kreuz und
seiner Auferstehung und endlich von der
Geistsendung an die Apostel und der
Vollmachtenübertragung im Hinblick
auf die Sündenvergebung. Der zentrale
Text, auf den im ganzen Ordo immer
wieder reflektiert wird, ist Joh 20,19 bis
23. Auch das Schlüsselwort an Petrus
wird auf die Beichtvollmacht hingedeu-
tet (Mt 16,19). Es ist von einer «cele-
bratio paenitentiae» die Rede.
Als Sakramente der Sündenvergebung er-
scheinen die Taufe, die Eucharistie und
und die Beichte!

Die Bussliturgie im Leben der Kirche
(Nrn. 3—7)

Ausgangspunkt ist hier die Tatsache,
dass die Kirche als ganze immer neu
der Busse, der Umkehr und der Reini-
gung bedürfe. Es wird darauf hingewie-
sen, dass das Gottesvolk auf verschie-
dene und vielfältige Weisen den steten
Auftrag zur Umkehr wahrnehme. Sün-
denvergebung geschieht auf vielfältige
Weise: durdh Werke der Nächstenliebe
und durch ein Leben nach dem Evan-
gelium. Liturgie und Gottesdienst haben
es auf der ganzen Breite immer auch
mit Sündenvergebung zu tun: Versöh-
nung mit Gott und Versöhnung mit den

Brüdern. In diesem ganzen Feld von
Busse und Versöhnung, von Verzeihung
und Versöhnungsbereitschaft hat dann
das öwssakrameni seinen Kontext und
seinen hervorstehenden Platz. Hier ge-
schieht in qualifizierter Art und Weise
Versöhnung mit Gott und mit der Kir-
che (reconciliatio cum Deo et cum
Ecclesia).
Sünde ist Beleidigung Gottes, eines Got-
tes, der uns immer schon zuerst geliebt
hat (1 Jo 4,19), Jesus für uns dahingab
und den Heiligen Geist über uns ausge-
gössen hat.
Sünde ist aber auch Verfehlung an den
Mitmenschen. Die Verstrickung aller in
die Schuld verlangt auch gegenseitige
Hilfe zu Busse und Umkehr.

Das Bussakrament und seine Teile
(Nr. 6)

Von diesem recht breiten, theologisch
tiefen Fundament her kommt nun die
Beicüie im überlieferten Verständnis,
allso die gängige Einizelbeichte, in den
Blick. Der Weg, der hier beschritten
wird, erinnert an die Einteilung unserer
Katechismen: Reue — Bekenntnis — Ge-
nugtuung und Absolution.
Nachdem dann noch einmal von den
verschiedenen Möglichkeiten der Sün-
denvergebung die Rede ist (diversum re-
medium. Nr. 7), wird die bekannte For-
derung neu eingeprägt: Sc/zwere Sünden
müssen wie bisher vor dem Priester be-
kannt und damit in der Einzelbeichte
dem Bussgericht der Kirche unterstellt
werden. Selbstverständlidh sind die sub-
jektiv schweren Sünden gemeint (om-
nia et singula peccata gravia, quorum,
excussa conscientia, memoriam habet fi-
delis). Für /üss/ic/ze Sünden wird die
Beichte empfohlen, notwendig ist sie
nicht.

Der Verwalter des Bussakramentes
(Nrn. 8—11)

Auch hier wird das Bemühen spürbar:
die traditionellen Auffassungen zu wah-
ren, sie aber auf eine breitere theologi-
sehe Basis zu stellen, also Altes und
Neues sinnvoll zu verbinden. Nicht nur
der Priester, auch die Kirche als ganze
und der Beichtende werden in den Voll-
zug des Sakramentes hineingenommen.
Trotzdem: Die Vollmacht der Sünden-
Vergebung geht von Christus über die
Apostel zu deren Nachfolgern, den Bi-
schöfen, und von dort zu den Priestern.
Der Priester bedarf auch weiterhin der
besonderen Beauftragung durch den Bi-
schof; das, was man bisher die Beicht-
Jurisdiktion nannte, bleibt im Prinzip un-
angetastet. Dem Priester wird als con-
fessarius das Beichthören und die ent-
sprechende Vorbereitung dafür sehr ans
Herz gelegt. Die Liebe des himmlischen

Vaters und die Güte des guten Hirten
hat er im Herzen zu tragen. Das Beicht-
geheimnis wird ernst eingeprägt.

Von der Feier der Buss- und Beichtli-
turgie (Nrn. 12—35)

Vom Beichtstuhl ist hier interessanter-
weise nicht die Rede. Es heisst nur: «Sa-
cramentum Paenitentiae administratur
in loco et sede, quae iure statuuntur»
(12). Konkretere Bestimmungen sollen,
so wird später gesagt (38), durch die lo-
kale Bischofskonferenz erfolgen.
Als bevorzugte Beichtzeit wird die Fas-
tenzeit genannt. Doch soll immer ent-
sprechende Beichtgelegenheit angeboten
werden. Über die liturgische Kleidung
des Beichtvaters sollen die Bischöfe ent-
scheiden.
Nun werden die drei Hawpi/ormc/z des
ßzmaUumezzto entfaltet: im Vorwort
wird ihr Verlauf geschildert, im Haupt-
teil des Ordo wird die ganze Liturgie
textlich und mit den entsprechenden Ru-
briken angeführt. Wir fassen hier beide
Anliegen zusammen:

Erste Form:
Die Beichte des einzelnen Büssers

Der Sünder kommt zum Priester. Es ist
die Situation der ehemaligen Einzel-
beichte, die meist im Beichtstuhl erfolg-
te. Von einem Beichtstuhl ist nicht mehr
die Rede, obwohl er sicher immer noch
angebracht sein kann, freilich die nun
reichentfaltete Liturgie der EinzeTbeich-
te eher behindert als fördert. So wie die
Liturgie hier steht, kann sie sinngerecht
sicher viel besser in einem Beicht- oder
Sprechzimmer, kurzum in einer normalen
Gesprächssituation vollzogen werden.
Denn diese Liturgie erfährt nun eine

grosse Bereicherung, die Einzelbeichte
kann wieder als Liturgie empfunden
werden, als Gottesdienst!

Sie umfasst folgende Teile:
1. einen kurzen £rö//zzzz«gsri/zz.T, beste-
hend aus Kreuzzeichen und Gebet.

2. eine Scüri/f/eszzng. Das Wort hat sün-
dentilgende Kraft! Einige erklärende
Worte des Priesters sind sicher nicht aus-
geschlossen.
3. das Sekerzrzim's und die Bzzssazz//age.
Das Bekenntnis kann die Form eines

Gesprächs annehmen. Die Bussauflage
soll der Anklage und der Lebenssituati-
on des Beichtenden entsprechen.
4. ein Bezzegeôet des Büßenden und die
Lossprec/zzzzzg rfurc/z ziezz Priester. Die
^ftso/iüions/orme/, die nie geändert wer-
den darf, im Gegensatz zu allen anderen
Texten, die eine sehr freie Auswahl,
auch Kürzung erlauben, lautet:
«Deus, Pater misericordiarum, qui per
mortem et resurrectionem Filii sui mun-
dum sibi reconciliavit et Spiritum Sanc-
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tum effudit in remissionem peccatorum,
per ministerium Ecclesiae indullgentiam
tibi tri'buat et pacem. Et ego te a/woZvo a

peccn/:'r ta:'r Zn nom/ne Pmrà et FZZZZ et
SpZr/tMj Sfl/tcfZ.»
Der Beichtende antwortet: Amen.
Als Übersetzung wird der Arbeitsge-
meinschaft der liturgischen Kommissio-
nen im deutschen Sprachgebiet in Vor-
schlag gebracht.
«Gott ist ein barmherziger Vater; er hat
durch den Tod und die Auferstehung
seines Sohnes die Welt mit sich versöhnt
und den Heiligen Geist ausgegossen zur
Vergebung der Sünden. Durch mich als
Diener der Kirche schenke er dir Ver-
zeihung und Frieden.
So rprec/ze tc/z tZZcZt /or vott de/nen Sü«-
den im ZVamen der Faferr und der So/t-

tier und der He/Z/gen Geirter.»
5. ein Loèpreir Gotter und die Fndrzr-

rttttg des Büssenden.

Zweite Form:

Eine Beichtfeier mit gemeinsamer Vor-
bereitung und Danksagung mehrerer
Beichtender, mit Einzelbekenntnis und
Einzelabsolution

Hier geht es um eine Mischform, die
sich unseren Bussgottesdiensten annä-
hert und vor allem im französischen
Sprachraum, anfänglich auch in Deutsch-
land und der Schweiz öfters geübt wor-
den ist. in Einzelbekenntnis und die Ein-
zelabsolution vor einem Priester werden
eingebaut in einem gemeinsamen Buss-
Gottesdienst. Die Teile sind:

1. £>d'//MMttgrn'twr.- eine reiche Textaus-
wähl wird angeboten. Gesang, Begrüs-
sung und Gebet.

2. Wort-Gorrer-Feie/v Bibeltext und Pre-
digt. Dann eine gememrome Gew/rrenr-
/orrcAwrcg.

3. Fi« Ferrö/mtmgrrirMr: Ein allgemei-
nes Bekenntnis in Form von Fürbitten.
Immer soll dabei auch das Fareranrer
gesprochen werden.

4. Das kurze FZnzeZèekenntn/r und die
aFyoZndo r/ngtdan'r (konkret wohl in
Beichtstühlen bei mehreren Priestern),

5. Gemeinrame Dankragung and Fnr-
Zarrwng.

Dritte Form:

Gemeinsame Beichtfeier mit gemeinsa-
mer Lossprechung (Generalabsolution)

Sie soll, entsprechend dem Dekret der
Glaubenskongregation vom 16. Juli 1972
(normae pastorales circa absolutionem
sacramentalem generali, modo impertien-
dam. AAS 64, 1972, p. 511), Vot/dZZe«
vorbehalten sein, «praesertim in terris
missionum», oder bei einem grossen
Beichtandrang, der sonst nicht in nütz-

licher Frist bewältigt werden kann. Aus-
drücklich heisst es in Nr. 31: Die Ein-
zelbeichte (individualis et intégra con-
fessio atque absolutio) ist die einzige
normale Art und Weise (unicus modus
Ordinarius), wodurch die Gläubigen
sich mit Gott und der Kirche versöhnen,
es sei denn physische oder moralische
Unmöglichkeit entschuldige von dieser
Beichtform. Weiterhin wird, wie schon
im genannten Dekret, betont, dass
schwere Sünden, die einer solchen Gene-
ralabsolution unterstellt worden sind,
später noch in der Einzelbeichte zu be-
kennen seien. Von diesen Bedingungen
wird gesagt, dass sie zur Wirksamkeit
des Sakramentes (ad valorem sacramen-
ti) notwendig seien, und dem Priester
wird es zur Pflicht gemacht, die Gläu-
bigen darüber aufzuklären.
Der Fir;« d/erer Fe/c/u/orm folgt der
zweiten Form mit dem Unterschied,
dass Bekenntnis und Absolution nun ge-
meinsam erfolgen. Die Absolutionsfor-
mel erfährt dabei eine Ausweitung, en-
det aber mit dem entscheidenden Satz,
der ja zugleich als Notform zu betrach-
ten ist: «Ich spreche euch los von euren
Sünden im Namen des Vaters, und des
Sohnes uirid des Heiligen Geistes. Amen.»
Ein reiches Textangebot, das viel Ab-
wechslung erlaubt, wird darauf ange-
fügt: (Nrn. 67—214) Gebete und Be-
grüssungsworte aus der Schrift, Bibel-
texte und Anrufungen. Auch hier kann
somit ein bestehender liturgischer Rah-
men frei ausgefüllt werden. Innerhalb
bestimmter Grenzen kann sich der Li-
turge frei bewegen.
Damit schliesst der Hauptteil des Ordo.
Alles weitere ist im Hn/zang unterge-
bracht!
In einem ersten Abschnitt des Anhanges
(Appendix I) werden zwei Losspre-
chungsformeln angeboten, die eine für
die Lossprechung von reservierten Sün-
den, die andere für die Lossprechung von
Irregularitäten, womit diese kirchen-
rechtlich umschriebenen Einschränkun-
gen der priesterlichen Lösegewalt auch
in den neuen Bussordo übernommen
sind.

Die Bussgottesdienste

Im Appendix II ist endlich von den bei
uns heiss umstrittenen Bussfeiern oder
Bussgottesdiensten die Rede (celebratio-
nes paenitentiales). Durch eine eigene
kleine Notiz werden sie vom Hauptteil
des Ordo abgesetzt: Es handle sich im
folgenden um Anregungen für diejeni-
gen, die Bussgottesdienste veranstalten,
sie vorzubereiten haben. Der Abschnitt
umfasst dann freilich trotzdem 73 Num-
mern auf 33 Seiten.
In der kurzen Einleitung werden solche
Bussgottesdienste als sehr nützlich be-
zeichnet (perutiles) und das für den Ein-
zelnen wie für die Gemeinde. Ihren Sinn

sieht das Dokument darin, dass echte
Bussgesinnung geweckt und zum frucht-
baren Empfang der Einzelbeichte, des

Bussakramenites, hingeführt werde. Sie
haben im Zusammenhang zur Beichte
also vorbereitenden Charakter. Des wei-
tern sollen sie der Busserziehung der
Kinder dienen, die Katechumenen auf
ihrem Weg zur Taufe begleiten und in
priesterlosen Gemeinden im Sinne des

Votum sacramenti die fehlende Beichte
ersetzen.

Zweimal, im Vorwort des ganzen Ordo
und im Vorspann zu den Bussfeiern im
besonderen, erscheint dann der Satz:
«Caveatur, ne hae celebrationes, in opi-
nione fidelium, cum sacramentali con-
fessione et äbsOlutione confundantur»,
man möge also darauf bedacht sein, dass
diese Bussgottesdienste nicht von den
Gläubigen mit dem sakramentalen Be-
kenntnis und der Absolution in der Ein-
zelbeichte verwechselt würden. Es ver-
steht sich, dass diese Gottesdienste im
Aufbau und in der Textwahl mit der
zweiten und dritten Form der Busslitur-
gie des Ordo (gemeinsame Vorbereitung
und Danksagung, bei Wahrung des Ein-
zelbekenntnisses und der Einzelabsolu-
tion und Bussliturgie mit Generalabso-
lution in Notfällen) vieles gemeinsam
haben.

Überraschend reich ist dann das Ange-
bot an solchen Bussgottesdienstmodel-
len: für die Fastenzeit, für den Advent,
für Bussgottesdienste ausserhalb der pro-
filierten Zeiten des Kirchenjahres (ce-
lebrationes paenitentiales communes),
endlich für bestimmte Personenkreise,
wie Kinder, Jugendliche und Kranke.
Der Aufbau dieser Feiern ist immer
gleich, die angebotene Textauswahl sehr
reich und kostbar: Am Anfang steht als
Überschrift eine ITzemenangaèe, zum
Beispiel in der Fastenzeit: zur Erneu-
erung des Taufbewusstseins, oder zur
Vorbereitung auf die Feier des Mysteri-
um Paschale in der Osternacht. Es fol-
gen Fegnïrrzmgrworte z;nd GeZ>et, dann
Ferange« and Fret/:?? (Homilie), endlich
die gemeinsame GevWrrenrer/orrcAang
und eine Art Fekennrn/y in Form von
Bussge'beten, Füfbitten und Anrufungen,
etwa aus den Psalmen. Hier darf auch
das Vaterunser wiederum nicht fehlen.
Sicher um der Vergebungsbitte willen,
der schon die Väter sündentilgende
Kraft zugeschrieben haben. Dann folgen
Sc/darrwort und Segen. Deprekative
Lossprechungsformeln finden sich spär-
lieh, immerhin schliesst der Bussgottes-
dienst für Kinder mit den bekannten
«Misereatur» der Messe. Auch das Con-
fiteor findet des öftern seinen Platz.

Als letztes folgt in Appendix III das
Sc/re/rza einer geznez'nranren Gew:'j.yen.y-

pra/zzng. Ausdrücklich wird eingangs be-

merkt, dass eine Anpassung an Zeit und
Ort und Umständen unumgänglich sei.
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Einige uns aus den alten Beichtandach-
ten gewohnte Fragen stehen am Anfang:
Gehe ich zur Beichte in der richtigen
Absicht? Habe ich in der letzten Beichte
eine schwere Sünde vergessen oder ver-
schwiegen? Habe ich die auferlegte Bus-
se verrichtet, Unrecht wieder gut ge-
macht, mich um Umkehr und Erneue-
rung des Lebens im Sinne des Evange-
liums bemüht?
Der folgende Gewissensspiegel um-

Gegen alle Vermutungen, es würden erst
im Heiligen Jahre Kanonisationen erfbl-
gen, fand am vergangenen 27. Januar in
der Peterskirche zu Rom eine Heiligspre-
chung statt. Dieser Kanonisation werden
voraussichtlich noch 1974 mehrere Selig-
sprechungen folgen. Eine weit grössere
Anzahl von Dienern Gottes wird im Hei-
Ilgen Jahre 1975 die Ehre der Altäre er-
langen.
Weshalb hat Papst Paul VI. die Heilig-
sprechung von Teresa Jornet auf
den 27. Januar 1974 angesetzt? Der
Grund liegt wohl darin, dass an diesem
Tage das Zentenar der Gründung der Seli-

gen, der Kongregation der Kleinen
Schwestern für die verlassenen alten Men-
sehen, zu Ende ging. Mit der Kanonisa-
tion der katalanischen Ordensstifterin hat
die Kirche zu den beiden kanonisierten
Ordensfrauen Teresa von Avila und der
gleichnamigen Heiligen von Lisieux eine
dritte «heilige Theresia von Jesus» erhal-
ten.

Leben und Werk der neuen Heiligen

Die neue Heilige stammte aus Katalonien,
das der Kirche im Laufe der Jahrhunder-
te manche Heilige und grosse Männer
und Frauen schenkte. Am 9. Januar 1843
wurde Teresa Jornet e Ibars zu Aytona,
einem kleinen landwirtschaftlichen Zen-
trum Kataloniens, wenige Kilometer süd-
lieh von Lerida, geboren. Der Weg ihrer
Berufung verlief nicht gradlinig. Zuerst
bildete sich Theresia zur Lehrerin heran
und erwarb das staatliche Diplom. Dane-
ben arbeitete die tüchtige Erzieherin zu-
sammen mit ihrem Priester-Onkel an der
Gründung einer Gemeinschaft der Kar-
meliter-Terziaren. Die Leitung der Schule
lag in Theresias Händen. Es war die Zeit
harter Kämpfe gegen die katholische Kir-
che und Schule in Spanien. Diese schwie-
rige, fast aussichtslose Lage mag die jun-

schreibt die drei bekannten Kreise:
Gott, den Nächsten, mein eigenes Leben.
In vielem, wir müssen es ehrlich geste-
hen, erinnert uns dieser letzte Teil des

neuen Ordo mit seinen vielen Fragen an
die alten Beichtspiegel unserer Gebetbü-
eher. Doch soll der Charakterisierung
und Kommentierung des «Ordo paeni-
tentiae» ein eigener Beitrag gewidmet
sein.

(Zweiter Teil folgt) /ose/ Sommer

ge Lehrerin bewogen haben, im Jahre
1866 in den Orden der Klarissen einzu-
treten, die in Biviesca, Diözese Burgos,
ein Kloster hatten. Wegen geschwächter
Gesundheit musste sie 1870 das Kloster
verlassen. Theresia kehrte wieder zu ihrer
alten Tätigkeit in der Schule zurück.
Es nahte die Wende ihres Lebens. There-
sia begegnete dem seeleneifrigen Priester
Don Sarturnino Lopez Novoa. Dieser
überzeugte sie von der Dringlichkeit der
Aufgabe, eine Kongregation von Schwe-
stern zu gründen, die sich der alten, ver-
lassenen Menschen annehmen sollten. So-
fort machte sich Theresia an das Werk.
Drei Jähre später, am 27. Januar 1873,
wurde die neue geistliche Gemeinschaft
im Verein mit dem genannten Priester ins
Leben gerufen, die später ihren Sitz in
Valencia nahm. Die erste Insassin des er-
sten Hauses war eine 90jährige lahme
Frau. Der Erz'bischof von Valencia appro-
bierte die erste Konstitution der neuen
Gemeinschaft, die den offiziellen Titel
«Hermanidäd de los pobres desampara-
dos» (Gemeinschaft der armen Verlasse-
nen) tirug.
Das Ziel, das sich die neue Gemeinschaft
setzte, war für die damalige Zeit ganz neu:
die Schwestern sollten sich der armen,
verlassenen Leute annehmen, die ohne je-
de materielle und geistige Hilfe waren.
Darum entsprach auch die Gründung ei-
ner dringenden Notwendigkeit in einer
Zeit, da der damalige Staat sich um das

Los dieser armen Menschen nicht kürn-
merte. In allen Ländern spanischer Zunge
bis nach Kuba breitete sich die neue Ge-
meinschaft aus.
Am 24. April 1876 erhielt die Kongrega-
tion das «Decretum laudis», drei Jahre
später die definitive Approbation, und
1897 wurden die Konstitutionen gutge-
heissen. Das war die letzte grosse Freude
der hochgemuten Gründerin: sie starb am
26. August desselben Jahres, in der Stadt
Liria. Heute ruhen ihre Gebeine in der

Kirche des Generalates —• in Valencia.
Mutter Theresia durfte 1260 Schwestern
zu ihren Töchtern machen. 103 Häuser
gründete sie: ein Beweis, wie aktuell ihr
Werk war. Mit Freuden erlebte sie, wie
mit der Reihe der armen alten Leute auch
die Zahl der Wohltäter wuchs. Heute zählt
diese Kongregation 3100 Schwestern, die
in 214 Häusern wirken. Sie sind in neun
Provinzen aufgeteilt und gehören den
Ländern Spanien, Kuba, Lateinamerika
und Deutschland an. Im Laufe dieses er-
sten Jahrhunderts der so wichtigen ak-
tuellen Stiftung wurden von den Schwe-
stern über 600 000 alte Leute betreut.
Wie viele Opfer hinter dieser Zahl' stehen,
weiss nur Gott.
Am 27. April 1958 wurde Mutter There-
sia Jornet e Ibars durch Pius XII. selig-
gesprochen. Nachdem die zwei Wunder-
Prozesse im Jahre 1966 erfolgreich abge-
schlössen worden waren, setzte nun Papst
Paul VI. mit der feierlichen Kanonisation
die Krone auf Person und Werk der gros-
sen katalanischen Ordensfrau.

Die Kanonisationsfeier in der
Peterskirche

Die Leser wird auch ein kurzer Bericht
über die Feier dieser Heiligsprechung
interessieren. Es war zu verstehen, dass
die Pilger grossenteils aus den spanisch-
sprechenden Ländern stammten. Trotz
misslicher Witterung trafen sie recht zahl-
reich ein. Schon bald nach 8 Uhr morgens
standen auf dem Petersplatz 30 grosse
Pullman-Wagen, deren Zahl bis zum Be-
ginn der Feier um 9.30 Uhr sich verdop-
pelte.
Die Feier selbst verlief, im Vergleich mit
früheren Heiligsprechungen, sehr einfach.
Das Bild der neuen Heiligen prangte als
«Glorie» auf der Fassade der Basilika. Im
Innern aber war nichts eigens geschmückt
oder angeordnet worden. Es gab auch
keine Tribünen mehr, keine Darstellun-
gen der Wunder und keine besondere Be-
leuchtung. Die Basilika war in «Reparti»
aufgeteilt, nach denen die Eintrittskarten
angeschrieben waren. Jetzt konnte eine
bedeutend grössere Anzahl von Leuten
auch vor der Confessio sitzend der hl.
Handlung beiwohnen, was angenehm
empfunden wurde.
Die Feier selbst war ganz in die hl. Messe
eingebaut. Während des Einzuges des

Papstes (zu Fuss) mit den Kardinälen,
Prälaten und Beamten der Kongregation
sang der Chor abwechslungsweise mit
dem Volke als Introitus die Antiphon
«Venii Sponsa Christi».
Da die Teilnehmer, nebst einem kurzen
Abriss des Lebens von Mutter Theresia
Jornet e Ibars, den vollen Text der Feier
samt Noten der gregorianischen Messe er-
halten hatten, war es erhebend zu hören,
wie alle Gesänge, teils vom Chore, teils

Fortsetzung Seite 116

Die Kirche erhielt eine dritte «heilige Theresia von Jesus»

Die Gründerin der «Kleinen Schwestern für die verlassenen alten Menschen»,
Teresa de Jesus Jornet e Ibars, wurde heiliggesprochen
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Soziale Aufgaben der Kirche
in der Schweiz
Interdiözesane Sachkommission 8

Soziale Aufgaben der Kirche
in der Schweiz (Text für die 1. Lesung in den Diözesansynoden)

Komm/'ss/'onSibe/7c/7f

Einleitung

Unserer Sachkommission 8 war die Aufgabe gestellt,
den sozialen Aspekt der Kirche in unserer schweizeri-
sehen Gegenwart darzulegen. Es ging uns im Korn-
missionsbericht darum, einerseits über die soziale
Situation der schweizerischen Gegenwart allgemein
und in bezug auf einige spezielle Probleme zu orientie-
ren, anderseits von der Botschaft Christi her das so-
ziale Engagement der Kirche klar zu beschreiben. Un-
ser Kommissionsbericht gliedert sich demzufolge in
folgende Schwerpunkte:

1. Zur sozialen Situation der schweizerischen Gegen-
wart

2. Der soziale Auftrag — Wesenselement der Kirche

3. Verwirklichung des sozialen Auftrags der Kirche
4. Das soziale Engagement der Kirche in der Schweiz

Der Kommissionsbericht ist erarbeitet worden von Mit-
gliedern, die seit Jahren in sozialer Tätigkeit stehen.
Wir glauben, dass er den nötigen Wirklichkeitsbezug
aufweist und die Voraussetzung und Motivierung für
praktische Schlussfolgerungen bietet. Wir hoffen, dass
er beiträgt zum Bewusstsein, dass wir trotz Wohl-
Standssituation mit schwerwiegenden sozialen Pro-
blemen beladen sind, dass die Kirche den sozialen
Auftrag Christi auch heute wahrzunehmen hat und zur
Lösung der sozialen Aufgaben vermehrte Bereitschaft
erzeugt.
Ein verhältnismässig grosser Umfang des Kommis-
sionsberichtes war leider nicht zu vermeiden wegen
der Vielfalt der Probleme und wegen der notwendigen
Konkretisierung der möglichen Hilfe.

Kommissionsbericht zur sozialen Situation
der schweizerischen Gegenwart

1.1 Die allgemeine soziale Situation

7.7.7 Woö/sfand w/'e noc/7 n/'e

Die letzten 15 Jahre brachten den meisten Regionen
der Schweiz eine äussere Entwicklung, die alle bis-
herigen Dimensionen sprengte. Ihre wichtigsten Kenn-
zeichen sind: der alle Lebensgebiete erfassende tech-
nische Fortschritt, die andauernde Vollbeschäftigung,
das sprunghafte Anwachsen der wirtschaftlichen Pro-
duktivität, die nur von wenigen Nationen übertroffene
Zunahme des Volkseinkommens, die fast unbegrenz-
ten Aufstiegsmöglichkeiten für den Tüchtigen und Mu-
tigen, der grosszügige Ausbau der Institutionen des so-
zialen Ausgleichs. Soziale Missstände, wie z. B. Armut,
Kinderarbeit, Verdingkinderpraxis usw., sind weit-
gehend verschwunden. Die materiellen Folgen von
Waisen-, Witwen-, Alters-, Krankheits- und Invaliden-
Schicksalen sind zum grossen Teil eliminiert oder doch
wenigstens gemildert. Berechtigte Forderungen nach
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit aller Menschen
werden durch die Gesellschaftspolitik immer selbst-
verständlicher realisiert. Eigentliche Notlagen sind
zum mindesten weniger manifest.

7.7.2 A/eue soz/'a/e Gegeöenöe/fen
Das Bild unserer Gesellschaft hat sich in den letzten
Jahrzehnten in mancher Hinsicht gewandelt und ist
noch im Wandel begriffen. Neue Gegebenheiten und
Verhaltensnormen prägen das soziale Leben: eine
wachsende Verstädterung, die Entvölkerung der Berg-
regionen, eine fortschreitende Konzentration der wirt-
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schaftlichen Macht, der Rückgang des Kleinbetriebes,
die Verschiebung der Altersstruktur, die Zunahme aus-
ländischer Arbeitskräfte, eine dynamische gesell-
schaftspolitische und geographische Mobilität, ver-
mehrte Möglichkeiten der Lebensgestaltung durch
Freizeit, der fortschreitende Prozess der Demokratisie-
rund und Säkularisierung, immense Möglichkeiten der
Meinungsbildung durch Massenmedien, wachsende
Verstaatlichung der sozialen Belange. All dies stellt
unsere Gesellschaft vor neue Probleme und Aufgaben.

7.A3 /-/errscbencte asoz/'a/e /Wenfa/Zfäfen

In unserer modernen Gesellschaft sind oft Geisteshai-
tungen wirksam, die echte menschliche Solidarität ge-
fährden, das letzte notwendige zwischenmenschliche
Engagement verhindern, ja vielfach neue soziale Not-
Situationen schaffen: Die Wirtschaftspolitik hat weit-
gehend die Priorität vor der Gesellschaftspolitik. Das
übertriebene Leistungsdenken fordert seine Opfer bei
den Leistungsschwachen. Das Menschenbild wird
nach dem Nützlichkeitsprinzip gewertet und von sei-
ner letztlich absoluten Würde gelöst. Die oft hektische
Betriebsamkeit vernachlässigt innere Werte mensch-
licher Existenz. Im Wohnungsbau überspielt das Pro-
fitdenken die sozialen Belange. Ständige Konsum-
angebote führen zu egoistischer Genussucht. Eine
Alibimentalität dispensiert sich von der unmittelbaren
zwischenmenschlichen Verantwortung. Die Lösung
von sozialen Problemen wird dem Staat und der Insti-
tution zugeschoben. Intoleranz herrscht oft gegenüber
Menschen, die nicht ins Schema passen. Eine diskrimi-
nierende Haltung ist rasch bereit zu verurteilen statt
zu helfen. Eine Gesellschaft mit diesen asozialen Men-
talitäten läuft Gefahr, sich auseinanderzuleben und
stets Randgestalten und Aussenseiter der Gesellschaft
zu produzieren.

7.7.4 Ai/sw/rZcungen mange/nder ZWenscbZZcb/ce/f

Trotz wirtschaftlichem Wohlstand und sozialer Ab-
Sicherung in materieller Hinsicht ist die «heile Welt»
auch heute noch immer Utopie und Illusion. Ja der
Mensch ist geradezu in eine neue Gefährdung geraten.
Die sozialen Schädigungen sind vielleicht weniger of-
fensichtlich als frühere materielle Not, aber nicht we-
niger tragisch und verheerend. Sie treffen den Men-
sehen in seinem Innersten und in seinen letzten Be-
dürfnissen. Er wird nicht selten das Opfer einer Gesell-
schaff mangelnder Menschlichkeit: Er ist verunsichert
ob des Verlustes von moralischen Werten und religio-
sen Normen. Er bleibt unbefriedigt trotz den grossen
Konsummöglichkeiten. Er wird geängstigt durch die
ständige Furcht vor Versagen, er fühlt sich überfordert
durch das Leistungsdenken. Er wird gehetzt von der
hektischen Betriebsamkeit. Trotz engem Aufeinander-
sein haben Kommunikationsstörung und Verein-
samung zugenommen. Er ist vielfach heimatlos gewor-
den wegen fehlender gesellschaftlicher Tragfähigkeit.
Er wird nicht selten ausgestossen aus Gründen des
Leistungsvermögens. Er gerät in Konflikt und in Ag-
gression zu geltenden Gesellschaftsformen und Ge-
sellschaftspraktiken. Die Früchte unserer materialisti-
sehen Weltanschauung sind tief menschliche Notstän-
de in Form von gestörten sozialen Beziehungen.

7.7.5 BecZürZn/s nach ge/ebfer So/Zc/ar/fäf

Die überlieferten Gemeinschaften, wie Familie, Nach-
barschaft, Quartier, Dorf, Betrieb usw., vermögen oft
nicht mehr dauerhafte menschliche Bindungen zu ge-
ben und zu erhalten. Durch neue soziale Gegebenhei-
ten sind sie oft nicht mehr vorhanden oder durch herr-
sehende asoziale Mentalitäten gefährdet und erkrankt.
Bewusst und unbewusst sehnen sich die Menschen
von heute nach echter menschlicher Gemeinschaft
und nach gesellschaftlicher Beheimatung, nach Sicher-
heit und Solidarität, nach Achtung und Beachtung,
nach Bejahung und Liebe, nach wahrhafter Integration
in die Gesellschaft in allen Belangen, Höhen und Tie-
fen ihres Menschseins. Stattdessen erfahren die Men-
sehen in ihrem belastenden Alltag immer wieder
schwere Enttäuschungen.

1.2 Sozial besonders benachteiligte und gefährdete
Gruppen unserer Gesellschaft

7.2.7 K/'nder und J(7genc///c/7e

Fehlende Liebe und Geborgenheit, mögliches Fehlen
einer festen Beziehungsperson, Beeinträchtigung der
Eltern durch Krankheit und Invalidität, fehlende Identi-
fikationsmöglichkeiten mit Vater oder Mutter, Verwöh-
nung, Inkonsequenz, übertriebene Härte, Hin- und Her-
gerissenwerden zwischen sich streitenden Eltern oder
zwischen Pflegeeltern und leiblichen Eltern, mangeln-
des Verständnis für konstitutionell oder hirnorganisch
gestörte Kinder, das alles sind Faktoren, die ein Kind
in seiner seelischen und sozialen Entwicklung gefähr-
den können.
Wenn diese gefährdenden Faktoren über längere Zeit
wirksam sind, entwickeln sich daraus nicht selten
schwere psychische Schäden, die sich bemerkbar ma-
chen in einer gestörten Beziehungsfähigkeit, Verhal-
tensstörungen und sozialen Auffälligkeiten (Bettnäs-
sen, Schul- und Erziehungsschwierigkeiten, Lügen,
Stehlen, Herumstreunen usw.). Im weiteren Verlauf
können sich diese fixieren und sind kaum mehr heil-
bar. Daraus folgen dann, oft für ein ganzes Leben: Aus-
senseitertum, Verwahrlosung, Kriminalität, Vorbela-
stung für Berufsleben, Partnerwahl und eigene Kinder-
erziehung.

Einige Kategorien gefährdeter Kinder und Jugend-
licher

LZnebeZ/cbe KV/ider

Im Jahre 1971 kamen in der Schweiz 3584 illegitime
Kinder zur Welt. Weil ihre Mütter in den meisten Fällen
nicht fähig oder nicht reif genug sind für die Erziehung,
zudem oft einer Berufstätigkeit nachgehen müssen,
werden diese Kinder fast immer bei Grosseltern, Ver-
wandten, in Fremdfamilien oder in Heimen unterge-
bracht. Trotz der wenig günstigen Ausgangslage kön-
nen sie unter Umständen auch dort eine glückliche Ju-
gend erleben. Oft führt aber die Fremdplazierung zu
ungünstigen Erziehungssituationen: Hin- und Herge-
rissenwerden zwischen Pflegeeltern und leiblicher
Mutter, Fehlen des leiblichen Vaters, unbefriedigende
Heimatmosphäre usw.
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K/'ncfer aus gescb/'edenen Eden

Jedes Jahr werden in der Schweiz um 6000 Ehen ge-
schieden. Dadurch werden auch rund 500 Kinder in

Mitleidenschaft gezogen. Schon vor der Scheidung er-
leben sie die Spannungen und Streitigkeiten zwischen
ihren Eltern. Dies kann bereits schwere seelische und
manchmal auch körperliche Störungen auslösen. Nach
der Scheidung ist ihr Schicksal dem der Unehelichen
ähnlich.

iW/7/eugescbäd/gfe und Wob/sfandsverwaör/osfe

Für diese Gruppe sind Zahlen kaum erhältlich. Die an-
laufenden Fälle bei Ehe- und Erziehungsberatungsstel-
len, bei Jugendämtern und in Heimen geben ein düste-
res Bild: Unreife der Eltern, mangelnde Liebesfähig-
keit, Konsum- und Profitdenken, Überforderung, unge-
löste Konflikte in der eigenen Entwicklung und zwi-
sehen den Ehepartnern, alles Ursachen für ungenügen-
de oder fehlende Erziehung und Verhaltensstörungen.

K/'nder /'n Pf/ege und /Adopf/Vfam/V/'en

Ein Teil der Kinder aus unvollständigen oder gestörten
Familien haben das Glück, rechtzeitig eine gute Er-
satzfamilie zu finden. Leider gibt es viel zu wenig sol-
che Möglichkeiten. An Ehepaaren, die ein Kind adop-
tieren möchten, fehlt es nicht. Doch können sich nur
wenige Mütter entschliessen, ihr Kind zur Adoption
freizugeben. Es mangelt an Pflegefamilien, die, ohne
diesen Totalitätsanspruch zu stellen, einem Kind eine
tragende Ersatzheimat zu schaffen bereit sind. Voraus-
Setzung für diese Hilfe sind Pflegeeltern mit erzieheri-
schem Geschick und mit Verständnis für die Situation,
in der sich die Eltern des Kindes befinden, und für die
Spannungen, die sich aus einem Pflegeverhältnis un-
vermeidlich ergeben. Es müssen ihnen aber auch Mög-
lichkeiten einer qualifizierten Beratung (nicht nur Auf-
sieht) in ihrer Aufgabe geboten werden.

K/'nder und Jugend/Zcbe /'n He/'men

Es gibt Kinder und Jugendliche, denen auf Grund ihrer
besonderen Bedürfnisse und ihrer gesamten Situation
in einem Heim am besten geholfen werden kann (be-
sondere Schulungs- und Therapie-Möglichkeiten, heil-
pädagogisch ausgebildete Erzieher, Vorteil des Lebens
in Gruppen mit Kindern in,ähnlichen Lebenssituatio-
nen).
Angezeigt ist Heimerziehung vor allem für Kinder und
Jugendliche, die in ihrem Verhalten so gestört sind,
dass die Erziehung im Rahmen einer Familie nicht
mehr möglich ist; ferner für jene, die keine andere
Möglichkeit einer notwendigen Sonderschulung und
angepassten beruflichen Ausbildung haben.
In manchen Fällen bedeutet Heimerziehung die einzige
noch verbleibende Chance für eine harmonische Ent-
Wicklung. Damit sich die besonderen Möglichkeiten
des Heimes voll zum Segen der Kinder und Jugend-
liehen auswirken können, müssen jedoch auch seine
Gefahren gesehen und bewusst zu überwinden gesucht
werden, wie lebensfremde Internatsatmosphäre, man-
gelnde individuelle Entfaltungsmöglichkeit, Fehlen des
Vaterbildes, fachliche und menschliche Überforderung
des Erzieherpersonals, häufiger Wechsel in der Be-
treuung.

7.2.2 A//e/'nsfehende

Staf/sf/Tc (It. Statistischem Jahrbuch der Schweiz 1972)
Situation 1970

Geschiedene
Verwitwete
Ledige über 30 Jahre

Total Alleinstehende

Männer
42 844
65 416

179 914

Frauen
74 882

270 950
245 109

288174 590 941

Wenn wir die Sorge um die Alleinstehenden zu den
sozialen Aufgaben der Gesellschaft zählen, so ist da-
mit bereits gesagt, dass wir eine vielgestaltige Gruppe
von Menschen anvisieren, deren Lebenssituation
durch die Last der Einsamkeit gekennzeichnet sind.
Ausdrücklich sei betont, dass menschliche Daseins-
erfüllung nicht nur in der Ehe möglich ist. — Erfah-
rungsgemäss sind jedoch die Alleinstehenden (ledig,
verwitwet, geschieden) der Gefahr der Vereinsamung
als Folge unbewältigter Lebensschwierigkeiten und/
oder der Gefahr menschlicher Fehlentwicklung aus der
Einsamkeit her besonders ausgesetzt.
Dass die Möglichkeiten zu wirtschaftlicher Selbstän-
digkeit den Alleinstehenden besonders zugute kommt,
liegt auf der Hand. Die augenfällig verbesserten Le-
bensbedingungen verführen allerdings dazu, die Le-
benssituation der Alleinstehenden eindimensional,
nämlich nur unter dem Gesichtspunkt der Arbeits- und
Leistungsfähigkeit und der Sicherung des Lebens-
Unterhaltes aus eigener Arbeit zu sehen. Erziehung
und Ausbildung sind einseitig auf Leistungstüchtigkeit
ausgerichtet. Junge Menschen werden für den Kon-
kurrenzkampf in der Arbeitswelt vorbereitet, aber nicht
genügend auf eine sinnvolle und vollmenschliche Le-
bensgestaltung als Alleinstehende. Diese eindimensio-
nale Sicht führt denn auch zur völligen Verkennung
der existentiellen Lebensnöte Alleinstehender von sei-
ten der Gesellschaft und der konkreten Umwelt.
Es steht fest, dass unter den Ledigen viele handica-
pierte Menschen anzutreffen sind. Das berechtigt kei-
nesfalls zum leider weitgestreuten Vorurteil «wer nicht
heiratet, ist nicht normal». Beachtenswert ist das Zu-
sammentreffen von Ehelosigkeit und Beeinträchtigung
der seelisch-geistigen oder leiblichen Gesundheit in-
sofern, als die «Versehrten» Menschen nicht nur in
ihrer Ehefähigkeit (im anthropologischen Wortver-
ständnis) behindert sind, sondern vielen von ihnen die
Gemeinschaftsfindung erschwert ist. Das Liebesbe-
dürfnis (das menschliche Urbedürfnis!) bleibt unge-
stillt. Liebenkönnen und Geliebtwerden sind mensch-
liehe Lebensbedingungen, Isolierung eine existentielle
Bedrohung. Aus der Vereinsamung findet der Mensch
nie allein durch eigene Anstrengung heraus. Das gilt
für jeden, für den psychisch gestörten, kranken oder
durch ein Gebrechen abseits stehenden Menschen
noch viel mehr. Ohne entgegenkommende und nach-
gehende Mitmenschlichkeit verstricken sich die
«Schwierigen» und Benachteiligten in Hader, Ressenti-
ments und Verbitterung und dergleichen. Die Kluft zwi-
sehen ihnen und der Umwelt wird immer grösser.

7.2.3 Betagte
Die fortschreitenden Erkenntnisse der Medizin ermög-
liehen, das Leben zu verlängern. Heute ist ein Haupt-
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anliegen, zusammen mit einer gezielten Spezialfürsor-
ge, den Betagten zu einem erfüllten Alter zu verhelfen.
Allenthalben wird gebaut, um den 1985 notwendigen
Lebensraum für voraussichtlich rund 880 000 Betagte
zu schaffen. Auf den gleichen Zeitpunkt wurde ein Be-
darf von 54 000 Betten für dauernd Pflegebedürftige er-
rechnet.
1966 wurden durch die bundesamtliche Kommission
für Altersfragen Berechnungen wie die hier folgende
angestellt:
65- und mehr-jährige Wohnbevölkerung der Schweiz
nach Geschlecht seit 1888 (nach Bericht der Kommis-
sion für Altersfragen: Die Altersfrage in der Schweiz,
Bern 1966)

Jahr Männer
Absolute Zahlen

Frauen Total
%o der Gesamtbevölkerung

Männer Frauen Total

1888 79 076 90 510 169 586 56 60 58

1920 97 100 129 862 226 962 52 65 58

1941 156 814 208 223 365 037 76 95 86

1960 230 511 323 729 554 240 87 117 102

1966 267 689 336 004 653 693 104 139 122

1985 358 697 522 492 881 189 121 166 144

Verschiedene Regionen und Gemeinden entsprechen
bereits mehr oder weniger notwendigen Postulaten.
Wer AHV-Bezüger ist und sich selbst helfen kann, fin-
det weitgehend, was er braucht. Die Altersgebrechli-
chen und -kranken sind weit schlimmer daran. Für sie
fehlt es dort, wo die Betten vorhanden wären, eindeu-
tig an Pflegepersonal. Es dürfte kaum mehr einen Bür-
ger geben, der gegen die Erstellung der geforderten
Bauten wäre. Wer aber freut sich über den Entschluss
seiner Tochter, sich für ein Leben als Pflegerin von Be-
tagten und Chronischkranken zu entscheiden? Wer ist
bereit, neben der Besorgung des eigenen Haushaltes,
Besuche und Dienste im nahen Altersheim oder im
Nachbarhaus zu übernehmen? Wer hat den Platz und
die Kraft, alt und mühsam gewordene Angehörige da-
heim zu behalten und sie zu pflegen, wenn sie bett-
lägerig sind? Die Situation kann für beide Seiten un-
tragbar werden. Die Grenzen hiefür werden von vielen
Umständen bestimmt. Sicher ist, dass von seiten der
belasteten Angehörigen zu oft und zu schnell das Heim
als der leichteste, einzig vernünftige Weg gesehen
wird. Anderseits setzen kranke Betagte äussersten
Widerstand, wenn man ihnen den notwendigen Auszug
aus dem gewohnten Lebensraum nahelegt. Im Hinblick
auf solche Schwierigkeiten und Härten sollte eine sinn-
volle Vorbereitung auf das Alter eingeplant werden.
Es muss darauf hingewiesen werden, dass auch ein
scheinbar sinnloses Alter nicht als lebensunwert apo-
strophiert werden darf. Die Würde des Menschen ist
unabhängig von Alter und Leistungsfähigkeit.

7.2.4 Der kran/fe Mensch

Krankheit hat trotz Eigenverantwortung des Menschen
für Gesundheit und Leben eine wesentliche soziale
Komponente. Selbst mit gesunder Lebensführung kann
dem Schicksalhaften der Krankheit nicht ausge-
wichen werden. In dieser Situation hat der Kranke und
Verunfallte das Recht, an der Technik und Organisa-
tion der medizinischen Wissenschaft zu annehmbaren

finanziellen Bedingungen teilzuhaben. Leider ist in un-
serer industriellen und verstädterten Gesellschaft die-
ses Ziel in vermehrtem Masse nur über die Spitalbe-
handlung zu erreichen. In der Schweiz besteht in un-
sern zahlreichen Spitälern noch nicht überall der
anonyme Mammutbetrieb, der den Charakter einer
grossen menschlichen Reparaturwerkstätte annimmt.
Es scheint weniger wünschenswert, den Trend der
Hospitalisierung bei den wohnlich und personell knap-
pen Verhältnissen rückgängig zu machen, um zu den
früheren Formen der Hauspflege zurückzukehren. Eine
sinnvolle Arbeitsteilung zwischen Spital und Hauspfle-
ge ist angezeigt.
Solange der Mensch mit Aussicht auf Heilung gepflegt
wird, widerfährt ihm in besonderer Weise menschli-
eher Kontakt und medizinisches Interesse. Er ist noch
nicht der Isolierung verfallen, die Angehörigen küm-
mern sich um ihn und erwarten seine Rückkehr in den
familiären Alltag. Schwerer ist die Situation bei den
mit Defekt Geheilten, den chronisch Kranken, die lei-
der öfters aus dem Blickfeld der persönlichen Bela-
stung sozial aborganisiert werden. Versorgung er-
scheint oft als «Akt mitmenschlicher Liebe», führt aber
nicht selten zum Verlust der notwendigen zwischen-
menschlichen Beziehung. Damit wird aber Verwund-
barkeit, Gebrechlichkeit und Endlichkeit unseres
Menschseins verdrängt. Der Tod sollte uns nicht mehr
an unsere eigene Sterblichkeit erinnern. Aber ist nicht
Krankheit oft der Anlass zur Sinnfrage menschlichen
Daseins bei Infragestellen des eigenen Selbstwertge-
fühles?

7.2.5 Körper//ch und ge/'sf/'g ßeh/nderfe

Unter Invaliden versteht man Gruppen von Menschen,
die während langer Zeit in ihrem körperlichen oder
geistigen Zustand erheblich von der Norm abweichen
und dadurch in ihrer Entfaltung und Teilnahme am
menschlichen Zusammenleben beeinträchtigt sind: in
der Motorik und im Aussehen Behinderte, Seh-, Hör-
und Sprechunfähige bzw. -behinderte, geistig Behin-
derte aller Grade, im weiteren Sinn der Invalidenversi-
cherung auch chronisch Kranke und psychisch Inva-
lide.

Als nachteilige Auswirkungen von Behinderung erwei-
sen sich:

— dauernde Versagungen und Einschränkungen:
Spiel, Schule, Berufswahl, Wirkungskreis, Familien-
gründung, mitmenschliche Beziehungen, Sport
usw.

— erhöhte Abhängigkeit

— negative Reaktionen der Umwelt infolge instinkt-
hafter Ablehnung: Ausschluss, Überforderung, Ver-
demütigung, nicht voll nehmen

— Mitbetroffenheit der Familienangehörigen und Be-
treuer: Mehrbelastungen, Beeinträchtigung der
Freiheit, verächtliche und verdächtigende Bemer-
kungen, Ausschluss aus Bekannten- und Ver-
wandtenkreisen

— durch solche Erfahrungen auch ungünstigere Aus-
gangslage für Persönlichkeitsentwicklung
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Die Behinderung weist aber auch positive Aspekte auf:

— Überwindung von Konventionellem und Nebensäch-
lichem

— Öffnung für grössere Wertmassstäbe
— Weckung und Entfaltung der Hilfsbereitschaft und

des Durchhaltens im Dienst am Nächsten
— Herausforderung des Glaubens durch das Geheim-

nis des Leidens

Zahl der Invaliden in der Schweiz

Mangels genauer Statistiken (der Übergang vom eben
noch «Normalen» zur eigentlichen Behinderung ist
fliessend) sind nur Schätzungen auf Grund der gewähr-
ten IV-Leistungen möglich: Nach der Zahl der sonder-
schulberechtigten und der hilfslosen Minderjährigen
ergibt sich, dass von der Gesamtbevölkerung ca.
100 000 Menschen schon seit ihrer Kindheit derart be-
hindert sind, dass sie nicht einmal in öffentlichen Hilfs-
klassen angemessen geschult werden können.
Zusammen mit später hinzutretenden Unfall- und
Krankheitsfolgen, psychischen Leiden und Altersge-
brechen ergibt sich etwa folgendes Gesamtbild:
— Bezüger von IV-Leistungen (Renten

und Eingliederungsmassnahmen) 260 000

— Beruflich eingegliederte Invalide ohne
IV-Leistungen (Schätzung) 80 000

— invalide Altersrentner
(ca. V3 von 800 000) 260 000

Das ergibt total ca. Invalide 600 000

Unter Berücksichtigung der mitbetroffenen Familien-
angehörigen sowie des Pflege-, Behandlungs- und Er-
Ziehungspersonals ergeben sich etwa 2 Millionen Men-
sehen, die direkt mit den Problemen einer Behinderung
konfrontiert sind.
Im Gegensatz zur früheren Isolierungstendenz wird
heute die Eingliederung in die menschliche Gesell-
schaft angestrebt. Besonders seit Einführung der IV
(1960) schreiten fachliche Hilfe, Ermöglichung des be-
ruflichen Einsatzes und finanzieller Sicherung rasch
voran; geistig sind viele Invalide und vor allem die Um-
weit noch wenig für diese gegenseitige Konfrontation
und eine volle Integration gerüstet.

7.2.6 Sivchfgefä/irctefe
Von Sucht sprechen wir, wenn bei einem Menschen
folgende Kriterien erfüllt sind:

— Ein unüberwindliches Verlangen, das Mittel fortge-
setzt zu nehmen und es auf jede Weise in die Hän-
de zu bekommen

— Tendenz, die Dosen zu steigern
— Seelische und meist auch körperliche Abhängigkeit

von der Wirkung des Mittels, die nach unterbroche-
nem Konsum zu unbewältigten Abstinenzsympto-
men führt

— Schädliche Folgen für den einzelnen und die Ge-
Seilschaft

Der Konsum von Suchtmitteln hat u. a. folgende Ursa-
chen:

— Neugier, Gruppendruck, Geltungsbedürfnis, Pro-
test

— Flucht vor Schwierigkeiten und Hemmungen, vor
inneren und äusseren Konflikten

— Unsicherheit, Einsamkeit, Angst
— Neurotische oder psychopathische Charakterver-

anlagung

Die Süchtigkeit weist folgende Symptome auf:

— körperliche:
Überempfindlichkeit, rasche Ermüdbarkeit, Nei-
gung zu reizbaren Verstimmungen, Gefässerkran-
kungen, Nervenentzündungen, Störungen des Blut-
kreislaufes, Leber- und Lungenkrebs, Abbau von
Gehirnzellen.

— psychische:
ängstliche und depressive Verstimmungen, psychi-
sehe Fehlentwicklungen und Fehlreaktionen, Inter-
esseverlust, Gleichgültigkeit, Unaufrichtigkeit, Ab-
stumpfung des Gewissens, des Pflicht-, Takt- und
Verantwortungsgefühls, Verlust der Kritikfähigkeit
und der Fähigkeit, sich selbst zu steuern, langsa-
mer Abbau der Persönlichkeit.

— soziale:
Vereinsamung, Verwahrlosung, Arbeitsunfähigkeit,
Zerfall der Familie.

Die Situation ist alarmierend:

— 1970 hatten in Zürich 18% der Studenten Erfah-
rungen mit Rauschgift. 1972 rechnete man in der
Schweiz mit ca. 15 000 Fixern.

— Rund 2 % der Schweizer Bevölkerung ist schwer
alkoholkrank (ca. 130 000). Ca. 28 000 stehen in Be-
handlung. % der Alkoholiker sind katholisch.

— In der Schweiz sterben jährlich rund 1500 Men-
sehen an Lungenkrebs. 99 % der Lungenkrebskran-
ken sind Raucher. Von den 14—21jährigen Schü-
lern rauchen 55 % regelmässig.

— Immer mehr Erwachsene konsumieren übertrieben
Schlaf-, Schmerz-, Beruhigungs- und Aufputschmit-
tel.

— Die Einstellung der Öffentlichkeit gegenüber dem
Suchtproblem ist unterschiedlich. Rauschgiftkon-
sum wird verurteilt. Man ist unsicher und hilflos. AI-
koholkonsum aber wird toleriert, propagiert und
verharmlost.

7.2.7 Der Sfraffä///'ge

Aufgabe des Rechtsstaates ist es, die Rechte und Gü-
ter des einzelnen Menschen und der Gemeinschaft zu
schützen. Dieser umfassende Schutz ist in einer Zeit
zunehmender Kriminalität von besonderer Bedeutung.
Wenn demgegenüber von der Sorge um jene Men-
sehen die Rede ist, welche die Rechte und Güter des
Bürgers gefährden oder zerstören, so begeben wir uns
in einen eigentlichen Spannungsbereich: Einerseits
verlangt die Gesellschaft die Erfassung und Bestra-
fung von Rechtsbrechern, und andererseits ertönt der
Ruf nach neuzeitlichen Reformen des Strafrechtes und
einer Liberalisierung des Strafvollzuges.
Welches die Ergebnisse all dieser Bemühungen auch
sein werden, eines darf dabei nicht aus den Augen ver-
loren werden: Auch der Straffällige ist unser Mit-
mensch. «Keiner wird als Krimineller geboren.» Viel-
leicht ist der eine oder andere wohl anlagemässig be-
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lastet und hätte daher vom Kindesalter an einer beson-
ders sorgfältigen Betreuung und Pflege bedurft. Ein
Rechtsbrecher wird jemand erst im Laufe seiner Ent-
Wicklung; seine Fehlhaltungen entwickeln, verstärken
und fixieren sich meist in einer entsprechenden Umwelt
und Mitwelt. Jeder straffällige Mensch ist daher die
Frucht seiner Erziehung und vor allem der Einflüsse
jener Kreise, in denen er aufwächst und lebt. Er ist ein
Produkt unserer Gesellschaft. Daraus resultiert auch
die ständige Verantwortung der Gesellschaft gegen-
über den straffälligen Menschen.
Diese Verantwortung muss vor allem in der Gesetzge-
bung und im Strafvollzug ihren Niederschlag finden.
In diese Richtung zielen die zum Teil vollzogenen und
zum Teil noch hängigen Reformen des Strafrechtes.
Dem gleichen Anliegen dienen die voranschreitenden
Reformen im Strafvollzug: bessere psychologische
und soziale Beratung, Förderung der Kontakte.mit der
Aussenwelt, durch Lockerung der Besuchs- und Ur-
laubspraxis, Ausweitung des Schulungs- und Bildungs-
wesens, Einführung der Halbfreiheit usw. Es darf aber
ebensowenig übersehen werden, dass wir in der
Schweiz noch weit hinter dem zurückstehen, was eine
persönlichkeitsgerechte Behandlung und Förderung
des Gefangenen beinhalten müsste. Der Gedanke der
Vergeltung und blossen Versorgung überschattet im-
mer noch zu sehr die Ziele der Erziehung, Heilung und
Wiedereingliederung. Der Freiheitsentzug als die ei-
gentliche Strafe, wird allzu oft durch zusätzliche, sinn-
lose Massnahmen mit strafendem Charakter begleitet.
Pädagogische, psychologische und seelsorgerliche
Aufbauarbeit wird immer wieder durch administrative
und entwürdigende Schikanen zunichte gemacht.
Einerseits sollte der Strafvollzug den Gefangenen auf
die Freiheit vorbereiten, andererseits macht er ihn frei-
heitsunfähig und fördert damit die Rückfälligkeit.
Die seelsorgerliche Betreuung in den Gefängnissen ist
im Schweizerischen Strafgesetzbuch vorgesehen. Für
die grösseren Gefängnisse, und in vielen Gegenden
in der Schweiz auch für kleinere Gefängnisse, ist in der
Regel ein nebenamtlicher Seelsorger bestimmt. An
mehreren Orten ist seine Funktion zum Halbamt aus-
gebaut. Wenn für ein Gefängnis kein ständiger Seel-
sorger vorgesehen ist, wie dies in einzelnen kleinen
Anstalten der Fall ist, so kann der Inhaftierte einen
Seelsorger verlangen. Zweifellos setzt die Seel-
sorgearbeit im Gefängnis ganz bestimmte person-
liehe und fachliche Fähigkeiten voraus. Leider kann
infolge des herrschenden Priestermangels die Auswahl
der Gefängnisseelsorger nicht immer nach Eignungs-
kriterien erfolgen. Eine spezielle Ausbildung für diese
Tätigkeit besitzen die wenigsten Seelsorger. Eine wert-
volle Funktion übt der «Verein der Schweizerischen
Gefängnisgeistlichen» aus. Seine Aufgabe ist es, die
Gefängnisseelsorge auf schweizerischer Ebene zu
fördern und zu koordinieren.
Schliesslich muss noch ein Wort zur Wiederaufnahme
des Strafentlassenen in der Gesellschaft gesagt wer-
den: Wenn ein Strafentlassener wieder rückfällig wird,
so trägt die Gesellschaft —• und in ihr die Kirche —
hiefür nicht selten eine grosse Mitschuld. Viele Entlas-
sene erhalten in der Freiheit nicht jene unvoreinge-
nommene Aufnahme, die zur Selbstfindung und Festi-

gung ihrer Persönlichkeit unbedingt notwendig wäre.
Beispiele beweisen, dass in jenen Fällen, wo neue
echte Beziehungen bereits während der Strafverbüs-
sung oder unmittelbar nach der Entlassung geschaffen
werden können, die beste Garantie für eine Vermei-
dung der Rückfälligkeit geboten ist.

1.3 Zusätzliche soziale Probleme durch
Einwanderung

7.3.7 Aus/änd/'sc/ie Aröe/'fneömer und /'öre Fam/7/'en

Fremdarbeiter sind jene Menschen, die zum Auswan-
dem gezwungen sind, um ihr Brot zu verdienen und die
gerufen werden, um die wirtschaftliche Situation der
Schweiz zu meistern und die Aufrechterhaltung unse-
res Wohlstandes zu gewährleisten.
Der Herkunft nach kommen die Fremdarbeiter mei-
stens aus den Mittelmeerländern und zwar aus finan-
ziell und sozial niedern Klassen, was in der Schweiz
auch ihre soziale Situation mitbestimmt.
Situation in der Schweiz 1973
Ausländische Wohnbevölkerung It. Statistischem Jahr-
buch der Schweiz 1973

Verheiratete Männer und Frauen 502 499

Ledige über 16 Jahren 234 087
Kinder unter 16 Jahren 295 699

Total 1 032 699

Ausländische Arbeitnehmer

Jahresaufenthalter
Niedergelassene

Saisonniers (August 1972)
Grenzgänger (Ende 1972)

Total Erwerbstätige

It. Statistischem Jahrbuch
341 891

254191
* 596 082

196 632
97 203

889 917

* Diese Zahl ist in derjenigen der ausländischen Wohn-
bevölkerung inbegriffen. Von dieser waren Ende 1972
508 382 im Besitze der Niederlassung.

Diese Fremdarbeiter werden als Arbeitskräfte gerufen
und auch als solche behandelt. Sie werden speziellen
Gesetzen unterworfen, deren Objekt (nicht Subjekt)
sie sind. Von vielen Schweizern werden die Fremd-
arbeiter als Bedrohung empfunden, für alle bilden sie
ein Problem. Gegenüber dem Schweizer hat der
Fremdarbeiter zu wenig Sicherheit bezüglich Aufent-
halt und auch bezüglich Arbeitsplatz, ist zu abhängig
vom Arbeitgeber, hat nur geringe Ausbildungschancen
und Aufstiegsmöglichkeiten. Zwischen den Fremdar-
beitern und den Schweizern existiert eine Kluft.

Spez/a/fa// «Sa/sonn/er»

Die Beschränkung der Menschenrechte ist hier ganz
besonders offensichtlich: Der Aufenthalt ist nur für
eine Saison bewilligt. Es ist ihm verboten, die Stelle zu
wechseln. Für ihn gibt es keine Probezeit. Er besitzt
kein Recht auf Familiennachzug. Die zugewiesenen
Kollektiv-Unterkünfte sind oft menschenunwürdig. Die
neuesten Bestimmungen des Bundesrates verschärfen
ihre Situation. Neu einreisende Saisonniers dürfen nur
noch 8 Monate und 3 Wochen in der Schweiz verblei-
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ben, um eine spätere Umwandlung in Jahresaufenthal-
ter zu verhindern. Frauen von Saisonniers mit Kindern
dürfen keine Arbeitsbewilligung erhalten, um eine nä-
here Beziehung mit der Schweiz zu verhindern. Die
elementarsten Menschenrechte der Saisonniers wer-
den den wirtschaftlichen und politischen Interessen
der Schweiz geopfert. Hingegen punkto Steuerpflicht
haben sie die «Gleichberechtigung».

Das Fremcfarbe/fer/r/nd

Dieses ist die Hoffnung für die Überwindung des
Fremdarbeiterproblems. Es hat die Chance, sich in

der Schweizer Schule zu assimilieren. Der Preis dafür
ist aber sehr gross: die Kinder müssen von den Eltern
wegen ihrer Berufsarbeit getrennt werden: Aufenthalt
bei Grosseltern, Fremdfamilien, Kinderheim usw.
Sprachliche Schwierigkeiten führen dazu, dass oft
Klassen wiederholt oder Sonderschulen besucht wer-
den müssen. Sehr wenige absolvieren mehr als das
minimale Schulpensum. Das Fremdarbeiterkind fällt
oft einer Entfremdung gegenüber den Eltern und einer
seelischen Zerrissenheit anheim.
Die Folgen dieser Zustände sind das Sichabschlies-
sen in Gruppen, Angst, aus dem Ghetto herauszukom-
men, Frustration, Unsicherheit, Erschwerung der Per-
sönlichkeitsentfaltung, psychosomatische Störungen
und Neurosen, Herausgedrängtwerden an den Rand
der menschlichen Gesellschaft.

7.3.2 F/üc/7f//nge

Flüchtlinge sind Zuwanderer verschiedenster nationa-
1er Herkunft, denen das Dauerasylrecht in der Schweiz
zuerkannt wird, weil sie aus politischen, religiösen
oder rassischen Gründen im Heimatstaat einer regime-
bedingten Gefährdung oder inneren Zwangslage aus-
gesetzt sind.

S/fuaf/on;

Die Schweiz beherbergt zurzeit rund 30 000 Flüchtlin-
ge. Auf Grund der anhaltenden Fluchtbewegung aus
den Ostblockstaaten erhalten, ohne Berücksichtigung
der Sonderhilfsaktionen für Betagte, Kranke und Inva-
lide aus den Flüchtlingslagern der Erstasylländer, jähr-
lieh über 1000 Bewerber den Flüchtlingsstatus in der
Schweiz.
Auch je 200 Flüchtlinge aus Uganda und Chile fanden
in der Schweiz Aufnahme.
Über die Gewährung oder Verweigerung des Asylrech-
tes im Einzelfall entscheidet die eidgenössische Poli-
zeiabteilung. Die Koordination der Hilfsmassnahmen
obliegt der Schweizerischen Zentralstelle für Flücht-
lingshilfe; als Dachorganisation vertritt sie die allge-
meinen Interessen der Flüchtlinge. Sie fordert diese
nach Erhalt des Asylentscheides auf, eines der sechs
ihr angeschlossenen Hilfswerke zu wählen. Dieses
übernimmt die armenrechtliche Fürsorge unter finan-
zieller Beteiligung des Bundes sowie die soziale Be-
treuung im weitesten Sinn.
Die Schweizerische Caritas ist derzeit für rund 15 000
Flüchtlinge aus 19 Nationen zuständig.

Besondere A/of/age
Über allen vielfältigen Problemen ist die totale Entwur-
zelung als das spezifische Problem des Flüchtlings an-
zusprechen.
Wer als Flüchtling die Heimat verlässt, begibt sich der
rechtlichen Grundlagen seiner bisherigen Existenz,
wird enteignet und zum Landesverräter gestempelt. Er
muss sich aus dem Wurzelboden seines bisherigen Da-
seins lösen, der seine Persönlichkeit geprägt hat und
findet zur Mentalität und Kultur des Aufnahmelandes
fürs erste keinen Zugang. Nichts ist mehr da, woran er
sich halten und orientieren kann. Daraus resultieren
Unsicherheit, Rat- und Ausweglosigkeit, elementare
Angst vor Unbekanntem. Die Verpflanzung aus dem ge-
wohnten Klima, der bisherigen Ernährungs- und Le-
bensweise (vor allem von Flüchtlingen aus nichteuro-
päischen Herkunftsländern) bewirkt vielfach körper-
liehe und seelische Krisen- und Kümmererscheinun-
gen. Für unser Alltagsleben bringt der Flüchtling keine
Gewöhnung mit; seine Art sich zu geben wird als «ver-
kehrt» empfunden oder missverstanden. Auch die
Sprachschwierigkeiten sind eine Ouelle von Missver-
ständnissen und Misstrauen. Er steht ausserhalb der
Gemeinschaften von Nachbarschaft, Gemeinde und
Pfarrei, ist ein Isolierter, den keiner kennt und der kei-
nen kennt. Aber er ist ein künftiger Mitbürger! Darauf
setzt er von Anfang an seine Hoffnung. Ebenso auf Kir-
che und Gewerkschaften, die nicht an die Grenzen der
Heimat gebunden waren.

2. Der soziale Auftrag — Wesenselement der Kirche
Die soziale Situation der schweizerischen Gegenwart
stellt an die Gesellschaft mannigfaltige Anforderungen.
Als Bestandteil der Gesellschaft hat die Kirche ihre
Mitverantwortung entsprechend wahrzunehmen. Wie-
weit ihr Möglichkeiten gegeben sind, in sozialen Be-
langen tätig zu sein, werden die folgenden Abschnitte
darzustellen haben.

2.1 Die soziale Sendung der Kirche

2.7.7 D/'e Bofscha/f Chr/sf/'

Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden und hat
dadurch den Menschen und der Welt auf einzigartige
Weise und endgültig seine Liebe zugesagt. Die Bot-
schaft Christi besteht in dieser Liebe. Sie sichtbar zu
machen durch seine Menschwerdung, sie zu leben und
ihr in der Welt durch seinen Tod zum Sieg zu verhel-
fen, war der Inhalt seiner Sendung. Das für jeden Chri-
sten in allen Lebenslagen verpflichtende Grundgesetz
Jesu heisst: «Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben

und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst.» Jesus belegt dieses Grundgesetz bildhaft mit
seinen Gleichnissen, so mit jenem vom barmherzigen
Samaritan, vom reichen Prasser und dem armen Laza-
rus. Er lebt dieses Grundgesetz mit seinem eigenen
Beispiel, mit seiner besonderen Zuwendung zu den
Armen, Kranken, Elenden, Verachteten, Ausgestosse-
nen, Diskriminierten. Er identifiziert sich mit diesen:
«Ich war hungrig, und ihr habt mich gespeist Was
ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt
ihr mir getan.»
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2.7.2 D/'e K/'rcäe — Träger/'/? der Botschaft Chr/'sf/'

Christus hat die Kirche gegründet und auf sie seine
Botschaft und seine Sendung übertragen. Die Kirche
ist eine Gemeinschaft, die aus der bleibenden Gegen-
wart Christi lebt. Die Verbundenheit mit dem fortleben-
den und fortliebenden Christus gibt ihr Zuversicht, Of-
fenheit für die Zukunft und Kraft zur Initiative.
In all ihren Aktivitäten hat sich die Kirche deshalb am
Beispiel Jesu zu orientieren und durch ihr Tun seine
Botschaft in die heutige Zeit zu übersetzen. Will die
Kirche ihrem Gründer und bleibenden Herrn treu sein,
muss sie sich immer neu den Menschen und der Welt
zuwenden, um Gottes Liebe in der jeweils geschieht-
liehen Situation zu verwirklichen. Darin besteht ihr Auf-
trag und ihr Wesen.

2.7.3 D/'e Wese/7sft//7/cfto/ie/7 derK/rche
Als Wesensfunktionen der Kirche bezeichnet man das,
womit sie sich selber zum Ausdruck bringt, Lebens-
äusserungen, auf die sie aus ihrem Wesen heraus nicht
verzichten kann.
In der Intention Christi ist die Kirche eine Glaubens-,
Kult- und Liebesgemeinschaft. Durch sie will Christus
seine Heilsbotschaft an die Menschen weitergeben;
durch sie will er seinem Vater den vollkommenen Dank
und ein immerwährendes Lob bereiten; durch sie will
er seine Liebe in der Welt verwirklicht sehen. Dieser
dreiteiligen Aufgabe entsprechen die drei Wesensfunk-
tionen der Kirche: die Verkündigung, die Liturgie und
die Diakonie. Sie gehören innerlich zusammen. «Kir-
che konkret entsteht und besteht nur, wo sich diese
drei Grundfunktionen durchdringen. Je nach der Situa-
tion muss das Schwergewicht auf die eine oder andere
dieser Funktionen gelegt werden.» (Pastoralkonzept
der PPK.) Wird aber eine derselben vernachlässigt, ent-
steht unweigerlich ein Zerrbild der Kirche.
Viele Zeichen deuten darauf hin, dass die Kirche, weit-
weit gesehen, heute den Hauptakzent ihrer Tätigkeit
in der Diakonie zu sehen hat. In der Diakonie sind die
sozialen Aufgaben der Kirche beheimatet; die soziale
Sendung der Kirche ist in ihrem eigenen Wesen be-
gründet.

2.2 Die Träger der sozialen Sendung der Kirche

Wenn sich der Auftrag Christi, diakonisch tätig zu sein,
allgemein an die Kirche richtet, muss nun konkreter
nach dem eigentlichen Träger der entsprechenden
Aufgaben gefragt werden.

2.2.7 Der e/7ize//?e C/?/7sf

Jeder Mensch, der Christus zugehören will, muss sich
unter das Grundgesetz der Liebe stellen und dieses in
seinem Alltag zu verwirklichen suchen. Die Erfüllung
des Grundgesetzes Christi ist das entscheidende Kri-
terium der Zugehörigkeit zu ihm und seiner Kirche:
«Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger
seid, wenn ihr Liebe zueinander habt» (Jo 13,35).

Gottes- und Nächstenliebe bedingen sich gegenseitig
und bilden für jeden Christen ein unteilbares Ganzes.
«Wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott
nicht lieben, den er nicht sieht. Dieses Gebot haben wir

von ihm: Wer Gott liebt, liebt auch seinen Bruder» (1 Jo
4,20 f.).
Christliches Leben verwirklicht sich entscheidend im
Engagement von Mensch zu Mensch, im Mitleiden und
Mitfühlen, im Verstehen und Begreifen, im Sichbela-
den und Mittragen. «Wenn jemand hat, was er zum irdi-
sehen Leben braucht, und seinen Bruder daran leiden
sieht, und er verschliesst sein Herz vor ihm — wie kann
die Liebe Gottes in ihm Bestand haben?» (1 Jo 3,17.)
Träger der Sendung Christi ist unmissverständlich je-
der einzelne Christ.

2.2.2 D/'e K/rche a/s Orga/i/'saf/'o/7

Die Kirche ist die gesellschaftlich strukturierte Ge-
meinschaft der Glaubenden, Hoffenden, Liebenden.
Sie kann aber diese Gemeinschaft aller zu Christus Ge-
hörenden nicht haben, wenn sie dem Wesentlichsten
der Christen und des Christseins, der Liebe, nicht auch
entsprechenden Ausdruck verleiht. Die Kirche muss
deshalb, nach organisatorischen Mitteln und Möglich-
keiten suchen, die ihrer diesbezüglichen Zielsetzung
zu genügen vermögen.

2.2.3 D/'e Amfs/cftche

Jene, die innerhalb der Kirche in einer leitenden Stel-
lung sind, tragen auch eine besondere Verantwortung
dafür, dass die Gottes- und Nächstenliebe auf allen
Stufen des kirchlichen Lebens verwirklicht wird und
dass die dazu notwendigen oder dienlichen strukture!-
len Voraussetzungen geschaffen werden. Solche Amts-
träger sind besonders die Bischöfe und die Pfarrer.
Jeder Bischof übernimmt bei seiner Weihe die aus-
drückliche Verpflichtung für den Dienst der Liebe,
wenn er auf die Frage antwortet: «Willst du, um der
Liebe Gottes Willen, hilfreich und barmherzig sein ge-
gen die Armen, Fremden und alle Notleidenden?»
Ebenso muss nach dem kirchlichen Gesetzbuch der
Pfarrer sich in väterlicher Liebe der Armen und Hilfs-
bedürftigen annehmen; er soll die Werke, die im Dien-
ste der Nächstenliebe stehen, in die Wege leiten und
fördern (Can 46/7—9).

2.2.4 Das Char/sma

Es ist eine Eigenart des Christentums von seinen An-
fängen an, dass immer wieder aus dem Gottesvolk
Männer und Frauen erstehen, die, ohne Auftrag von
der Amtskirche her, allein getrieben vom persönlichen
inneren Anruf des Heiligen Geistes, einen besonderen
christlichen Dienst, für den sie sichtlich besonders be-
gabt sind, innerhalb der Gemeinden auf sich nehmen.
Wir nennen sie Charismatiker. Zu allen Zeiten haben
sich unter Geistbegabten auch solche gefunden, die ihr
Charisma auf irgendeinem Gebiet der Diakonie erhiel-
ten und ausübten. Manche von ihnen haben weiter-
dauernde Werke geschaffen und sind in die Kirchen-
geschichte eingegangen, wie ein Vinzenz von Paul oder
in unserem Land ein Theodosius Florentini. Viele an-
dere blieben unbekannt, weil ihr Wirkungskreis klein
und weniger spektakulär war. Es ist ihre besondere
Eigenart, je neu auftretende Nöte zu entdecken und
neue Wege der Abhilfe zu finden.
Der örtlichen und diözesanen Kirchenleitung obliegt
es, diese Persönlichkeiten zu fördern und ihrem Wir-
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ken den nötigen Freiheitsraum zu schaffen. Letzteres
auch gerade dann, wenn sie in kein bisheriges Ord-
nungsschema passen sollten. «Löscht den Geist nicht
aus» (1 Thess 5,19).

2.3 Die Adressaten der Sendung

2.3.7 D/'e We/f a/s Adressat der K/'rche

Die Kirche ist nicht von der Welt, aber in der Welt und
mit der Welt. Die Kirche wendet sich in der Intention
Christi an alle Menschen. Wenn sie also bei ihnen ihre
Selbstaussage anbringen will, dann muss sie dahin
gehen, wo die Menschen leben und sich in ihrer kon-
kreten Situation engagieren. «Freude und Hoffnung,
Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders
der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude
und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi.
Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in

ihren Herzen seinen Widerhall fände.» So beginnt die
Pastoralkonstitution des II. Vatikanischen Konzils über
die Kirche in der Welt von heute und betont gleich
nochmals: «Es geht um die Rettung der menschlichen
Person, es geht um den rechten Aufbau der mensch-
liehen Gesellschaft. Der Mensch also, der eine und

ganze Mensch, mit Leib und Seele, Herz und Gewissen,
Vernunft und Willen steht im Mittelpunkt unserer Aus-
führungen» (Pastoralkonstitution Nr. 3). Die Tagesord-
nung der Kirche wird von der Welt gemacht.

2.3.2 Der Mensch /'n A/of a/s spez/e//er Adressat

Die Verbundenheit der Kirche mit dem Menschen kon-
kretisiert sich dort besonders deutlich, wo dieser
Mensch belastet ist. Diesen Weg hat Jesus der Kirche
vorgezeichnet. Arme, Kranke, Verachtete, Menschen
am Rande waren in seinem Leben bevorzugte Grup-
pen. Er hat ihnen nicht nur gepredigt, sondern sie ge-
heilt, sie aufgerichtet, ihnen ein neues Leben ermög-
licht. Dieses Beispiel Jesu ist auch für seine Kirche
immer massgebend. Menschliche Not, in welcher Form
auch immer sie sich äussert, ist ein unbedingter Im-
perativ an die Kirche, alles in ihrer Macht Stehende da-
zu beizutragen, um echte Hilfen zu ermöglichen. Men-
sehen in Not muss ihre besondere Sorge und Liebe
gelten.

2.4 Der soziale Dienst der Kirche — Massstab ihrer
Glaubwürdigkeit

Die Glaubwürdigkeit jeglichen Redens und Tuns der
Kirche hängt ganz wesentlich von ihrem sozialen
Engagement ab. Hier zeigt es sich, ob sie ihre Sendung
lebt und ob sie den Menschen, den sie ansprechen will,
ernst nimmt. Dann sind auch die Voraussetzungen für
die übrigen Funktionen der Kirche gegeben. Die Ver-
kündigung von der Liebe Gottes zur Welt wird auf tau-
be Ohren stossen, wenn die Glieder der Kirche nicht
dauernd wirksame Zeichen dieser Liebe setzen. Die
Liturgie wirkt weltfremd, wenn soziale Bewusstseins-
bildung und sozialer Dienst fehlen. Echte Brüderlich-
keit erfüllt sich ja in der Eucharistie, und umgekehrt
empfängt sie gerade auch aus dieser Feier die ihr not-
wendigen Impulse und Motivationen.

So ist der Dienst der Kirche für die Menschen in den
Notsituationen des Lebens auch Verkündigung und
Gottesdienst.

3. Verwirklichung des sozialen Auftrages der Kirche

Das folgende Kapitel befasst sich mit dem Problem-
kreis «Caritas — Kirchliche Sozialarbeit». Es führt da-
mit hin zur konkreten Verwirklichung des sozialen Auf-
träges der Kirche. Caritas als Teil der Diakonie be-
inhaltet das kirchliche Engagement im sozialen Be-
reich; sie ist jenes soziale Handeln, das aus der Ver-
bundenheit mit Christus hervorgeht.

3.1 Persönliche Caritas

3.7.7 Die Liebe ist ein Grundakt der menschlichen
Person. Sie ist als personaler Ausdruck wesensmässig
auf den Mitmenschen ausgerichtet, weil sie dynamisch
auf Mitteilung und Teilhabe drängt. Gelebte Liebe führt
den Menschen zur vollen Entfaltung seiner Möglich-
keiten, zur Vollendung seines Wesens.

3.7.2 Die Liebe des Christen weist eine zusätzliche
Dimension auf: die Verbundenheit des Menschen mit
Christus. Die Hinwendung zum Nächsten geschieht
nicht mehr nur um seiner selbst willen, sondern zu-
gleich um Christi willen. Zur bewusst christlichen Le-
bensgestaltung gehört unabdingbar auch die gelebte
Nächstenliebe. Die individuelle Verwirklichung des
Grundgesetzes Christi in einer Haltung der tätigen Lie-
be ist persönliche Caritas.

3.7.3 Die Ausdrucksformen persönlicher Caritas kön-
nen je nach Alter, Fähigkeiten und Verfügbarkeit ver-
schieden sein:

— persönliches Offensein und Bereitschaft zum Enga-
gement

— stille Hilfe von Mensch zu Mensch
— Nachbarschaftshilfe in der engeren Umgebung
— Facharbeit im Dienste der Mitmenschen in nicht-

kirchlichen Organisationen
— Ermöglichung der Hilfe Dritter durch finanzielle Ga-

ben
— Tätigkeit spontaner Gruppen und Vereinigungen
— usw.

Die persönliche Caritas bildet die Grundlage für die
gesamte Caritastätigkeit der Kirche überhaupt.

3.2 Organisierte Caritas

3.2.7 D/'e Sf/x/kfu/- der organ/'s/erfen Car/'fas

Soziales Handeln als tatkräftiges Zeugnis von der Lie-
be Christi ist ein integrierender Teil des kirchlichen
Heilsauftrages in der Welt. Die Caritas kann in ihren
Grundformen keine andere Struktur als die der Kirche
haben und andererseits kann es keine Form von Kir-
che geben, in der die Caritas nicht als sichtbarer Aus-
druck der Gemeinschaft dienender Liebe präsent sein
müsste. Pfarrei und Diözese sind die Ausgangsbasen
jeder organisierten Caritas.
Die Kirche bedient sich allgemein üblicher Formen,
um ihre Verantwortung im sozialen Bereich geordnet
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und zielbewusst wahrnehmen zu können. Sie schafft
Gruppen, Vereine, Verbände, Institutionen und erteilt
ihnen einen spezifischen Auftrag.

3.2.2 Car/fas /'n der Gesch/cdfe der KVrcäe

Im Vollzug des Auftrages Christi schuf die Kirche
durch alle Jahrhunderte bis in unsere Tage immer wie-
der begeisternde Beispiele der Liebestätigkeit. Die er-
sten Zeugnisse dafür lieferte bereits die Apostelge-
schichte durch die Schilderung des Lebens in den ur-
christlichen Gemeinden. — Impulse zu sozialer Hilfe
gingen vielfach von Einzelgliedern, aber auch von der
Amtskirche aus. Lange Zeit war die caritative Arbeit
weitgehend getragen von Orden, Bruderschaften, Stif-
tungen und Kongregationen. Sie erstreckte sich auf
alle durch Notstände des sozialen Lebens Betroffene:
Kranke, Gebrechliche, Auswanderer, Reisende, Flächt-
linge, Kinder und Jugendliche, Gefährdete aller Art,
Gefangene, von Katastrophen Heimgesuchte usw.
In der jüngeren Geschichte haben in unseren Pfarreien
vornehmlich Frauen- und Männervereine, Kongrega-
tionen und Jugendgruppen Caritastätigkeit ausgeübt.
Heute werden wieder neue Formen gesucht. So finden
z. B. spontane Aktionsgruppen besonderen Anklang.
An Bedeutung gewinnen auch immer mehr die Pfarrei-
räte oder die pfarreilichen Seelsorgeräte.
In unseren überpfarreilichen Bereichen, in einzelnen
Regionen oder Diözesen haben Beauftragte, Verbände,
Säkularinstitute oder Institutionen die soziale Verant-
wortung der Kirche wahrgenommen. So zum Beispiel
der Schweizerische Caritasverband, das Seraphische
Liebeswerk, der Schweiz, katholische Frauenbund, der
Schweizerische Verband Pro Filia, Vinzenzkonferen-
zen, Kongregationen, Orden, Heime, Spitäler usw.

3.2.3 K/'rcW/cäe Soz/a/aröe/f

Um Menschen zu sozialem Wohlbefinden zu verhelfen,
hat sich in jüngerer Zeit die Sozialarbeit als eigene
Berufsgattung entwickelt. Die Sozialarbeit geht von
Problem- oder Konfliktsituationen einzelner Menschen
oder von Gruppen und ganzen Gemeinwesen aus. Sie
hat daher ihr Tätigkeitsfeld im interpersonalen Be-
reich, in den zwischenmenschlichen Beziehungen und
im gesellschaftspolitischen Bereich. Sie arbeitet nach
einer spezifischen Handlungsstrategie mit eigenen Me-
thoden, die die Erkenntnisse der verschiedenen Wis-
sensbereiche über den Menschen in Betracht ziehen.

Je nach dem Ziel, das die Sozialarbeit erstrebt, lassen
vorherrschende Merkmale sie besonders charakteri-
sieren:
— therapeutische, d. h. bei unmittelbarer sozialer Not

helfende und heilende Sozialarbeit
— prophylaktische, d. h. sozialer Not vorbeugende

Sozialarbeit
— prospektive und politische, d. h. bessere soziale

Strukturen planende und schaffende Sozialarbeit

Kirchliche Fachstellen im sozialen Bereich unterschei-
den sich von den übrigen Facheinrichtungen der So-
zialhilfe nicht hinsichtlich der Sach- und Situations-
gerechtigkeit ihrer Mittel und Methoden. Der kirchli-

che Charakter ihrer Sozialarbeit ist vielmehr gegeben
durch:
— den Auftrag der Kirche
— die Trägerschaft der Kirche
— die Motivierung, die ihre stärksten Impulse durch

das Beispiel Christi erfährt
— die ganzheitliche Schau des Menschen, die auch

seine Beziehung zu Gott miteinschliesst.

3.2.4 ßeru///c/7e Car/fas
Die Kirche muss sich in ihrem heutigen sozialen Enga-
gement darum bemühen, dass ihre Hilfe glaubwürdig
und ihr Einsatz wirksam werden. Caritas als Fachhilfe
verlangt nach geschulten Berufsleuten der modernen
Sozialarbeit und erfordert Strukturen, die auf die ein-
schlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse abge-
stimmt sind.

3.2.5 Ausseröeruf/Zche Car/fas

Die ausserberufliche Caritas unterscheidet sich von
der persönlichen Caritas dadurch, dass sie sich auf
kirchliche Organisationsformen abstützen kann. Das
Mitmachen in Gruppen oder Vereinen, die sich mit der
Kirche verbunden wissen und eine soziale Zielsetzung
verfolgen, gehört somit in diesen Bereich.

3.2.6 Ge/aären der organ/'s/'erfen Car/fas

Während der ausserberuflichen Caritas immer wieder
die Gefahr des Dilettantismus droht, hat sich die beruf-
liehe Caritas gegen die Gefahren der Institutionalisie-
rung und der Professionalisierung zu wehren.

Kirchliche Vereine müssen sich deshalb immer wieder
ernsthaft überlegen:
— ob ihre Hilfe überhaupt noch erwünscht sei

— ob ihr Vorgehen das Ziel erreiche und für die Emp-
fänger der Hilfe zumutbar sei

— ob der Einsatz wirklich dem Nächsten gelte oder
bloss geleistet werde, «um von den Menschen ge-
sehen zu werden».

Kirchliche Institutionen müssen sich stets ernsthaft fra-
gen:
— ob ihre Zielsetzung noch den tatsächlichen Erfor-

dernissen der Zeit entspreche oder ob ihr Angebot
überholt sei

— ob neue Akzente in der Arbeit gesetzt werden müss-
ten

— ob neue und ungelöste Aufgaben angegangen wer-
den könnten und müssten

— ob die Hilfe nur schematisch geleistet werde oder
ob die persönliche Caritas die Arbeit noch mitbe-
stimme.

Einseitigkeiten lähmen die organisierte Caritas. Umfas-
sendes und zielbewusstes Caritasschaffen ist nur im
Zusammenwirken und in der gegenseitigen Ergänzung
zwischen ausserberuflichen freien Kräften und dem be-
ruflichen Einsatz möglich. Caritas kann sich aber nicht
entfalten, wenn sie nur die Sache einiger weniger Leu-
te bleibt; sie muss zur Aufgabe und damit zur Aus-
drucksmöglichkeit der ganzen christlichen Gemeinde
werden.

106



3.3 Das Verhältnis der kirchlichen zur staatlichen
Sozialhilfe

3.3.7 D/'e /Aufgabe des Sfaafes

Der moderne Staat ist bestrebt, mittels der sozialen
Sicherheit die Wohlfahrt der in seinem Bereich leben-
den Menschen zu ermöglichen und zu fördern. Unter
dem Begriff der sozialen Sicherheit fasst man alle jene
gesetzgeberischen Massnahmen des Staates zusam-
men, die zum Ziel haben, Teile dèr Bevölkerung oder
das ganze Volk in den wirtschaftlich und sozial ent-
scheidenden Lagen des Lebens, wie Alter, Invalidität,
Krankheit, Unfall, Familienlasten oder Tod des Ernäh-
rers, generell vor Not zu schützen. In Ergänzung zu
dieser allgemeinen Daseinsvorsorge muss der Staat
auch bei individuellen und gruppenspezifischen Not-
lagen entsprechende Hilfen ermöglichen oder selber
anbieten. Er hat sich in seiner Fürsorgetätigkeit auch
der modernen Methoden der Sozialarbeit zu bedienen.

3.3.2 Grenzen der sfaaf//cben H/'/fe

In den gesetzlichen Möglichkeiten des Staates liegen
aber zugleich seine Grenzen. Die Gesellschaft wird
auch mit sozialen Problemen konfrontiert, die nicht
durch staatliche Gesetze und Verordnungen zu lösen
sind oder die nicht darauf warten können. Es braucht
in vielen Situationen ein hohes Mass an Flexibilität und
ein schnelles Eingreifen der freien Initiative. Unsere
Wohlstands- und Leistungsgesellschaft mit ihrer Dyna-
misierung der beruflichen, der wirtschaftlichen und
der gesellschaftlichen Bereiche, ja der gesamten Le-
bensbedingungen, schafft ständig neue Nöte und Pro-
bleme. Materielle Wohlfahrt und soziale Sicherheit be-
deuten für den Menschen nicht auch schon Wohlsein
und Wohlbefinden. Das Glück stellt sich nicht automa-
tisch ein mit der Steigerung des Einkommens und der
Konsummöglichkeiten oder mit umfassendem Versi-
cherungsschutz. Das menschliche Sehnen sucht nach
lebenswerten Zielen für den einzelnen und die Gesell-
schaff, nach persönlicher Selbstfindung, nach Mit-
menschlichkeit und Brüderlichkeit. Diese Werte kann
der Staat nicht vermitteln.

3.3.3 Parfnerscbaff zw/scben K/'rcbe und Sfaaf

Das Aktionsfeld der kirchlichen Sendung beschränkt
sich nicht auf den innerkirchlichen Raum, wenn auch
das Wort «Tut Gutes allen, besonders aber den Glau-
bensgenossen» seine Aktualität behalten hat. Die Kir-
che muss für alle Menschen und für jede Not offen
sein. Ihr Mitsprechen und ihr Mithandeln wird jedoch
nur gefragt sein, wenn ihre fachliche Kompetenz aus-
gewiesen ist.
Der Staat weiss um seine Begrenzung im sozialen Han-
dein. Deshalb lässt er die privaten Bestrebungen sich
frei entfalten, wartet teilweise auf deren Impulse und
unterstützt sie gelegentlich, um sich selbst zu entla-
sten. Die private Sozialhilfe gilt in unserem System ne-
ben der sozialen Sicherheit und der gesetzlichen Für-
sorge als dritte Säule. Das Wirken von privater wie von
öffentlicher Seite erfolgt somit grundsätzlich nicht
rivalisierend, nicht sich gegenseitig ausschliessend,
sondern partnerschaftlich und komplementär. Da auch

die kirchlichen Bestrebungen zum privaten Bereich
zählen, tritt die Kirche dem Staat gegenüber als ech-
ter Partner auf.

3.3.4 Besondere Aufgaben der K/'rcbe

In notwendiger Ergänzung zu der dem Staat möglichen
Sozialhilfe hat die Kirche von ihrem Selbstverständnis
her die besondere Aufgabe und das Recht

— die ethischen und religiösen Grundlagen der so-
zialen Verpflichtung eines jeden Menschen klar
darzulegen

— auf konkrete soziale Notsituationen aufmerksam zu
machen

— die spezifische religiöse Betreuung sozial Benach-
teiligter und Gefährdeter und aller Mitbetroffenen
zu gewährleisten

— die notwendige ethische und religiöse Hilfe für alle
Helfer im beruflichen und ausserberuflichen sozia-
len Engagement zu bieten

— soziale Werke der offenen und geschlossenen Für-
sorge zu führen, besonders dort, wo die religiöse
Komponente in der Hilfe eine besondere Bedeu-
tung hat (z. B. Erziehung).

Die Kirche muss zudem überall dort in eigener Initia-
tive tätig sein, wo der Staat

— seine Aufgaben nicht oder nur ungenügend wahr-
nimmt

— neuen Bedürfnissen nicht rasch genug entsprechen
will oder kann

— einseitige oder unangebrachte Hilfen leistet.

3.3.5 Po//f/sc/?e Aspe/cfe
Aus dem Vorangehenden ist unschwer abzuleiten, dass
das soziale Engagement der Kirche auch gesell-
schaftspolitische und gesellschaftskritische Funktio-
nen miteinschliesst. Die Kirche kann sich nicht nur auf
die Seelsorge und Fürsorge an irgendwie Rat- und
Hilfesuchenden beschränken. Sie hat zu den Fragen
des menschlichen Zusammenlebens Stellung zu neh-
men, sich für eine gesunde Existenz aller Menschen
einzusetzen und zur Schaffung menschenwürdiger
Umweltbedingungen ihren Beitrag zu leisten. Als «An-
wait der Schwachen und Armen» darf sie nicht Schwei-
gen, wo menschliche Grundrechte missachtet werden.

3.4 Verhältnis der kirchlichen zur übrigen Sozialhilfe

Wenn das Verhältnis zwischen Kirche und Staat hin-
sichtlich sozialer Belange grundsätzlich mit Partner-
schaft umschrieben wurde, so gilt dies erst recht für
das Verhältnis zwischen den kirchlichen und den übri-
gen Einrichtungen der Sozialhilfe. Die Kirche gehört
ja mit diesen zusammen zum privaten Sozialbereich.
Wenn die Kirche von ihrem Selbstverständnis her an
ihrem sozialen Auftrag festhält, bedeutet dies in der
Praxis nicht, dass sie für alle Notlagen und Bedürf-
nisse eigene Institutionen ins Leben rufen soll. Gerade
heute wird ja die gegenseitige Verflechtung und Ab-
hängigkeit sehr weitgehend spürbar. Sie muss deshalb
auch bei der Realisierung von Aufgaben berücksich-
tigt werden. Jegliche Prestige-Rivalität und jedes
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Monopol- und Positionsdenken hat sach- und situa-
tionsgerechten Lösungsversuchen zu weichen. Im Vor-
dergrund der kirchlichen Überlegungen muss stets der
dienende Charakter ihrer Tätigkeit stehen. Wichtige
Arbeits- und Organisationsprinzipien, die beachtet
werden müssen, sind ferner die Koordination und die
Kooperation.
Koordination bedeutet hier, dass die Wege, um gleiche
oder ähnliche Ziele zu erreichen, zwischen mehreren
Partnern aufeinander abgestimmt und dadurch Arbeits-
teiiung erreicht wird. Kooperation zwischen Sozial-
Institutionen geht noch weiter, indem die eigenen Kräf-
te und Strukturen den Partnern zur Verfügung gestellt
werden, um deren Ziele zu realisieren und umgekehrt
fremde Kräfte und Strukturen benützt werden, um ei-
gene Aufgaben zu erfüllen. In solch gegenseitiger Er-
gänzung sind oft viel wirksamere Lösungsangebote
möglich.
Von der Theorie her stehen viele Möglichkeiten offen,
die ein rationelleres und gezielteres Schaffen zulas-
sen. Es wäre wünschenswert, dass gerade die kirch-
liehen Institutionen ihr Verhältnis zu den übrigen Ein-
richtungen der Sozialhilfe immer wieder überprüfen
und in dienendem Entgegenkommen diesbezügliche
Initiativen ergreifen.

3.5 Bedeutung der ökumenischen Zusammenarbeit
im sozialen Bereich

Die Zusammenarbeit zwischen bekenntnisverschiede-
nen kirchlichen Institutionen auf sozialem Gebiet sollte
heute immer mehr zu einer Selbstverständlichkeit wer-
den. Hier stehen ja nicht theologische Probleme im
Vordergrund, sondern konkrete Nöte, die ein mit-
menschliches Engagement erheischen. Das Liebes-
gebot Christi, das uns alle umfasst, drängt auch über
trennende Strukturen hinweg zu einem gemeinsamen
Handeln. Wenn irgendwo von seiten der Kirche öku-
menische Koordination und Kooperation realisiert wer-
den soll, dann sicher zuerst im sozialen Bereich. Das
II. Vatikanische Konzil hat ausdrücklich von solcher
Zusammenarbeit gesprochen und wörtlich erwähnt,
dass das Planen und Verwirklichen gemeinsamer
Aktionen durch den Geist der Liebe gefordert werden
(Pastoralkonstitution Art. 88).
Die Konfessionen sollten deshalb Hand dazu bieten,
dass die kirchlichen Sozialwerke, nach denen die Be-
dürfnisse der heutigen Zeit rufen, nicht länger im
streng konfessionellen Rahmen, sondern wenn immer
möglich auf ökumenischer Ebene verwirklicht werden.

3.6 Erarbeitung von Planungskonzepten und
Modellen der Caritasarbeit

Die konkreten Formen caritativen Einsatzes können
überaus mannigfaltig sein. Sie richten sich nach den
soziologischen und pastoralen Voraussetzungen einer
Gemeinde oder Region, nach bereits vorhandenen An-
geboten von seiten des Staates oder privater Institutio-
nen, nach den Grenzen und Möglichkeiten personeller
oder finanzieller Natur.
Um die Caritasarbeit möglichst effizient zu gestalten,
ist einerseits ein Gesamtkonzept der sozialen Tätig-

keit der Kirche und sind andererseits verschiedene
Planungskonzepte, welche die örtlichen und regiona-
len Verhältnisse berücksichtigen, notwendig; denn auf
dieser Basis lassen sich Modelle und Planungshilfen
für Beratungsstellen sowie für den Aufbau der Pfarrei-
Caritas erstellen. Wenn solche Arbeitshilfen von einer
zentralen Planungsstelle konzipiert werden, die mit
entsprechenden Kontaktgruppen in den verschiede-
nen Regionen zusammenarbeitet, können mit weniger
Aufwand vielfach sachgerechtere Lösungen vorberei-
tet werden, als wenn jede Pfarrei und Region ihre eige-
nen Wege geht.

3.7 Der »Soziale Aufbau» der Schweizerischen
Caritas

Die Schweizerische Caritas in Luzern hat unter der
Bezeichnung «Sozialer Aufbau» ihre Inlandtätigkeit re-
organisiert und ihr ein neues Konzept zugrunde gelegt.
Der Schweizerischen Caritas wird es dadurch möglich,
Arbeits-, Koordinations- und Planungsstelle auf allen
Ebenen der sozialen Tätigkeit der Schweizer Kirche
zu sein. Die Abteilung Sozialer Aufbau hat den Charak-
ter einer Dienststelle: Ihren Aktivitäten liegt in allen
Bereichen das Subsidiaritätsprinzip zugrunde. Bei der
Wahrnehmung von Einzelaufgaben geht es ihr darum,
das im kirchlichen wie im ausserkirchlichen Raum Vor-
handene wenn immer möglich zu koordinieren und zu
ergänzen. Sie steht in engem Kontakt mit den 14 regio-
nalen Caritasstellen und mit den übrigen Verbands-
mitgliedern.

Vornehmlich hat der Soziale Aufbau folgende Ziele:
— Erarbeitung der theologischen Grundlagen für die

soziale Arbeit der Kirche
— Förderung der Aus- und Weiterbildung von Sozial-

arbeitenden im Dienste der Kirche
— Dokumentation und Forschung zu sozialen Fragen

von heute
— Öffentlichkeitsarbeit für die Caritastätigkeit
— Förderung der Planung und Koordination der Cari-

tasaufgaben in der Schweizer Kirche

Viele Postulate, die die Synode formuliert, könnten
dem sozialen Aufbau der Schweizerischen Caritaszen-
traie in Luzern übergeben werden. Diese Institution
ist aber ihrerseits auf die tatkräftige ideelle und finan-
zielle Unterstützung der Schweizer Kirche angewie-
sen.

4. Das soziale Engagement der Kirche in der Schweiz

4.1 Fragestellung
Die Kirche muss sich in ihrem Selbstverständnis und
in bezug auf ihre Aktivität immer wieder in Frage stel-
len. Das ist Auftrag an die Synode. Dieses «sich in Fra-

ge stellen» gilt auch hinsichtlich ihres sozialen En-

gagementes. Wie steht es um das soziale Bewusstsein
der Kirche? Verstehen wir uns als Glieder der Kirche
auch als Glieder der menschlichen Gemeinschaft?
Selbst gefährdend und gefährdet, inspirierend und mo-
tiviert, gebend und empfangend? Wissen wir uns ein-
bezogen und mitverantwortlich in den innergesell-
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schaftlichen Mentalitäten und Aktivitäten? Nehmen wir
die noch heute aktuellen und die für unsere Zeit spezi-
fischen Notsituationen wahr? Inwieweit sind wir durch
den Auftrag Christi zur Hilfe mobilisiert und aktiviert?
Sind wir bereit, uns mit den Menschen in Notsituatio-
nen des Lebens zu solidarisieren, zu identifizieren, uns
mit ihrer Last zu beladen? Wie weit sind wir da für die
Mühseligen und Bedrängten, für die Einsamen, die Zu-
kurzgekommenen, die Überforderten, die Alten, die
Kranken, die geistig und körperlich Behinderten, für
die Menschen am Rande und ausserhalb der Gesell-
schaff, für die charakterlich Abwegigen, die Suchtge-
fährdeten, für die Menschen, die in irgendeiner Art mit
dem Gesetz und der Behörde in Konflikt geraten sind?
Worin besteht unser Hilfsangebot für die so mannig-
fache, oft tiefst menschliche Not? Wie steht es mit die-
sem sozialen Engagement bei der Amtskirche? Bei
den Gliedern der Kirche? In kirchlichen Verbänden
und Institutionen? in der Zusammenarbeit mit staatli-
chen Organen und öffentlich-rechtlichen Hilfswerken?
in den gesellschaftspolitischen Möglichkeiten? Sind
wir Sauerteig für eine moralische gesellschaftliche Er-
neuerung? Ist die Kirche das, was sie nach dem Willen
Christi sein sollte, das soziale Gewissen der Welt?
Bei aller Beachtung der sozialen Impulse, die von der
Kirche ausgingen und immer noch ausgehen, bei aller
Respektierung der Werke der offenen und geschlosse-
nen Fürsorge, die von Einzelgliedern der Kirche und
von kirchlichen Gruppen geschaffen wurden und noch
geführt werden, ist eine kritische Befragung und Be-
sinnung über den Stand des sozialen Bewusstseins in
der Kirche angezeigt.

4.2 Kritische Auseinandersetzung

4.2.7 Symptome ernes mange/nden soz/'a/en ßewrvssf-
serns m c/er K/'rche

Das kirchliche Engagement wird noch immer zu stark
gesehen in der Treue zu religiösen Praktiken, Gottes-
dienstbesuch, Sakramentenempfang, Kirchensteuer-
bereitschaft, Partei- und Vereinszugehörigkeit. Die
Schwerpunkte christlichen Verantwortungsbewusst-
seins liegen zu sehr in einem individuellen Heilswillen,
in einer vertikalen Gottesverehrung ohne zwischen-
menschliche soziale Bezüge, im ichbezogenen Ver-
ständnis von Busse und Eucharistie.
Das Kirchenvolk setzt sich in seinen Gruppierungen
zur Hauptsache aus sozial Unauffälligen zusammen.
Aussenseiter und Randgruppen der Gesellschaft sind
in die Kirche zu wenig integriert. Sie fühlen sich von
der Kirche oft nicht verstanden.
Den Gruppen der sozial Benachteiligten erscheint die
Kirche als etablierte Aussenseiterin der menschlichen
Gesellschaft.
Die kirchliche Mentalität zeigt in mancher Hinsicht
deutliche soziale Fehlhaltungen: Überheblichkeit,
Selbstgerechtigkeit, Intoleranz, Perfektionismus, Fa-
talismus, Phantasielosigkeit auf Kosten spontaner
Hilfe.
Sowohl die Amtskirche wie das Kirchenvolk nehmen
gegenüber Menschen, die nicht in ihr traditionelles
Schema passen, eher eine verurteilende statt eine hilfs-

bereite Haltung ein. Es herrscht immer mehr die Mei-
nung, in sozialen Notsituationen müsse der Staat, die
Sozialversicherung, die Institutionen der geschlosse-
nen und offenen Fürsorge helfen. Der Helferwillen des
einzelnen Gliedes der Kirche liegt oft brach.
Das kirchliche Hilfsangebot sozialer Not gegenüber
besteht noch weitgehend im Trösten, Almosengeben,
als Geste des Reichen zum Armen, als gönnerhafte
Barmherzigkeit von oben nach unten. Das Entschei-
dende, das mitmenschliche persönliche Engagement,
wird oft verweigert und mit einer milden Gabe abge-
gölten, um damit das soziale Gewissen zu beruhigen.
Kirchliche Hilfe ist deswegen vielfach nicht gefragt,
mit Skepsis angenommen, ja sogar oft abgelehnt.
Menschen in sozialen Randsituationen werden seel-
sorglich ungenügend erfasst und betreut.
Neuen sozialen Aufgaben und sozialen Experimenten
gegenüber verhält sich die Kirche oft skeptisch, wenig
initiativ und risikofreudig. Ihre Sozialimpulse und Ap-
pelle werden deshalb oft nicht ernst genommen. Ge-
rade vorwiegend katholische Gebiete sind oft in sozia-
len Belangen rückständig. Häufig fehlen dort die not-
wendigen zeitgemässen Einrichtungen der offenen und
geschlossenen Fürsorge.
Der spezifische Auftrag der Kirche im beruflichen und
ausserberuflichen Einsatz wird verhältnismässig nur
von wenigen wahrgenommen.
Es besteht ein katastrophaler Nachwuchsmangei in so-
zial-caritativen Orden und Kongregationen, in Pflege-
und Erziehungsberufen, im freien sozialen beruflichen
und ausserberuflichen Einsatz. Eine Kirche, die nicht
mehr die notwendigen Helfer zu zeugen vermag, ist
eine in ihrem Selbstverständnis bedrohte und unglaub-
würdige Kirche.
Der Einsatz von Orden und Kongregationen, sozialen
Institutionen und Organisationen ist zum Teil nicht
mehr oder doch zu wenig an eigentlichen Notsituatio-
nen interessiert und engagiert. Manchmal wird der not-
wendige Dienstcharakter vermisst. Vielfach stehen sie
hintennach in bezug auf Konzeption, Organisation,
Personalbesoldung, Fachpersonal.
Zwischen den sozial tätigen Orden und Kongregatio-
nen und der Amtskirche fehlt weitgehend die notwen-
dige Zusammenarbeit.
Die Verwendung kirchlicher Gelder sowie die Verwal-
tung kirchlicher Liegenschaften ist vielfach nicht am
Dienstauftrag der Kirche für soziale Notsituationen
orientiert. Ihre Investition geschieht zu sehr in kost-
spieligen repräsentativen Kirchenbauten und zu wenig
in Mitmenschen.

4.2.2 Ursachen d/'eses mange/nden Soz/a/öewassf-
se/'ns /'n der K/'rche

Der Standort der Amtskirche befindet sich vielfach
noch zu sehr auf einer von den sozialen Nöten abge-
schirmten Insel. Durch die traditionsgeprägten Lebens-
haltungen befangen, gibt sie sich immer noch wenig
Mühe, ihren Platz in einer neuen, dynamischen, plura-
listischen, z. T. mit unchristlichen Tendenzen gesteuer-
ten Gesellschaft zu finden.
Die mit der sozialen Not wenig konfrontierten kirchli-
chen Amtsträger verstehen sich noch zu sehr als Hüter
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des Glaubens, als Wächter der christlichen Moral und
als Vorsteher in liturgischen Feiern.
Oft fehlt die Präsenz der Kirche in den Randgruppen
der Gesellschaft. Lebendige Kontakte werden zugun-
sten administrativer und repräsentativer Aufgaben ver-
nachlässigt.
In katholischen Kreisen findet das neue Bild des So-
zialarbeiters zu wenig Verständnis. Seine Funktion
wird in vielen Pfarreien eher als Sekretariatshilfe statt
als fachliche Hilfe zur Bewältigung sozialer Probleme
gesehen. Seine Integration in das Seelsorgeteam ist
ungenügend und nicht selbstverständlich. In der Ver-
kündigung wird die soziale Verpflichtung des einzel-
nen Christen zu wenig betont, und vielerorts wird nur
im Zusammenhang mit einer Geldsammlung auf kon-
krete menschliche Not hingewiesen.
Eine falsch verstandene Leidensmystik führt gelegent-
lieh auch dort zu einer Leidensbereitschaft, wo viel-
mehr die Überwindung des Leidens angestrebt wer-
den sollte.
Klare theologische Interpretationen zur Mitgestaltung
und Bewältigung des sozialen Lebens fehlen, oder es
mangelt ihnen der notwendige zeitbedingte Wirklich-
keitsbezug.
Das Gemeinschaftsleben in der Kirche sollte ein
Übungs- und Bewährungsfeld für soziale Verhaltens-
weisen sein. Selbstverantwortlichkeit, Partnerschaft,
Humanität, Teamgeist werden nicht bewusst eingeübt.

4.3 Mittel und Wege zur sozialen Bewusstseins-
bildung in der Kirche

Gewiss ist in der Kirche auch in sozialer Hinsicht man-
ches im Aufbruch. Doch ist das Bewusstsein der so-
zialen Verpflichtung noch zu wenig allgemein, zu we-
nig tief und christlich motiviert und zu wenig an neuen
Notsituationen orientiert. Der Dienst am Menschen in
Not, wie Christus ihn gelebt, gelehrt und testamenta-
risch vermacht hat, muss zur Selbstverständlichkeit in
der Kirche werden, sowohl in der Amtskirche wie auch
in den Gliedern der Kirche und in ihren Institutionen.
Die soziale Bewusstseinsbildung muss vor allem an
der Basis des Kirchenvolkes geschehen. Sie dürfte der
entscheidende Beitrag der Kirche zur Behebung der
Berufsnot in der beruflichen und ausserberuflichen
Caritas sein. Der Amtskirche ist in dieser Bewusst-
seinsbildung eine entscheidende Aufgabe überbun-
den. Der Prozess der sozialen Bewusstseinsbildung
bezweckt Gesinnungs- und Verhaltensänderungen und
benötigt deswegen ein psychologisches, systemati-
sches und langfristiges Vorgehen.
Als Mittel und Wege zur sozialen Bewusstseinsbildung
kommen in Betracht:

4.3.7 Lebe/id/ge Kon/rönfaf/on

Unabdingbar notwendig zur Bewusstseinsbildung ist
die Basiserfahrung. Existentiell weiss ich in der Regel
um das, was ich erlebt habe. Schon in der Selbsterfah-
rung der eigenen menschlichen Brüchigkeit wird der
Grund gelegt zum Verständnis für den andern. Wenn
der Christ ehrlich zu den täglichen Möglichkeiten sei-
nes eigenen Versagens steht, kann er das Versagen
im Mitmenschen verstehen.

Zu dieser Basiserfahrung gehören auch die Möglich-
keiten des Kontaktes unter Identifikation mit Menschen
in Notsituationen: Ich muss auf seinem Stuhl geses-
sen, in seinen Schuhen gestanden, mit ihm empfunden
haben, um wirklich seine Not zu kennen. Deswegen
müssen wir:

— Kontaktmöglichkeiten mit sozial Benachteiligten
belassen und schaffen in Familie, Nachbarschaft,
Schule, am Arbeitsplatz

— soziale Praktika in den Studiengang der Priester,
Laientheologen und Katecheten einbauen

— gezielt sozial Benachteiligte in die Gemeinschaft
der Kirche integrieren

— ausserberufliche Helfer in die Sozialarbeit einbe-
ziehen

— unmittelbare Kontaktmöglichkeiten der Amtskirche
mit sozialer Not und ihre Präsenz in Randsituatio-
nen des Lebens fördern.

4.3.2 Sfänd/'ge //iformaf/'on
Es ist eine der wesentlichen Aufgaben der verantwort-
liehen Leiter der Kirche, auf soziale Not aufmerksam
zu machen, die soziale Verpflichtung darzulegen und
auf Möglichkeiten der Hilfe hinzuweisen. Wir erachten
es deswegen als dringend,

— dass die Möglichkeiten zur sozialen Bewusstseins-
bildung in Katechese und Erwachsenenbildung, im
Gottesdienst und in der Sakramentenpraxis von
Busse und Eucharistie, in Vereinen und Organisa-
tionen, in Einkehrtagen und Exerzitien ausgenützt
werden

— dass die zeitgemässen Informationsmittel von
Presse, Rundfunk und Fernsehen vermehrt in die-
sen Dienst gestellt werden

— dass die stufengerechte Information in Schulen,
Seminarien und Gymnasien eingeführt wird

— dass Fachgruppen für die Bearbeitung von sozia-
len Einzelfragen geschaffen werden.

4.3.3 Chr/sf/Zche Mof/Vaf/'or)

Das, was in sozialer Hilfe getan werden muss, darf
nicht nur geschehen in materieller Abgeltung, aus wis-
senschaftlicher Methode, in fachlicher Perfektion. Es
sollte letztlich geschehen aus einer inneren Öffnung
des Herzens, aus einem Grossmut der Gesinnung, aus
Selbstlosigkeit und Opferbereitschaft, aus der Ver-
pflichtung der Botschaft Christi, im Nachvollzug seiner
Liebe. Dazu ist notwendig,
— dass wir die soziale Botschaft Christi immer deut-

licher herausarbeiten

— dass wir den spezifisch christlichen Auftrag zur Be-
wältigung des sozialen Lebens klar darlegen

— dass wir die entsprechende Wertordnung in der
christlichen moralischen Verpflichtung besser her-
ausstellen

— dass wir eine eindeutige Stellung beziehen zu ak-
tuellen Problemen der Sozialpolitik und der Sozial-
reform.
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Vor/age
Die Abschnitte 5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 7.8 sind in

allen Diözesansynoden zu behandeln.

5 Grundlage und Voraussetzung sozialer Tätigkeit
der Kirche

Unter K/'rcbe w/'rd /'mmer noch zu sehr das Amt und d/'e

/nsf/fuf/'on verstanden und demzuto/ge zuv/'ef Veranf-
worfung nach oben abgeschoben und zuv/'e/ h////e von
oben erwartet. Jedes Gh'ed der K/'rcbe /'st verantworf-
//'che K/'rcbe. D/'e heuf/'gen soz/'a/en A/of/agen s/'nd vor-
w/'egend f/'ef mensch/Zehe A/of/agen: üns/'cberbe/'f,
Angst, h/e/maf/os/g/ce/f, Überforderung, Enttäuschung,
/so/af/on, D/'skr/'m/'n/'erung, verursacht durch herr-
sehende asoz/'a/e Menfabfäfen, w/'e: Konsumsfreben,
Prob'fdenken, Le/'sfungsges/'nnung, A//b/ha/fung. Der
A/ächsfe, für den /'cb veranfworf/fch b/'n, /'st der Mensch
/'n me/'ner unm/ffe/baren ümgebung, und vor a/fem der
Mensch /'n A/of.
D/'e Synode r/'chfef deswegen den dr/'ngenden Appe//
an /'edes G//'ed der K/'rcbe,

5.7 zu bedenken, dass w/'r veranfworf/fch m/fe/'nbezo-
gen s/'nd /'n a//e gese//scha/f//chen Menfaf/'fäfen und
Akf/'v/'fäfen, m/'f /'hren pos/'f/'ven und negaf/'ven Ausw/'r-
/cungen;

5.2 s/'ch bewussf zu werden, dass /'ede Soz/'a/b/'/fe be/'

uns se/ber anfangen muss, dass a/so persön/fche Ver-
ha/fensänderungen w/'chf/'gsfer soz/'a/er ße/'frag s/'nd:
Abbau von herrschenden asoz/'a/en Menfa//'fäfen> A/cff-
v/'erung e/'nes echten Ge/'sfes der zw/'schenmensch//'-
eben So//'dar/'fäf: Rücks/'chf, Verstehen, Erfragen, M/'f-
fragen;

5.3 d/'ese zw/'schenmensch//'che So//'dar/'fäf beson-
ders zu pf/egen /'n der engsten Geme/'nschaff der Fa-
m/'//'e, /'n Verwandtschaft und A/acbbarscbaff und am
Arbe/'fsp/afz, /'n der se/bsfverständ//'chen ßere/'fschaff
für Opfer an Ze/'f, an Ere/'be/'f und an Raum;

5.4 /'m persön/fchen E/'nsafz gerade den M/'fmenschen
/'n Rands/'fuaf/'onen des Lebens den nöf/'gen Sfe/fen-
werf zu geben, /'m gew/'ssenhaffen /Vachvo//zug des
ße/'sp/'e/s Jesu Chr/'sf/';

5.5 /ede D/'s/fr/'m/'n/'erung, ganz g/e/'ch m/'f we/chen so-
z/'a/en, ge/'sf/'gen, körper/feben oder cbarakfer/fcben
Mänge/n /'emand be/asfef /'st, fa//en zu /assen und zu
he/fen statt zu verurfe/'/en.

5.6 der Bedeutung der /nfegraf/'on von soz/'a/ ßenach-
fe/7/'gfen /'n d/'e Geme/'nschaff von Eam/'//'e, Verwandt-
schaff, Bekanntschaft und Gruppe a//e Beachtung zu
schenken, /'m /nferesse der soz/'a/ ßenacbfe/7/gfen w/'e

auch /'m /nferesse der Gese//scba/f, s/'e am Leben d/'e-
ser Geme/'nschaff n/'chf nur pass/'v, sondern auch akf/'v
fe/'/nebmen zu /assen, um mög/febe Schäden durch /so-
//'erung zu verme/'den und dam/'f

5.7 /'n d/'esen Geme/'nschaffen e/'ne Atmosphäre zu
schaffen, /'n der soz/'a/e Verha/fenswe/'sen ßenacbfe/'-
//'gfen gegenüber e/'ngeübf werden können.

6 Ausgewählte Problemkreise sozialer Tätigkeit
der Kirche

Soz/'a/e Täf/'gke/'f der K/'rcbe be/'nba/fef Aspekte efb/'-
scher, organ/'safor/'scher, fach/fcher, beruf/fcher, see/-
sorg/fcher, h'nanz/e//er und soz/'a/po//'f/'scher Art. E/'n/'ge
d/'eser Prob/emkre/'se se/'en besonders hervorgehoben.

6.7 Das Anliegen der Bewusstseinsbildung
D/'e K/'rcbe — und /'n /'br vor a//em d/'e Amfsfräger — /'st
für das w/'chf/'ge An/fegen der soz/'a/en Bewussfse/'ns-
b/'/dung besonders veranfworf/fch und muss d/'e gerade
/'br gegebenen Mög//'cbke/'fen gez/'e/f ausnützen;

6.7.7 /n Pred/'gf, Katechese und Erwachsenenb/'/dung
d/'e soz/'a/e Botschaft Chr/'sf/' und den soz/'a/en Auffrag
der K/'rche zu verkünden, /'nsbesondere d/'e Euebar/'-
sf/'e- und ßussfe/'ern für soz/'a/e ßewussfse/'nsb/'/dung
fruchtbar zu machen.

6.7.2 D/'e cbr/'sf//'cben soz/'a/en Verha/fenswe/'sen /'m

A//fag und /'n der unm/ffe/baren ümgebung zu fördern.

6.7.3 Auf konkrete soz/'a/e /Vofsfände aufmerksam zu
machen und soz/'a/e, unm/'ffe/barzw/'schenmensch//'che
R/'/fe zu mob/7/'s/'eren.

6.7.4 D/'e persön//'cbe Würde /'edes Menschen darzu-
/egen, d/'e d/'skr/'m/'n/'erende Ra/fung gegenüber be-
nacbfe/7/gfen Menschen zu verurfe/'/en, das Lebens-
recht und den Lebenswerf auch der w/'rfscbaff//'cb un-
/'nferessanfen und beruf/fch unprodukf/'ven Menschen
aufzuze/'gen, /'nsbesondere auf d/'e Bedeutung des Le/'-
dens /'m Leben des e/'nze/nen und der Gese//scbaff auf-
merksam zu machen.

6.7.5 Den soz/'a/en Fragen /'n der Ausb/'/dung von
Pr/'esfern, La/'enfheo/ogen und Katecheten d/'e nöf/'ge
Beachtung zu schenken, soz/'a/e Prakf/'ka /'n den Lehr-
gang der Pr/'esferamfskand/'dafen und a//er für den
k/'rch//'chen D/'ensf Veranfworf/fchen e/'nzubauen.

6.7.6 Den mögh'chen E/'nf/uss ge/fend zu machen,
dass /'n Schu/en, Sem/'nar/'en, Gymnas/'en d/'e stufen-
gerechte /nformaf/'on über soz/'a/e Fragen e/'ngeführf
w/'rd, und dass d/'e Massenmed/'en vermehrt /'n den
D/'ensf der soz/'a/en ßewussfse/'nsb/'/dung gesteht wer-
den.

6.7.7 An der Werbearbe/'f für soz/'a/e Berufe der offe-
nen und gesch/ossenen Fürsorge m/'fzuw/'rken, /'m E/'n-
ze/gespräch gee/'gnefe Leute darauf aufmerksam zu
machen.

6.2 Christliche Liebestätigkeit an der Basis der kirch-
liehen Gemeinschaft, in der Pfarrgemeinde

D/'e pr/'märe Verantwortung für k/'rcb//'cbe Soz/'a/fäf/'g-
ke/'f hegt be/' den Amfsfrägern auf a//en k/'rch//'chen
Ebenen. D/'e fo/genden Posfu/afe beschränken s/'ch auf
d/'e L/'ebesfäf/'gke/'f an der Bas/'s, auf d/'e Pfarrgeme/'n-
de. Soz/'a/e Täf/'gke/'f so//fe /edoeb n/'chf /änger /'m

streng konfess/'onehen Rahmen, sondern nach Mög-
//'chke/'f auf ökumen/'scber Ebene verw/'rk//'cbf werden
fVaf/'kanum 2, Gaud/'um et Spes, Art. 88J.
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6.2.7 Teambere/'fscftaft, Koord/'nab'on and Koopera-
f/'on zw/'sc/7en See/sorgern, G/äub/'gen, K/rc/?enraf,
Pfarre/'raf and Organ/'sab'onen müssen bewassf ge-
pf/egf werden. D/'es s/'nd Voraussetzungen für e/'n enf-
sprechendes soz/'a/es Verba/fen and W/'r/cen /'n der Ge-
me/'nde.

6.2.2 Es s/'nd nofwend/'ge Sponfangrappen /'m aasser-
herad/'chen soz/'a/en Engagement za fördern, z. ß. a/s
H/'/fe för ßefagfe, Kran/ce, /nva/Zde, Verwabr/osfe, ge-
fäbrdefe K/'nder and Jugend//'cbe, /\as/änder.

6.2.3 Soz/'a/ ßenacbfe/7/gfe s/'nd n/'cbf nar pass/V, son-
dern akf/'v /'n das Leben der Geme/'nde e/'nzubez/'eben.
An das Haas Gebandene and /'n He/men /-/osp/'fa//'s/'erfe
s/'nd darch /nformab'on, M/7arbe/7 and /W/'fbesf/'mmang
am Leben der Geme/'nde za /'nferess/'eren.

6.2.4 /n den Vere/'nen and /nsb'fub'onen /'sf e/'ne zeag-
n/'sbaffe Offenbe/7 and ßere/'fscbaff zar /nfegr/'erang
soz/'a/ ßenacbfe/7/gfer and Ge/äbrdefer za ze/'gen, am
/'bnen e/'n Höcbsfmass an l/1/ärme, Geborgenbe/'L Kon-
fakf, Lebens/'nba/f za gewähren.

6.2.5 K/'rcb//'cbe ßaufen, Goffesd/'ensfe and Ge-
me/'ndean/ässe s/'nd so za gesfa/fen, dass s/'e, sowe/'f
w/'e mög/föb, aacb /förperb'cb, ge/'sb'g and psycb/'scb
Seb/'nderfen and aacb Sefagfen zagängbcb s/'nd.

6.2.6 P/arre/'be/'me s/'nd so za föbren, dass s/'e w/'rb-
//'cb /an/(b'ons/äb/'ge S/äffen der ßegegnang se/'n /cön-
nen.

6.3 Die Spezialseelsorge für Menschen in Grenz-
Situationen des Lebens

Erschwerte L/msfände, w/'e Versfänd/'gangsscbw/'er/'g-
he/fön darcb spracb/föhe oder ge/'sb'ge ßeb/'nderang
sow/'e darcb schwer e/'n/äb/bare see//'scbe oder cba-
ra/rfer/Zcbe /Abweg/'g/re/ï, erfördern vom See/sorger
spez/'b'scbes /acb//'cbes W/'ssen and Können. /W/'fe/'nbe-

zogen /'n d/'e See/sorge för d/'ese /Wenseben gehört
aacb d/'e Sorge am /'ene, d/'e m/'f d/'esen Menseben tag-
//'cb zasammen/eben: E/fern and /4ngebör/'ge, and för
/'ene, d/'e m/'f d/'esen Menschen bernföcb and aasser-
beraföch za tan haben.

6.3.7 /\//e See/sorger s/'nd aafgerafen, s/'cb benacb-
fe/7/'gfer Menschen besonders anzanebmen.

6.3.2 ße/' der P/anang /f/'rcb//'cber See/sorgearbe/'f /'sf

der grossen Zab/ von soz/'a/ Gefährdeten, ßenacbfe/'//'g-
fen and M/fbefro/fenen ßeebnang za fragen.

6.3.3 /n d/'e Pasfora/p/anang /'sf der E/'nsafz von fach-
//'cb vorbere/'fefen Spez/'a/see/sorgern gaanf/'faf/'v and
gaa//'faf/'v grosszäg/'g m/'fe/'nzabez/'eben. Dabe/' /'sf dem
reg/'ona/en, äberpfarre/7/cben E/'nsafz a//e ßeaebfang
za seben/ren.

6.3.4 /n besonderen Goffesd/'ensfen, Treffen, E/'nfcebr-

fagen and Exerz/'f/'en mass aaf d/'e spez/'e//en Prob/e-
me von soz/'a/ benacbfe/7/gfen Grappen and von M/'fbe-
froffenen and ßefreaern e/'ngegangen werden.

6.4 Der Sozialarbeiter im kirchlichen Dienst

Darcb gaa//'f/'z/'erfe /Aasb/'/dangsmög/Zcbfce/fen /'sf So-
z/'a/arbe/'f za e/'nem e/'genen ßeraf geworden. Le/'der
baf der aasgeb/'/defe Soz/'a/arbe/'fer /'n der kafbob'scben
K/'rcbe noch n/'cbf den se/bsfversfänd//'cben P/afz ge-
fanden. D/'e Synode erwartet:

6.4.7 D/'e K/'rcbe /'sf dafär m/'fveranfworf//'cb, dass
äbera// der ßevö/frerang gaa//'f/'z/'erfe a//geme/'ne, and
nöf/'genfa//s aacb spez/'a//'s/'erfe, Soz/'a/d/'ensfe zar l/er-
fägang stehen.

6.4.2 S/'e mass /'m E/'nze/fa//e abk/ären, w/'e d/'ese Sfe/-
/en am w/'r/rsamsfen fconz/'p/erf werden, se/' es /'n ö/ca-
men/'scber Zasammenarbe/'f, evf/. aacb /'n Verb/'ndang
m/7 Sfaaf and Geme/'nden, se/' es a/s e/'gene /confess/'o-
ne//e Sfe//en.

6.4.3 ße/' e/'genen /brcb//'cben Soz/'a/d/'ensfen /'sf der
/brcb//'cbe Soz/'a/arbe/'fer bewassf /'n das See/sorge-
feam za /'nfegr/'eren.

6.4.4 K/'rcb//'cbe Soz/'a/d/'ensfe so//en n/'cbf /'so/Zerf
w/'rken, sondern /'n enger Koord/'naf/'on m/7 andern So-
z/'a//'nsf/'faf/'onen zasammenarbe/7en.

6.5 In der Sorge für caritativ tätige Orden, Kongrega-
tionen und Säkularinstitute

1/lfäbrend Jahrhunderten wurde /c/'rcb//'cbe soz/'a/e Tä-
f/'g/re/'f vorw/'egend von re//'g/'ösen Geme/'nscbaffen /'n-

sp/'r/'erf and ge/e/'sfef. /nfo/ge A/acbwucbsmange/ mäs-
sen s/'e off aas w/'cbf/'gen /trbe/'fsgeb/'efen zaräckfrefen
and aaf nofwend/'ge ßeorgan/'saf/'onen verz/'ebfen and
von der Übernahme dr/'ngender neuer Aufgaben ab-
sehen.

6.5.7 L/nsere Eam/7/'en s/'nd a/s d/'e Ersfveranfworf//'-
eben aufgerufen, darcb e/'nen bewassf gepf/egfen re//'-
g/'ösen and soz/'a/en Ge/'sf d/'e ßerafangsnof za über-
w/'nden.

6.5.2 ß/'seböfe, Pr/'esfer, La/'enkafecbefen and Er-
waebsenenb/'/dner mässen s/'cb vermehrt dafür e/'n-

setzen, /'ange Menschen aaf e/'n Lebensengagemenf /'n

Orden, Kongregab'onen and Säku/ar/'nsf/'fafen aufmerk-
sam za machen and za mof/'v/'eren.

6.5.3 D/'e Amfsk/'rcbe muss bere/7 se/'n, car/7af/'v fäb'ge
Geme/'nscbaffen /'n /'eder nar mög/feben Arf za anfer-
sfäfzen, vor a//em aacb darcb den E/'nsafz von gaa//'f/'-
z/'erfen See/sorgern.

6.5.4 Der gegense/7/ge Konfakf zw/'scben Amfsk/'rcbe
and soz/'a/ fäb'gen Orden, Kongregab'onen and Säka/ar-
/'nsbfafen /'sf /'nfens/'v zu pf/egen.

6.5.5 Pe//g/öse Geme/'nscbaffen /'brerse/7s s/'nd er-
suebf, /'bren E/'nsafz /'n bezag aaf d/'e Akfaa//'fäf neu za
überprüfen and s/'cb aaf d/'e /'ewe/'/s grösseren soz/'a/en
Erfordern/'sse auszur/'ebfen.

6.5.6 S/'e haben za prüfen, w/'ewe/7 Häuser oder L/'e-

gensebaffen, /'n Zusammenarbe/7 m/7 pr/'vafen and
öffenf//'cb-recbf//'cben /nsf/'fuf/'onen, za soz/'a/en Zwek-
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ken zur Verfügung gesfe//f wercfen könnten, z. ß. für
Drogenabdäng/'ge, ßed/'nderfe, Pf/egebedürff/'ge.

6.5.7 S/'e s/'nd aufgerufen, e/ne Sp/r/'fua//fäf zu pf/e-
gen, d/'e den /Wenscden von deute anspr/'cdf und enga-
g/'erf, und e/'nen soz/a/en E/'nsafz zu /e/'sfen, der zeug-
n/'sdaffen Cf7ara/(fer dat.

6.6 Der soziale Aspekt in der Verwendung kirchlicher
Finanzen und Güter

Forfscdr/'ff//'cde, facd//'cd veranfworföare cdr/'sf//'cde
L/'ebesfäf/'gke/'f erfordert e/'nen grossen Aufwand an
f/nanz/e//en /W/'ffe/n. ß/'s vor kurzem wurden d/'ese fasf
aussedf/ess/fef) durch Samme/fäf/'gke/'f öesedafff. Zu-
dem /e/'sfefen engag/'erfe C/?r/'sfen /'f7ren /'mmensen E/'n-

safz fasf unenfgefff/'cd. D/'e S/'fuaf/'on hat s/'cd grund/e-
gend geändert. D/'e Aufwendungen sowod/ für d/'e offe-
ne w/'e für d/'e gesed/ossene Fürsorge üöersfe/'gen we/'f
d/'e /Wög//'cdke/'fen der M/'ffe/öescdaffung dured Sam-
me/ge/der. Trotz vermehrter sfaaf//'cder F//7fe bef/'nden
s/'cd pr/'vafe und k/'rcdf/'cde Soz/'a/werke immer noch /'n

f/'nanz/'effen Engpässen. K/'rcd//'cde Sfeuergefder so/f-
ten deute vermehrt /'n den D/'ensf soz/'a/er Werke ge-
sfe//f werden, um /'dnen d/'e E/'gensfänd/'gke/'f und Ere/'-
de/'f zu erda/fen.

6.6.7 K/'rcdgeme/'nden und k/'rcd//'cde Organ/'saf/'onen
müssen d/'e recdff/'cden Voraussetzungen schaffen, um
/'dre Ge/der und Güter auch für soz/'afe Aufgaden e/'n-
setzen zu können: E/'nze/d/Vfe, Soz/'a/öerafungssfef/en,
Werke der gesed/ossenen Fürsorge, Aus- und We/'fer-
d/'/dung von Fachpersonal

6.6.2 Vor af/em s/'nd Spontan- und /n/'f/'af/'vde/'fräge zu
/e/'sfen für neu zu schaffende Fd'/fswerke und für schon
bestehende /'n f/'nanz/'e//en Engpässen.

6.7 Die sozialpolitische Verantwortung der Kirche

Es genügt n/'cdf, nur Symptome zu bekämpfen und erst
/'n soz/'a/en Afofs/'fuaf/'onen de/fend e/'nzugre/'fen. D/'e
K/'rcde muss auch soz/'a/er A/of vorbeugen, m/'fde/fen
am Aufbau e/'ner Gese//scdaffsordnung der Gerecdf/'g-
ke/'f und A/äcdsfenü'ebe, des Schutzes und der S/'cder-
de/'f /'eder Persön//'cdke/'f. D/'es /'st nur durch e/'ne enf-
sprechende Gese//scdaffspo//'f/'k mögf/'cd.

6.7.7 D/'e Synode appef//'erf e/'ndr/'ng//'cd an /'edes
G//'ed der K/'rcde, s/'cd soz/'afpof/'f/'scd akf/'v zu befäf/'-
gen, se/'ne po//'f/'scden /Wögf/'cdke/'fen zur Gese//scdaffs-
gesfa/fung wahrzunehmen und auszuüben.

6.7.2 S/'e fordert d/'e Po//'f/'ker auf, den gese//scbaffs-
po//'f/'scden Aspekten den nöf/'gen Sfe//enwerf zu ge-
ben, /'nsbesondere für /Wenscden /'n Grenzs/'fuaf/'onen
des Lebens, für Prob/eme /'n ßerggeb/'efen und /'m Wod-
nungsbau.

6.7.3 S/'e ersucht d/'e Veranfworf//'cden der /Wassen-
med/'en, /'dre grossen Mög//'cdke/'fen e/'ner gez/'e/fen ße-
wussfse/'nsb/'/dung vermehrt /'n den D/'ensf der Soz/'a/-
po//'f/'k zu sfe//en.

6.7.4 S/'e erwartet k/'rcd//'cde Sfe/fungnadmen zu ak-
fue//en Prob/emen der Soz/'a/po//'f/'k (7SaKo /, 2. Te/7

3.2 und 6.2.3;.

6.7.5 S/'e unterstützt d/'e ßefrebungen zur E/'nfüdrung
e/'nes ob//'gafor/'scben Soz/'a/d/'ensfes für Frauen.

6.8 Kirchliche Zentralstelle für soziale Fragen

K7rcb//'cbe soz/'a/e Täf/'gke/'f /'n der Scdwe/'z bedarf e/'ner
sorgfä/f/'gen P/anung und Koord/'naf/'on. /W/'f d/'eser Auf-
gäbe /'st d/'e Scdwe/'zer/'scde Car/'faszenfra/e betraut.
Grund/agen für d/'e Organ/'saf/'on und Funkf/'on e/'ner
so/eden Zenfra/sfe//e s/'nd bere/'fs erarbe/'fef. D/'e Syn-
ode /'denf/'f/'z/'erf s/'cd m/'f d/'eser /nsf/'fuf/'on, d/'e /'dre
D/'ensfe /'m S/'nne des Subs/'d/'ar/'fäfspr/'nz/'ps überaf/
dort zur Verfügung sfe//f, wo der Ausbau k/'rcd//'cder
soz/'a/er Täf/'gke/'f e/'ner Ff/'/fe bedarf. Dagegen fed/f
noch e/'n Soz/'a//'nsf/'fuf, das s/'cd m/'f soz/'afer Grund/a-
genforsedung und Spez/'a/ausb/'/dungen für soz/'a/e
k/'rcd//'cde Aufgaben befassf.

6.8.7 D/'e Synode erwartet von der /nformaf/'onssfe//e
der Scdwe/'zer/'scden Car/'fas: Dokumenfaf/'onen über
akfue//e soz/'afe Fragen, /'dee//e und sfrukfure//e /7/'/fe
für d/'e k/'rcd//'cde soz/'a/e Täf/'gke/'f und /'dre Koord/'na-
f/'on, /n/ormaf/'onsmafer/'a/ zuhanden der /Wassenme-
d/'en, Sens/'b/7/'s/'erung des soz/'a/en ßewussfse/'ns.

6.8.2 S/'e fordert d/'e Verw/'rk//'cdung e/'nes Soz/'a//'nsf/'-
fûtes, das neben soz/'a/er Grund/agenforscdung nach-
stehende Aufgaben übern/'mmt: Scdu/ung von beruf//'cd
und ausserberuf//'cd Soz/'a/fäf/'gen /'n den Pfarre/'en;
E/'nfüdrung von Ge/'sf//'cden, Katecheten und La/'en-
fdeo/ogen /'n soz/'a/e Fragen; Facdausb/'/dung für Pro-
b/eme von besonderen Gruppen soz/'a/ ßenacdfe/7/gfer.

7 Beispiele konkreter Hilfsmöglichkeiten sozialer
Tätigkeit der Kirche

D/'eser Abscdn/'ff bez/'ebf s/'cd auf soz/'a/ besonders be-
nacdfe/7/'gfe Gruppen unserer Gese//scdaff und d/'e so-
z/'a/en Prob/eme von E/'nwanderern (7Vrn. 7.2 und 7.3
des Komm/'ss/'onsber/'cdfes;.

7.7 Kinder und Jugendliche

D/'eser Abscdn/'ff beschränkt s/'cd auf /'ene Jugend, d/'e
/'n e/'ner für d/'e Enfw/'ck/ung besonders gefährdeten
S/'fuaf/'on /ebf, se/' es durch d/'e An/age, se/' es durch das
/W/'//'eu. D/'e Synode r/'cdfef deswegen e/'nen dr/'ngenden
Appe//

7.7.7 an gee/'gnefe Fam/'//'en, dass s/'e s/'cd bere/'f er-
k/ären, K/'nder und Jugend//'cde zur Pf/ege und Erz/'e-
dung aufzunehmen, oder s/'cd a/s Konfakffam/7/'e für
F/e/'mk/'nder zur Verfügung zu sfe//en,

7.7.2 an Soz/'a/arbe/'fer und See/sorger, dass s/'e d/'e

E/'gnung von Pf/egefam/'//'en sorgfä/f/'g abk/ären, Ver-
sfändn/'s wecken für d/'e E/fern des K/'ndes und d/'e s/'cd
aus e/'nem Pf/egeverdä/fn/'s unverme/'d//'cd ergebenden
Spannungen, und dessen Bestand durch regefmäss/'-
gen Kontakt zu s/'edern de/fen,
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7.7.3 an a//e G/äad/'gen, c/ass s/'e den He/men gegen-
äder e/'ne de/Zende, s/aZZ o/f d/s/cdm/n/erende Ha/fang
e/'nnedmen,

7.7.4 an d/'/Zsdere/7e /Wenscden, dass s/'e s/'cd /ang-
Zr/sf/'g /'n den D/'ensZ von Jagend/Zcden /'n He/men s/e/-
/en and e/'n ecdZ m/'ZmenscZ7//cZ7es £ngagemenf m/'f
/'dnen e/'ngeden,

7.7.5 an d/'e veran/worfZ/cden k/'rcd//'cden Grem/'en,
dass s/'e s/'cd /'n der \/er/cänd/'gang /'mmer w/'eder am
e/'ne Ges/'nnengsänderang gegenäder aaZZä///'gen K/'n-
dem and Jagend/Zcden and den darcd s/'e äder/order-
Zen F/Zern demäden,

7.7.6 an K/'rcde, Sfaaf and ÖZZenZ//'cdke/'Z, dass s/'e den
He/'men d/'e Zar e/'ne pädagog/'scd gafe Fädrang erZor-
der//'cden /W/'ZZe/ gewädren.

7.2 Alleinstehende

Zam vo/Zen /Wenscdse/'n gedörf aacd e/'n soz/'a/er Se-
zag /'n e/'ner engern m/'Zmenscd//'cden Geme/'nscdaZf.
Fär mancde A//e/'nsZedende /'sf d/'eser /'n Frage gesZeZ/f.
Scdwerw/'egende PersönZ/'cdke/'Zse/ndassen and za-
säfz//'cde GeZädrdangen können d/'e Fo/ge d/'eses /Wan-

ge/s se/'n. Anderse/'fs s/'nd gerade AZ/e/'nsZedende Zre/'

Zar e/'nen grossen and desZänd/'gen soz/'a/en F/'nsafz.
D/'e Synode r/'cdfef deswegen den Appe/Z

7.2.7 an d/'e Tdeo/o.gen — s/'e möcd/en s/'cd m/7 der
Sp/'r/7ea//7äZ der A//e/'nsZedenden deZassen,

7.2.2 an d/'e See/sorger — dass s/'e s/'cd der A//e/'n-
s/edenden and daranZer der desonderen Grappen der
/ed/'gen /WäZZer sow/'e der gescd/'edenen and verw/'Zwe-
Zen /Wänner and Fraaen annedmen, /'dnen /'n Kr/'sen-
sZanden de/'sZeden and s/'e nacd /WögZ/'cdke/'Z se/der Zär
soz/'a/e AaZgaden za gew/'nnen sacden,

7.2.3 an d/'e GZäad/'gen, dass s/'e s/'cd e/'nze/n and /'n

Grappen e/'nsamer /Wenscden annedmen and s/'cd Zär
d/'e ScdaZZang von Wodnde/'men Zär aZ/e/'nsZedende
/Wenscden e/'nseZzen.

7.3 Betagte

/W/Z der Zanadme der BeZagZen wacdsen aacd d/'e so-
z/'a/en Prod/eme d/'eser ßevö/kerangsscd/'cdZ. /WaZer/'e//

w/'rd /'mmer desser Zär d/'e BeZagZen gesorgZ, ader d/'e

gesamZmenscd//'cde H/'/Ze /'sZ oZZ ersZ /'n AnsäZzen vor-
danden.

7.3.7 Frz/'eder, Pad//'z/'sZen and Po//'7/7(er mässen WZerZ

and dedensrecdZ der w/'rZscdaZZZ/'cd «an/'nZeressanZen»
SeZagZen aaZze/'gen and e/'n enZsprecdendes soz/'aZ-
eZd/'scdes Verda/Zen Zordern.

7.3.2 A//en m/'Z BeZagZen /'n KonZa/cZ SZedenden — /'n

Fam/7/'en and /'n Hernien — /sZ aaZgegeden, d/'e d/'esen
verdZ/'edenen Fäd/'g/ce/'Zen e/'nzaseZzen and /'dnen so
e/'nen dedensda/Z za dewadren oder w/'eder za scdaZ-
Zen.

7.3.3 D/'e See/sorge /'n der PZarre/' daZ d/'e spez/'Z/'scde
AaZgade, e/'nerse/'Zs gesande and /cran/re BeZagZe am
Leden der PZarrgeme/'nde Ze/'/nedmen za /assen, darcd
/nZormaf/'on and Ge/egende/7 zar /W/7arde/7, anderse/'Zs
zam angeze/'gZen Zaräc/cZreZen and zar Vordere/'Zang
aaZ das SZerden d/nza/enden.

7.3.4 Won der K/'rcde w/'rd erwarZeZ, dass s/'e d/'e Dr/'ng-
Z/'cd/ce/'Z and den ge/'sZ/'gen W/erZ der A/ZersdeZreaang
and der PZ/egederaZe nocd dewassZer macdZ and d/'e
Gd'eder /'drer Geme/'nscdaZZ aacd za so/cden D/'ensZen
aaZraZZ.

7.4 Kranke

D/'e deaZ/'ge Gese//scdaZZ sorgZ maZer/'e// gaZ Zär /'dre
Kranken. Der dode FnZw/'ckZangssZand der /Wed/'z/'n daZ
d/'e He/'/angscdancen enorm verdesserZ. Docd d/e/'dZ
d/'e Z/'eZsZe A/oZ desonders der scdwer and cdron/'scd
Kranken /'nZo/ge des Le/'sZangsversagens, der AngsZ
des Adgescdr/'edense/'ns, der Zso//'erang and der dar-
Zen KonZronZaZ/'on m/7 de/'den and Tod desZeden.

7.4.7 /n der PZarre/' /'sZ daraaZ d/'nzaw/'rken, dass der
Kranke /'n se/'ner Zso/Zerang der aasdaaernden H/ZZs-

dere/'ZscdaZZ, des gäZ/'gen WersZedens and der //'edevoZ-
/en BeZreaang darcd Fam/'//'e, A/acddarscdaZZ, Wer-
wandZscdaZZ and See/sorger Ze/'/daZZ/'g w/'rd fWor/age 2
deZr. Krankensa/dangJ.

7.4.2 D/'e KrankenpasZoraZ/'on sowod/ /'n Sp/'Zä/ern w/'e

za Haase darcd d/'eZär gaa//Z/'z/'erZe See/sorger /'sZ aas-
zadaaen. ^

7.4.3 Da e/'nerse/7s d/'e Z/'eZe /VoZ der Sedwerkranken
e/'ner ze/'ZaaZwend/'gen, /'nZens/'ven BeZreaang raZZ and
andererse/'Zs darcd den Pr/'esZermangeZ d/'e /eZzZere /'m

argen Z/'egZ, so/Zen d/'e ß/'scdöZe den F/'nsaZz von d/'eZär

gescda/Zen da/'en ermög//'cden.

7.5 Körperlich und geistig Behinderte

Sowod/ Zär körperZ/'cd w/'e Zär ge/'sZ/'g Bed/'nderZe de-
sZeden sedwere Sedranken a//geme/'n menscdZ/'cder,
kaZZare//er, deraZ/Zcder, po//'Z/'scder and aacd re//'g/oser
ArZ, vor a//em aacd d/'e Sedranke der verdre/'ZeZen emo-
Z/'oneZ/en AdZednang.

7.5.7 /n der Werkänd/'gang /'sZ anserer Ze/'Z d/'e Bedea-
Zang von Le/'den and H/'/ZsdedärZZ/'gke/'Z Zär das G/aa-
dens/eden des Cdr/'sZen and Zär das iWenscdse/'n äder-
daapZ aaZzaze/'gen.

7.5.2 See/sorger and Frz/'eder mässen s/'cd seZder am
vermedrZes WZ/'ssen /'n dezag aaZ Bed/'nderZe demäden
and WersZändn/'s Zär d/'e Prod/eme von Bed/'nderZen and
/'dren Angedör/'gen wecken, desonders aacd von ge/'-
sZ/'g and psycd/'scd Bed/'nderZen.

7.5.3 Ledend/'ge v/'e/Zä/Z/'ge KonZakZe m/7 Bed/'nderZen
/'n Fam/V/'e, A/acddarscda/Z, WerwandZscda/Z, Scda/e. Ar-
de/'Zsp/aZz so//en /'nZens/'v gepZ/egZ werden. /W/7 der F/'n-

ädang mass sedon von Zräder K/'ndde/7 an degonnen
werden.

114



7.5.4 D/'e Geme/'nscbaffen von Fam/'//'en, Vere/'nen,
Pfarre/'en, Geme/'nden s/'nd aufgefordert, aucb Beb/'n-
derten Ge/egenbe/7 zu b/'efen, m/'f den /'bnen geb/febe-
nen Fad/g/ce/'fen pos/'f/v m/ïzaw/'r/cen.

7.5.5 E/'ne besonders schwere /Aa/gaöe dedeafef es,
dared Jadre d/'ndarcd, Zcorperd'cd and ge/'sf/'g Scdwersf-
ded/'nderfe za pf/egen. Der zeagn/'sdaZfe E/'nsafz cdr/sf-
//'oder A/äcdsfend'ede, der b/'er sowod/ von Sefreaern
/'n /nsd'fad'onen w/'e von Fam/7/enangedör/gen ge/e/'sfef
vv/'rd, dedarf der /Aner/cennang and H/'/fe der K/'rcbe.

7.6 Suchtgefährdete

Sücbf/gke/7 /'sf me/'sfens n/'edf nar d/'e Fo/ge von per-
sönd'cdem Versagen, sondern von l/nbefr/'ed/'gfse/'n /'n-
m/7fen e/'ner Wod/sfandss/fnab'on, /'n der ecdfe zw/'-
scdenmenscd//'cde Konfakfe od /ed/en.

7.6.7 Pfarre/'zenfren so//en Sfäffen eedfer ßegegnang
and Versfänd/'gung se/'n: Häuser, /'n denen s/'cd Jange
and Erwacdsene wod//äd/en.

7.6.2 See/sorger, /<afecdefen and Erwacdsenend/'/d-
ner s/'nd deaadragf, /'n Zasammenarde/'f m/7 Facdsfe/-
/en /'m S/'nne e/'ner w/'rksamen Vorsorge a//e 7\/fersgrap-
pen äder Ge/adren and Fo/gen von /W/codo/- and Dro-
genm/'ssbraueb za or/'end'eren.

7.6.3 Jagend//'cde and Erwacdsene s/'nd aafgera/en,
s/'cd am Sacdf/cran/ce and deren Angedör/'gen za küm-
mern and s/'e an/ ßerafangssfe//en aa/mer/fsam za ma-
eden.

7.6.4 /Adsd'nenz aas So//'dar/'/äf zam Ge/ädrdefen
mass a/s wesenf//'cde H/'/fe vermedrfe ßeaedfang //'n-
den.

7.7 Straffällige

D/'e K/'rcde äder/ässf d/'e Sorge am d/'e Sfra//ä///gen
noed a//zasedr den Ge/ängn/'ssee/sorgern, d/'e /'dre Tä-
f/'gke/7 nar nedenamf//'cd aas/ädren.

7.7.7 D/'e G/äad/'gen mässen s/'cd /'n Za/can/f vermedrf
m/'f der /Vof der Sfra/ge/angenen and /'drer /Angedör/'-
gen de/assen and d/'e Sfra/enf/assenen /'nsdesondere
aaed /'n d/'e Geme/'nscda/f der P/arre/' aa/nedmen.

7.7.2 /n den reg/'ona/en dzw. d/'özesanen Car/'fassfe/-
/en /'sf der Soz/'a/d/V/e fär Gefangene, Sfra/enf/assene
and deren /Angedör/'gen desondere ßeaedfang za
seden/ren.

7.7.3 D/'e Scdwe/'zer/'scde ß/'scdo/s/con/erenz so// e/'n

Facdre/eraf fär Ge/ängn/'ssee/sorge seda/fen, das
den faed/feden and persone//en /Aasdaa d/'eses Pasfo-
raf/'onszwe/'ges /'n Zasammenarde/'f m/'f dem «Vere/'n
der scdwe/'zer/'scden Ge/ängn/'sge/'sf//'cden» p/anf and
/coord/'n/'erf.

7.7.4 D/'e Po//'f/'/rer so//en s/'cd am d/'e Gesfa/fang der
/7a/fded/'ngangen and des Sfraf- and /Wassnadmenvo//-
zages /rämmern and de/' gesefzgeder/'seder /Arde/'f d/'e
menscd//'cden /An/fegen der Gefangenen wadrnedmen.

7.8 Ausländische Arbeitskräfte und ihre Familien

Der Fremdarbe/'fer /'sf zaersf M/'fmenscd and ersf naed-
der Arde/'fs/rraff. Er /'sf n/'cdf Fremder, sondern E/'nwod-
ner der Scdwe/'z. W/'r s/'nd ans off se/'ner mensed/feden,
ge/'sf/'gen and re//'g/'ösen /Vof/age n/'cdf dewassf. Es de-
sfedf /e/'der noed za sedr e/'ne Trennung zw/'seden e/'n-
de/'m/'seden and aas/änd/'seden Cdr/'sfen.

7.8.7 See/sorger and G/äad/'ge bedürfen noed der
Sens/'d/7/'s/'erang für d/'e grossen and f/'ef menscd//'cden
An//'egen unserer aas/änd/'seden Arde/'fnedmer.

7.8.2 Es /'sf d/'e Zasammenarde/'f der Geme/'ndepfarrer
m/7 dem Fremdarde/'fersee/sorger za s/'edern and e/'ne
mög//'cbsf gafe Koord/'naf/'on der Gasfarde/'ferpasfora-
d'on m/7 der ordenf/feden Pasforaf/'on der Scdwe/'zer
Kafdo/f/ren anzasfreden.

7.8.3 /n/7/'af/'ven, d/'e s/'cd m/7 dem And'egen der Aas-
/ander befassen, s/'nd za degrüssen and za anfersfüf-
zen, besonders /'ene, d/'e von /'dnen se/der kommen. Es
gedf n/'cdf nar darum, für s/'e efwas za fan, sondern
/'dre A/d/'v/'fäf za ermaf/'gen and m/7 /'dnen zusammen-
zaarde/'fen.

7.8.4 Pfarre/'an/ässe and -organ/'saf/'onen so//en s/'cd
so öffnen and gesfa/fen, dass s/'cd aaed Aas/änder dar-
/'n wod/füd/en.

7.8.5 Von den aas/änd/'seden Arde/7nedmern, /'dren
See/sorgern and ßerafangssfe//en w/'rd erwarfef, dass
s/'e aaed /'drerse/'fs den Konfa/cf m/7 den Pfarre/en and
deren /nsf/7af/'onen pf/egen.

7.8.6 Aas/ändern, we/ede K/'rcdensfeaer bezad/en, /'sf
e/'ne angemessene Verfrefang /'n den Pfarre/'- and See/-
sorgeräfen e/'nzaräamen.

7.8.7 D/'e Gerecdf/gke/'f ver/angf, dass d/'e k/'rcd//cden
Sfeaerge/der vermedrf für ße/ange der Fremdarde/7er,
besonders für soz/'a/e ßedürfn/'sse, verwendef werden.
D/'e Frage der Sfeaerpf//'cdf von Sa/'sonn/'ers /'sf za über-
prüfen.

7.9 Flüchtlinge
Für F/ücdf//'nge /'sf däaf/'g d/'e Vergangende/7 w/'e adge-
sedn/'ffen. S/'e daden Verwandfe, Freunde, deraf//'cde
and soz/'a/e Sfe//ang and /'br Vermögen ver/oren, daden
Verfo/gang and Angsf d/'nfer s/'cd and kennen off we-
der unsere Spracde, noed unsere Ledenswe/'se and
po//7/'scden Gegedende/7en. V/'e/e s/'nd bere/7 and fäd/'g,
e/'n neues Leben aufzubauen, sofern w/'r /'dnen de/' den
Anfangsscdw/'er/'gke/'fen de/fen. Andere s/'nd gedro-
edene /Wenseben, d/'e de/' ans /'dre /efzfe Zaf/acdf ge-
fanden daden.

7.9.7 Für a//e /'sf ecdfe m/7menscd//'cde Zuwendung
nofwend/'g, /'n Parfnerscdaff za münd/'gen /Wenscden,
dam/7 s/'e s/'cd de/' ans zarecdfd'nden and Wurze/n fas-
sen.

7.9.2 D/'e See/sorge so// naed /Wög//'cdke/'f de/' /'dren
verfraafen ßräaeden anknüpfen, da d/'e K/'rcde off /'br
e/'nz/'ges Sfück /7e/'maf geb//'eben /'sf.
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Die Kirche erhielt eine dritte «heilige Theresia von Jesus»

Fortsetzung von Seite 96

von allen Gläubigen, mit tiefer Antei'Lnah-
me gesungen wurden.
Auf das Kyrie folgte der eigentliche Akt
der Heiligsprechung. Rardinalpräfekt
Raimondi schritt, begleitet vom Postula-
tor 'Und dem Advokaten, an den Thron
des Heiligen Vaters an der Confessio und
bat im Namen der Kirche, die sei. There-
sia Jornet e I'bars heiligzusprechen. Auf
den Ruf des assistierenden Kardlinaldia-
kons «Flectamus genua» wurde die (äb-
gekürzte) AUerheitigenlitanei gesungen.
Der Papst fügte ein Gebet bei, worauf die
feierliche Proklamation erfolgte, ungefähr
mit den Worten, wie es bis anhin geschah.
Kaum war Paul VI. bei den lateinischen
Worten «Sanctorum Ca-talogo» angelangt,
ails schon ein Sturm des Beifalls durch die
weiten Hallen von St. Peter erscholl, der
sich am Schluss der Formel wiederholte.
Darauf trat der Kardinalpräfekt mit den
erwähnten Begleitern nochmals vor d'en

Thron des Papstes, um im Namen der Kir-
che ihm zu danken und ihn zu bitten, über
die neue Kanonisation ein Apostolisches
Schreiben auszustellen.
Mit dem begeistert gesungenen Gloria
ging die liturgische Handlung weiter. Die
erste Lesung wurde spanisch, die zweite
italienisch, das Evangelium lateinisch und
griechisch gelesen oder gesungen. Die Ho-
mille hielt der Papst in spanischer Spra-
che. Sie war ein Loblied auf das opfervolle
Leben der neuen Heiligen und ein Lob-
lied auf das gläubige Spanien und seine

grossen Heiligen. Wiederholt spendeten

Im Rahmen einer Jubiläumsfeier, welche
die Theologische Fakultät Luzern am
vergangenen 28. Januar zum 700. To-
destag des grossen Kirchenlehrers Tho-
mas von Aquin veranstaltete, hielt Pro-
fessor Dr. Ludger Oeing-Hano// von
der Universität Giessen die Festrede
über das Thema: «Theologie als Wissen-
schaft und als Gestalt christlicher Praxis
nach Thomas von Aquin».

1. Es gibt einen immer aktuellen Dialog

Wen man neben Thomas auch von Au-
gustin, Aristoteles und Piaton, von Kant
und Hegel und vom Schulthomismus ge-
hört haben muss, ist die Rückkehr zu
Thomas selber und ein Gespräch mit
ihm fruchtbar. Wir sind in vielem auf-
geklärter und haben andere Fragen als

die spanischen Pilger den Worten Pauls
VI. reichen Beifall.
Dann brachten die Generaloberinnen der
Kongregation die Opfergäben an den AI-
tar, wObei auch die bisher üblichen KeT-

zen, Blümengewinde und kleinen Vogel-
käfige nicht fehlten. Darauf wurde die
Konzelebration mit den Kardinälen und
Bischöfen fortgesetzt. Wer schon früher
an Heiligsprechungen teilnehmen durfte,
dachte bei der Wandlung unwillkürlich an
die bekannten Silbertrompeten. Diese
blieben im heute vereinfachten Ritus aus.
Dafür teilten viele Priester im Mittel-
gang an Tausende die hl. Kommunion
aus.
Die ganze Feier dauerte genau zwei Stun-
den und zeichnete sich durch grosse An-
dacht und inneres Mitmachen aus. Lauter
Menschen mit freudestrahlenden Gesich-
tern verliessen um 11.45 Uhr die Peters-
kirche. Sie konnten die am Mittag durch
Rundfunk ausgestrahlte kurze Ansprache
und das Angelusgebet des Heiligen Vaters
von seinem Fenster aus anhören.
Den Berichterstatter bewegten während
dieser erhabenen und doch schlichten
Feier zwei Gedanken: er wünschte, dass

jene, die den Selig- lind Heiligsprechun-
gen und der ^ Heiligenverehrung heute
nicht mehr viel abzugewinnen vermögen,
an dieser Kanonisation hätten teilnehmen
können. Ferner wünschte er sehnlich,
dass in absehbarer Zeit wieder einer unse-
rer Landsleute die Ehre der Altäre erlan-
gen möge. BurLard MatAL

er; wir stellen manche seiner Thesen in
Frage. Aber wir könnten auch Vorur-
teile haben, die er in Frage stellen wür-
de. Man kann vom anderen auch in dem
etwas lernen, worüber man anderer Mei-
nung ist. Man kommt zur Selbstkritik,
indem man auf den andern hört. Neue
Fragehorizonte sind die bleibende Frucht
des Gesprächs. Man ehrt einen Philo-
sophen oder Gelehrten nicht so sehr da-
durch, dass man an ihn denkt, sondern
mehr dadurch, dass man mit ihm zu
denken versucht.

2. Es gibt die immer aktuelle Frage:
Wozu Theologie?

Die Fragen, die Thomas zu Beginn sei-

nes Sentenzenkommentars beleuchtet,
dürften auch heute noch und vielleicht

erst recht aktuell sein. Die erste Frage
«Wozu Theologie?» und die Art und
Weise, wie er sich mit ihr auseinander-
setzt, zeigt, dass Thomas nicht nur nach
der Rationalität und Wissenschaftlich-
keit der Theologie frägt, sondern sie
auch als Gestalt christlicher Praxis ver-
steht.

3. Die Theologie hat der Befreiung und
der Freiheit zu dienen

Es war stets die Überzeugung des Tho-
mas, alle Wissenschaft sei auf die Ver-
vollkommnung und Vollendung des

Menschen, auf sein Glück hingeordnet.
Glück lässt sich als Freiheit auslegen.
Thomas nennt das Glück höchste Frei-
heit. Also haben alle Wissenschaften
und vor allem die Theologie die Ver-
wirklichung der Freiheit zum Ziel. —
Wie das naturhafte Streben auf das

Glück aus ist, so hat der sittliche Wille
die Verwirklichung der Freiheit zum
ersten und letzten Ziel. Sich zur Frei-
heit entscheiden kann nur, wer dazu
aufgerufen und damit als sittliches We-
sen, als Person anerkannt wird. Ein-
wenig zeitliches Glück liegt schon in der
Freiheit von äusseren Zwängen, welche
die Praxis der reinen Theorie ermöglicht.
Einen Satz des Aristoteles auslegend er-
klärt Thomas: Das ganze politische Le-
ben ist auf das Glück der Betrachtung
und der Wahrheitsfindung hingeordnet,
also auf eine ganz unpolitische Tätigkeit.
Nun gehört die Wahrheitsfindung zum
Reich der Freiheit, denn die Wahrheit
macht frei. Alle Wissenschaften wollen
der Wahrheitsfindung und damit der
Freiheit dienen. Die Profanwissenschaf-
ten erreichen dieses Ziel oft nur mangel-
haft; ihr Ergebnis ist enttäuschend eng.
Aus dieser Enge zu befreien, dazu hat
der christliche Glaube und die in den
Dienst des Glaubens sich stellende
Glaubenswissenschaft, die Theologie,
ausdrückliche Bestimmung und beson-
dere Eignung, denn sie lehrt den Weg
zum schauenden Besitz Gottes, der unser
wahres Glück und unser wahres Ziel ist.
Nach einem Exkurs in die marxistische
Bestimmung des Verhältnisses zwischen
Theorie und Praxis und in die politische
Theologie, wie etwa J. B. Metz sie ent-
worfen hat, und in den nach Hegel pes-
simistisch stimmenden- bisherige Verlauf
der Geschichte der Wahrheitsfindung
und der Verwirklichung freiheitlicher
gesellschaftlich-politischer Ordnung und
Rechte kehrte der Referent wieder zu
Thomas zurück. Der christliche Glaube
und sein wissenschaftliches Organ, die

Theologie, erklären die Freiheitsverwirk-
lichung für real möglich, nachdem Gott
selbst in die menschliche Freiheitsge-
schichte eingetreten ist und sich selber,
seine göttliche Freiheit mitteilt. Seither
ist Freiheit ein theologischer Begriff

Theologie als Wissenschaft und Praxis
nach Thomas von Aquin
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(K. Rahner). Die These des Thomas, die

Theologie habe dem wahren Glück des

Menschen zu dienen, deckt sich also mit
der These, die Theologie habe in der
Freiheitsgeschichte der Menschheit eine

notwendige und in erster Linie aufklä-
rende Funktion.
Aus der Tatsache des naturhaften Stre-
bens nach Glück glaubte Thomas, die
Möglichkeit der Erreichung des Glückes
in der Anschauung Gottes aufzeigen zu
können. Ebenso glaubte er, im Ent-
schluss zum sittlich Guten und damit
zur Verwirklichung der wahren Freiheit
sei die Möglichkeit und die Aufgegeben-
heit dieses Zieles, nämlich die Errei-
chung der vollen Freiheit, mitbejaht.
Mit dem Ja zum sittlich Guten sind wir
in das Reich der Freiheit eingetreten und
ist uns das Ziel der vollkommenen Frei-
heit näher gerückt. Mit dem freien Ent-
schluss zur Freiheit öffnen wir uns der
Freiheit schlichthin und der voll wirkli-
chen göttlichen Freiheit. Die sich an den
Menschen teilgebende göttliche Freiheit
ist Gnade, so dass Freiheit identisch ist
mit Gnade. Nach der Lehre des Tho-
mas erlangt der Mensch, auch schon der
ungetaufte, die Gnade und damit die
Einheit mit der göttlichen Freiheit, wenn
er seine erste bewusste sittliche Entschei-
dung fällt und sich darin zum sittlich
gebotenen Ziel, nämlich zur wahren
Freiheit, entscheidet. Demnach hat die
Theologie die Aufgabe, die geschichts-
jenseitige volle Verwirklichung der Frei-
heit zu verkünden.

4. Theologie ist Auslegung eines vor-
wissenschaftlichen Glaubens

Die Theologie hat aus dem Offenba-
rungsglauben heraus die Menschen über
ihr wahres Glück, über die vollkom-
mene Freiheit zu belehren. Wie kann sie
dann rationale Wissenschaft werden und
sein? Dieser Frage geht Thomas zu Be-
ginn seines Sentenzenkommentars nach.
Er treibt damit eigentliche Grundlagen-
forschung. Die Wissenschaften werden
nicht nur durch ihren Gegenstand, son-
dem auch durch ihre Methode unter-
schieden und gegeneinander abgegrenzt.
Wie viele Methoden, so viele Formen
wissenschaftlicher Rationalität. — Tho-
mas erörtert die Frage nach der Wissen-
schaftlichkeit der Theologie nicht im
Rahmen einer neuzeitlichen Wissen-
schaftstheorie, sondern im Rahmen der
logischen Untereinanderordnung der
Wissenschaften. Nicht jede Wissenschaft
sichert sich selber ihre erkenntnistheore-
tischen Grundlagen. So übernimmt auch
die Theologie ihre Grundlagen zunächst
und unmittelbar aus der Offenbarung,
zuletzt und mittelbar aus dem Wissen
Gottes. Sie übernimmt das göttliche
Offenbarungswissen wiederum zunächst
in der Gestalt, in der sie es im kirchli-

chen Glaubensgut vorfindet. Was für die
Mathematik die Axiome, das sind für
die Theologie die im kirchlichen Glau-
bensgut vorgefundenen Glaubenssätze.
Um Fundamente sein zu können, müs-
sen sie wahr sein. Ihre Wahrheit braucht
aber nicht aus sich, von innen einsich-
tig zu sein; sie kann dies überhaupt
nicht, denn sonst würden die Glaubens-
sätze nicht geglaubt, sondern gewusst.
Trotzdem müssen sie eine Einsichtigkeit
besitzen. Diese muss daher eine äussere
sein. Sie kommt vom eingegossenen
Glaubenslicht. Dieses ist Teilhabe am
Wissen des offenbarenden Gottes. Es
erhellt nicht die Sachinhalte, wohl aber
die Glaubwürdigkeit der Glaubenssätze
als von Gott geoffenbarte. Die Offen-
barung ist Selbstmitteilung Gottes. Sie
will gehört und gesehen werden. Dem
Ungläubigen fehlt auch diese äussere
Einsichtigkeit, weil er das Glaubenslicht
nicht hat. Die Selbstbegründung der
Theologie ist also für Thomas eine an-
dere als in den Profanwissenschaften.
Sie ist im vorwissenschaftlichen Glauben
fundiert und ist in ihrem Wesen Aus-
legung, Flermeneutik dieses vorwissen-
schaftlichen Glaubens, der gnadenhaft
geschenkt ist und als vollzogene Ent-
Scheidung vorausgesetzt wird. Die Theo-
logie hat den Glauben der Gesamtkirche
auszulegen und auch ein Stück weit
kritisch zu sichten. Die Theologie ist an
das Glaubensbewusstsein der Gesamt-
kirche gebunden. Lehrende Theologen
lehren nicht den Glauben, sie analysie-
ren ihn höchstens. Aus einer Bindung
an das Glaubensbewusstsein der Gesamt-
kirchen emanzipiert sich FI. Küng, wenn
er ausgibt, «das eigentliche Geschäft
christlicher Theologie sei es, die ur-
sprüngliche christliche Botschaft für die
Menschen aus dem Damals ins Heute
und Morgen zu übersetzen».

5. Auch die Theologie betet das
Glaubensbekenntnis

Die spekulative Begründung der thomi-
stischen Glaubensanalyse sagt, dass sich
der Mensch zur vollen Verwirklichung
seiner Freiheit nur aus einer vorgängi-
gen Verbindung mit der göttlichen Frei-
heit entscheiden kann, d. h. dass er zur
Anschauung Gottes nur gelangen kann
auf Grund des ihm von Gott geschenk-
ten Glaubenslichtes, auf Grund der ihm
geschenkten Teilhabe am göttlichen
Wissen. Dieses Glaubenslicht ist bereits
der Anfang des ewigen Lebens und
Glückes: wer glaubt, hat das ewige Le-
'ben. Theologie schliesst also das Be-
kenntnis ein und muss sich auch mit dem
Beten abgeben. In der Theologie wird die
Subjektivität des sie betreibenden Sub-
jektes im höchsten Grade beansprucht,
ganz anders als etwa in den Naturwis-
senschaften. Es ist daher wichtig, was

für ein Christ, ja für ein Mensch der
Theologe ist.

6. Auch die Philosophie hat in der Theo-
logie eine Aufgabe

Was für eine Aufgabe die Philosophie
in der Theologie hat, sagt Thomas in
der Summe gegen die Heiden. Diese ist
eine Rechtfertigung der Theologie und
darum kein bloss philosophisches Werk.
Weil nicht nur das tatsächlich Geoffen-
barte, sondern alles, was überhaupt ge-
offenbart werden kann, Gegenstand der
Theologie ist, gewinnt die Theologie eine
Weite, die an die Weite des Formalob-
jektes der Philosophie erinnert und ihr
daher erlaubt, sich auch der sonst we-
sentlich verschiedenen Methoden der
Philosophie zu bedienen. Mit der Frage
nach der Wissenschaftlichkeit der Theo-
logie führt Thomas den Theologen
zwangsläufig auch zur philosophischen
Reflexion über sein Tun.

7. In der Theologie vermählt sich die
Theorie mit der Praxis

Nach Thomas ist die Theologie eine
theoretische Wissenschaft mit prakti-
sehen Konsequenzen. Sie ist also theo-
retische Praxis. Auch der Wille gehört
untrennbar zum Menschen. Er geht auf
das Gute, auf vernünftige Ziele. Auch
das Gute macht frei. Der Verstand oder
die Sinnlichkeit kann ihn davon abwen-
den und macht ihn dann unfrei. Un-
frei bleibt auch, wer das Böse unter-
lässt, bloss weil es verboten ist, und
nicht deswegen, weil es böse ist. Aus der
Unfreiheit befreit uns die Gabe des

Geistes. Diese ist Gnade; und erst recht
ist die Freiheit, zu der sie befreit, Gnade.
— Der Geist, die Gnade aber macht uns
zu Freunden Gottes. Der Freund will
mit dem Freund eins sein. So werden
wir zu Betrachtern Gottes. Auch dazu
will die Theologie führen und ist dann
in der schönsten Form Vollzug der
christlichen Praxis.

Jose/ Röo's/z

Die Stzzde«te« der 77zeo/ogie so//e« /er«e«,

mit T/zozzzas zz/s Meister, die Hez7sge/zez7rz«/sse

spe/az/zztiv tie/er zzz durc/zdringe« zz«d i/zre«
Zzzszzzzzzzzezz/zzzzzg zzz verste/ze«, zzrn sie so weit
zz/s mög/z'c/z zzz er/ze//e«. Sie so//"« gesc/ztz/f

werde/z, diese seifte« Pfei/sge/zez7««isse stets
itz de« /itzzrg/sc/ze« 7/zzzzd/zz«ge« zz«d im ge-
szz/zzte« Lefte« der Kirc/ze gegerzweirtig tz«d

wirftszzz« zzz se/ze«. Sie so//e« /erzze«, die Lö-
szz«g d"r me«sc/z/ic/ze« Proft/enze izzz Lic/zte
der 0//e«/zzzrzz«g zzz szze/ze«.

//. Fzzti&zzn/sc/zes 7vo«zz7, Deftref iz'Zzer die
Frz/e/ztzng zzzzzz Pr/esterttzm.
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Die Sonntagsmesse im Leben der Gemeinde

Oer /o/genrfe Bez'/rag z'sZ vom P/azrez'raZ Sz.
T/zeres/a z'n fVezza//.scbwz7 (BL) erarbez'ZeZ
worden. Or be/oMZ web mz'Z ez'nem TAemzz,
das z'm Zzziammen/zzzng mz'Z der drz'ZZen ge-
ramZj-c/zweùerz'jc/zen Sz'Zzzzng der Synode am
tommezzden iö./27. Oeèrzzar abZzzeW ÙZ.

(Rezf.)

Das weithin feststellbare Desinteresse an
der Sonntagsmesse hat den Pfarreirat St.

Theresia, Neuallschwil, veranlasst, sich
über ihren Sinn und ihre Bedeutung klar
zu werden. Er legt Ihnen hiermit seine

Überlegungen vor und hofft, dass Sie sich
seiner Überzeugung anschliessen.

1. Dz'e Kz'rcbe CbWsZz Zebz vom Zwsam-
menAommen. Dz'e o/Zwöc/zenzZz'c/ze Fez'er
des Mn/z/es mz'Z z'/zrem azz/er^Zozzdenerz

//errrz z'sz /zzr dz'e Geznez'n^c/zzj/Z der C/zrz-

sZen /eôenjzzoZwendz'g. Denn;

1.1 Kirche ist die Geme/nsc/za/z jener, die
von Gott zur Einheit unter Christus zu-
sammengerufen wurden. Diese Einheit
und Gemeinschaft muss von den Christen
erlebt und dauernd verstärkt werden.

1.2 Die Kirche lebt vom Wort GoZZes.

Wer es nicht hört, erkennt nur schwer die
Liebe Gottes, die sein Leben trägt; er ver-
fehlt eher den rechten Weg, den Jesus ge-
zeigt hat; sein Leben wird kaum mehr mit
dem Anspruch Christi und Gottes kon-
frontiert und läuft Gefahr, die christliche
Motivation und Prägung und damit die
Überzeugungskraft zu verlieren.

1.3 Die Kirche lebt vom ßroZ GoZZes. Der
Christ vermag alles in dem, der ihn stärkt.
Christliches Leben wird aus der Kraft
Christi möglich. Diese Kraft empfangen
wir besonders durch die gläubige Teilnah-
me am Mahl des Herrn.

1.4 Wir sind eine Kirche der Sünder. Oft
verwirklichen wir im Alltag die Nachfol-
ge Christi nicht. Darum kommen wir zu-
sammen, um Gott um Vergebung zu bit-
ten. Er schenkt sie uns im Mahl, das zur
Vergebung der Sünden gestiftet ist. Ge-
meinsames Mahl drängt uns zum Frieden
untereinander.

1.5 Wir sind nicht als einzelne erlöst, son-
dem durch unsere Zugehörigkeit zur Ge-
meinschaft. Darum ZrägZ dz'e Gerne/n-
5c/za/Z den GoZZwc/z'ezwZ, indem sie Gott
freudig dankt und ihn preist für all das

Grosse, das er an ihr getan hat und noch
tut.

1.6 Inmitten einer glaubens- und hoff-
nungsarmen Welt müssen wir a/s Gemez'zi-

sc/za/z, die sich zu ihrem auferstandenen
Herrn bekennt, sz'c/zfbar werden. Diese
Gemeinschaft tritt in Erscheinung durch
die Feier des Mahles, die uns Christus, un-
ser Herr, selber aufgetragen hat.

1.7 Durch ihre Treue zur allwöchentli-
chen Versammlung antwortet die Kirche

auf die stete Treue Gottes, der mit ihr
den neuen und ewigen Bund geschlossen
und seinen eigenen Geist in ihr Herz ge-
senkt hat.

1.8 Der Sonntag (mit seinem Vorabend)
ist eine Neuschöpfung der Christen — zur
Erinnerung an den Auferstehungstag
Christi. Er ist deshalb in besonderer Weise
für den gemeinsamen Gottesdienst der
Christen geeignet. Kein Herrentag ohne
Herrenmahl!

2. Hzzs diesen Gründen erg/bz sz'c/z nac/z

unserer Mez'nzzng /zzr /edes erwachsene
Mz'Zg/z'ed unserer C/zrz'sfengenzez'nsc/za/Z
dz'e Zrezze, adwöchenzZz'c/ze Mz'z/ez'er der
Sonntagsmesse.

2.1 Aus Überzeugung machen wir uns zu
eigen, was das //. Faz/Aanz'sc/ze Konz/Z in
seiner Liturgie-Konstitution sagt (Nr.
106):

«Aus apostolischer Überlieferung, die ihren
Ursprung auf den Auferstehungstag Christi
zurückführt, feiert die Kirche Christi das
Pascha-Geheimnis jeweils am achten Tage,
der deshalb mit Recht Tag des Herrn oder
Herrentag genannt wird. An diesem Tag
müssen die Christgläubigen zusammenkom-
men, um das Wort Gottes zu hören, an der
Eucharistiefeier teilzunehmen und so des Lei-
dens, der Auferstehung und der Herrlichkeit
des Herrn Jesus zu gedenken und Gott dank-
zusagen, der sie .wiedergeboren hat zu leben-
diger Hoffnung durch die Auferstehung Jesu
Christi von den Toten' (1 Petr 1,3). Deshalb
ist der Herrentag der Ur-Feiertag, den man
der Frömmigkeit der Gläubigen eindringlich
vor Augen stellen soll, auf dass er auch ein
Tag der Freude und der Musse werde.»

2.2 Dieses Gebot ist als Hz'//e zu ez'nem

er/id/zere« Leben für die Gemeinschaft
und für jeden zu verstehen. Es verweist
auf die Wichtigkeit des allwöchentlichen
Zusammenkommens und will zu einer gu-
ten Gewohnheit anhalten.

2.3 Wer aus Überzeugung Christ ist und
seine Zugehörigkeit zur Kirche Christi in
Freiheit und persönlicher Verantwortung
bejaht, wird aus innerer Verpflichtung
ihren Gottesdienst mittragen und dies
nicht von einem momentanen Bedürfnis
abhängig machen.

3. Das Mab/ des Herr« mzzss z'n das übrige
Gezrzez'ndeZeèe« eingebezzei sei«.

3.1 Eine g/aubenssZarbe FerZ:ü«dz',gMzzg

muss den Sinn und die Fülle, die Gott uns
in Christus schenkt, überzeugend auf-
leuchten lassen, so dass man gerne seinen
Ruf annimmt. Durch Erwachsenenbil-
dung und Gespräche soll der Glaube ver-
tieft und gestärkt werden.

3.2 Aus der Teilnahme am Herrenmahl
muss ein ernster Wille zu einem cbrisz/i-
eben Leben z'm HZ/zag erwac/zse«. Im
Mahl hat sich Christus für uns hingege-
ben; wir dürfen im Alltag nicht anders

handeln. Gottesdienst und Nächstendienst
sind eine unteilbare Einheit. Wo wir als
Kirche nicht mehr für die Welt da sind,
sind wir nicht mehr Kirche Christi.

3.3 Dz'e Gemeinscba/Z zznZer de« C/zmte«
darf nicht auf die Eucharistiefeier be-
schränkt bleiben, sondern muss sich z'm

HZ/zag bewähren (soziale Dienste, Nach-
barschaftshilfe, Anteilnahme an Freud
und Leid, gegenseitige Einladungen).
Eigene Anlässe der Pfarrei sollen die Ver-
bundenheit stärken.

3.4 Das Herrenmahl muss so gefeiert wer-
den, dass es sowohl den Absichten Christi
als auch den Erwartungen der heutigen
Menschen entspricht. Es soll in Inhalt
und Form dem Christen von heute wirk-
lieh ßroZ /z'z> den H//zag sein.

4. Kz'ndez- zznd 7zz^e«dZz'c/ze sind a/s GZazz-

benssebii/er (Kazec/zzzmenen) zu Zzetz-acZz-

Zen. Mz'Z deren Tazz/e baben L/ier« zzzzd

Gemeinde den Hzz/Zrag zz«d die FeranZ-
worZzmg übernommen, sie zu ez'nem per-
jo'nZz'cZzen Entscheid /ür dz'e Kz'rc/ze Cbriszi
/zz'nzzz/zzZzre«; zzz z'/zrem Leben ge/zörZ das
gemeinsame, aZZwöc/zenzZz'c/ie 7/errenma/zZ
(vgZ. Hbsc/znz'ZZe i zznd 2).

4.1 Wie die LZzern in allen Bereichen dar-
über entscheiden, was für ihr KZez'nü'nd

gut ist, so auch über dessen Zugehörigkeit
zur Kirche. Die Erziehung hat aber einen
persönlichen, auf Einsicht beruhenden, in
voller Freiheit zu vollziehenden Entscheid
für die Zugehörigkeit zur Kirche vorzu-
bereiten und anzustreben.

4.2 Ein solcher Entscheid ist nur dann
zzzgzznsZen der Kirche Christi zu erwarten,
wenn der Glaubensschüler an seinen El-
tern und an der Christengemeinschaft er-
fährt, dass ein Leben aus dem Glauben
an Christus sinnvoll ist und eine reichere
Existenz verheisst.

4.3 Der Glaubensschüler ist zur Einsicht
zu führen, dass die Teilnahme am Herren-
mahl sich zwingend aus der Mitverant-
wortung für die Gemeinschaft und ihr Le-
ben ergibt. Eine rechte Einführung in das

Glaubensleben der Gemeinde Christi
strebt deshalb auch die treue, überzeugte
Mitfeier des wöchentlichen Herrenmahls
an (positive Gewöhnung).

4.4 Damit der Glaubensschüler die Teil-
nähme am Herrenmahl inner/ich bc/ahen
kann, ist sie stark und überzeugend zu
motivieren (vgl. 1.1—1.8). Der Glaubens-
schüler muss vor allem erleben, dass das

Herrenmahl in das übrige Leben der Ge-
meinde eingebettet ist (vgl. 3.1—3.3).

4.5 Durch iZzz/engeznäs'ie GoZZe.szb'en.sZe

(in Inhalt und Form) sind die Glaubens-
schüler nach und nach zum Erwachsenen-
gottesdienst hinzuführen. Damit sie darin
heimisch werden, sollen sie von Zeit zu
Zeit mit ihren Eltern am Erwachsenen-
gottesdienst teilnehmen.
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4.6 Eltern, Katecheten und Jugendleiter
sollen den christlichen G/a«èen der Kate-
c/tw/rjenen vertie/en und deren Mitverant-
wortung für das Leben der Christenge-
meinde fördern: So schaffen sie die not-
wendigen Voraussetzungen für die Mit-
feier des Herrenmahls.

4.7 Nur bei einer recht und überzeugend
gelebten Gottes- tt«d Và'c/tste«/teèe von
E/terrt, Katec/rete«, Jttgend/etVerrz ttnd Ge-
tne/nde ist ein überzeugtes Ja der kom-
menden Generation zur Kirche Christi
und zu ihrem Herrenmahl zu erwarten.

P/arre/rat St. T/terest'a
/Veua/Tsr/zw//

Aus dem Leben unserer Bistümer

Seelsorgerat des Bistums Chur befasste
sich mit der kirchlichen Erwachsenen-
bildung

Der Seelsorgerat des Bistums Chur ver-
sammelte sich am 26. Januar 1974 im Ju-
gen'd- und Bildungszentrum Einsiedeln zu
seiner 9. Sitzung der laufenden Amtszeit.
Im Vordergrund der Beratungen stand
die kirchliche Erwachsenenbildung. Bi-
schof Dr. Johanne.? FontZerac/t hatte für
den Wortgottesdienst einen geeigneten
Text aus dem 4. Kapitel des Epheserbrie-
fes als Einleitung gewählt. Er behandelt
die verschiedenen Ämter in der Kirche.
Sie alle stehen im Dienste eines gemein-
samen Zieles, nämlich der Einheit der
Glaubenden und der Mündigkeit der ein-
zelnen Christen.
Der Präsident des Rates, Bischofsvikar
Dr. HZoZs Sujfar, gab einige Erläuterun-
gen. Dann kamen die Fachleute zum
Wort. Sie sollten die Mitglieder des Rates
mit einigen wesentlichen Aspekten des
Themas vertraut machen.
JFZZZy Bü«rer von der Arbeitsstelle für
Bildungsfragen in Ijuzern ging auf das
Grundsätzliche ein. Erwachsenenbildung
ist methodisch richtig vermittelte Lebens-
hilfe. Information allein genügt nicht. Sie
ist wohl wichtig. Der Erwachsene braucht
aber mehr: Anleitung, Probleme bewusst
zu machen und Entscheidungshilfen, um
sein Verhalten verändern zu können. Der
Referent erwähnte die Ziele der Erwach-
senenbildung und erläuterte die vielfälti-
gen Träger der kirchlichen Erwachsenen-
bildung im katholischen Raum. Auch das
Strukturmodell der katholischen Erwach-
senenbildung, das von Fachleuten der Ar-
beitsstel'le für Bildungsfragen in Luzern
geschaffen wurde, kam zur Sprache.
In vorzüglich lebendiger Weise berichtete
Frl. PauZa KoZZer, Sozialinstitut Zürich,
von ihren Erfahrungen in der Praxis. Sie
zeigte, dass der Erwachsene vom Erleb-
nis, von der brennenden Frage, also vom
konkreten Leben her komme. Hier muss

er abgeholt werden, dann haben Bildungs-
angebote eine Chance. Frl. Koller formu-
Iierte einige Grundsätze, die sie mit prak-
tischen Beispielen eriäuterte.

Bischofsvikar Dr. Kar/ Sc/ra/er hatte bei
den Pfarrern des Bistums eine Umfrage
durchgeführt. Sie sollte über den Stellen-
wert Aufschluss geben, den die Erwach-
senenbildung in der Seelsorgsarbéit ein-
nimmt. Das Resultat war eindeutig. Ver-
kündigung, Liturgie und Einzelseelsorge
lasten den Arbeitstag des Priesters derart
aus, dass für einen eigentlichen Einsatz
für die Bildung der Erwachsenen kaum
mehr viel Zeit übrigbleibt. Um so grosse-
re Bedeutung kommt den Mitträgern
kirchlicher Bildungsarbeit in den Pfar-
reien zu. Als Mitträger erscheinen in den
Berichten der Pfarrer mit Abstand am
häufigsten die Frauen- und Mütterver-
eine. An zweiter Stelle kommt bereits der
Pfarreirat. Dies erstaunt um so mehr, als
diese Institution noch jung ist und man-
cherorts mit Anlaufschwierigkeiten zu
kämpfen hat. Auch die Angebote der
KAB stossen auf grosses Interesse.

Die Diskussionen in den Regionalgrup-
pen hatten nicht den Zweck, Resolutio-
nen vorzubereiten. Es sollte eine erste Be-
Standesaufnahme vorgenommen werden,
damit der Rat das weitere Vorgehen be-
stimmen konnte. Das Thema wird später
ausführlicher behandelt werden. Dann
werden auch Beschlüsse gefasst werden
müssen. Dabei ist vorauszusehen, dass
den Pfarreiräten immer grössere Verant-
wortung zukommen Wird. Das bereits er-
wähnte Konzept über die «Strukturen der
Erwachsenenbildung in der katholischen
Kirche der Schweiz» wird für die weitere
Arbeit des Rates hilfreich sein.

Die übrigen Geschäfte, die noch auf der
Traktandenliste standen, konnten rasch

unter Dach und Fach gebracht werden.
Es musste ein neues Mitglied in den Ar-
beitsausschuss gewählt werden. Die Wahl
fiel auf Frl. Rösli Frick, Schaan. Eine
Kommission hat sich mit einem Bericht
von Willy Kaufmann über die Medien-
arbeit zu befassen. Folgende Mitglieder
des Rates haben sich zur Verfügung ge-
stellt: Bischofsvikar Dr. Alois Sustar,
Franz Herger, Zürich, Pfarrer Albert
Mantel, Winterthur, Marta Rickenbacher-
Inauen, Immensee, Hans Rüegg-Hauser,
Mitlödi. Ihre Aufgäbe wird es sein, den
Bericht zu studieren und dem Rat An-
trag zu stellen. Zum Sehluss erteilte der
Rat seine Zustimmung zur Mitträger-
schaft an einem neu zu schaffenden Mit-
teilungsbläitt für Pfarrei- und Seelsorge-
räte. Beim Traktandum «Informationen»
gab Bischofsvikar Sustar einen kurzen
Überblick über den Stand der Synode. Er
erinnerte daran, dass die Synodenbe-
Schlüsse weitgehend vom Seelsorgerat aus
verwirklicht werden müssen.

Hde/Ae/m Bünfer

Vom Herrn abberufen

Mgr. Dr. Gottlieb Scherer, alt Rektor,
Schwyz

Gottlieb Scherer war im luzernischen In-
wil heimatberechtigt. Am 1. April 1895
wurde er in Cham geboren. In seinen frü-
hen Jugendjahren übersiedelte die Familie
nach Flawil (SG). Schon früh regte sich in
ihm die Sehnsucht nach dem Priestertum.
Im Jahre 1908 begann er die humanisti-
sehen Studien am Kollegium der Benedik-
tiner in Engelberg. Der damalige Abt von
Engelberg, Leodegar Scherer, war mit ihm
verwandt. In seiner Klasse war Gottlieb
Scherer stets führend. Im Sommer 1910
schloss er die Gymnasialstudien mit einer
glänzenden Matura ab. Zur Erweiterung
seiner philosophischen Kenntnisse und zum
folgenden Theologiestudium bezog er das
römische Collegium Germanicum, das sich
während des Ersten Weltkrieges (1914 bis
1919) in Innsbruck befand. Nach dem Krie-
ge konnte Gottlieb Scherer seine Studien
in Rom fortsetzen. Am 29. Oktober 1922
wurde er in der Ewigen Stadt zum Priester
geweiht.
Auf Weisung seines Bischofs von St. Gal-
len übersiedelte der junge Priester 1923 an
das Kollegium Maria Hilf in Schwyz, wo
er während Jahrzehnten wirken sollte. Zu-
erst hatte er die Präfektur der Handels-
schule inne. Dazu dozierte er am Kollegi-
um Philosophie. Als 1932 Rektor Huber
von seinem Amte zurücktrat, wurde dem
neuen Rektor Josef Scheuber der jugend-
liehe Gottlieb Scherer als Studienpräfekt
zugeteilt. Im Jahre 1941 wurde er dessen
Nachfolger und übernahm als Rektor die
Gesamtleitung des Kollegiums. Daneben
wirkte er viele Jahre als Beichtvater im
St.-Josefs-Klösterli. Unter dem Rektorat Dr.
Scherers erlebte das Kollegium Maria Hilf
eine eigentliche Blüte. Beim Hundert-Jahr-
Jubiläum des Kollegiums (1956) wur-
de Rektor Scherer mit der Würde eines
Apostolischen Protonotars ausgezeichnet.
Seine Bemühungen um die Unterstützung
der Lehranstalt durch den Kanton Schwyz
hatten Erfolg.
Wegen des vorgeschrittenen Alters trat
Rektor Scherer 1965 von seinem Posten
zurück Ein Jahr später traf er sich noch
mit seinen Maturafreunden zum goldenen
Maturajubiläum in Engelberg. In seinen
letzten acht Jahren fand Prälat Scherer im
Chalet Antony an der Obermattstrasse in
Schwyz ein gastliches Heim. Seit längerer
Zeit konnte er nur mehr in seinem Privat-
zimmer die hl. Messe feiern. Am 18. De-
zember 1973 hat ihn Gott in die Ewigkeit
heimgeholt. In der Grabkapelle des Kol-
legiums fand er am 21. Dezember seine letz-
te irdische Ruhestätte. Möge ihn der All-
gütige für die grosse Arbeit im Dienste
der studierenden Jugend mit der Krone des
Lebens belohnen. Kar/ B/ic/ie/

Dr. P. Ephrem Omlin OSB, Engelberg

Am 4. Januar 1974 starb im Benediktiner-
kloster Engelberg Dr. P. Ephrem Omlin im
72. Altersjahre. Zu Samen 1902 geboren
und auf den Namen Paul Albert getauft,
machte er seine Gymnasialstudien an der
Stiftsschule Engelberg und trat hier ins
Kloster ein. Am 29. April 1928 empfing er
die hl. Priesterweihe, dann folgten weitere
Studien in Rom, Maria Laach und Frei-
bürg i. Ue., wo er in Choralwissenschaft bei
Prof. Dr. Peter Wagner promovierte. Mit P.
Pirmin Vetter von Einsiedeln gab er das
Antiphonarium Monasticum der Schweize-
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rischen Benediktinerkongregation 1943 neu
heraus. Von 1932—47 war er Mitredaktor
der kirchenmusikalischen Zeitschrift «Der
Chorwächter», von 1942—53 Dozent an
der Kirchenmusikschule Luzern für Choral,
Liturgik und Kirchenlatein. P. Ephrem
pflegte auch die historische Forschung. Vor
allem befasste er sich mit seinem Ahn-
herrn, dem hl. Bruder Klaus, in mehreren
Arbeiten, so über das älteste Bruder-Klau-
sen-Bild und über den Stammbaum des
Heiligen. Auch die besten Partien aus dem
Bruder-Klausen-Offizium im Brevier stam-
men aus seinem Entwurf. Weitere Dar-
Stellungen galten den Landammännern und
den Geistlichen seines Heimatkantons Ob-
walden.
Der Verstorbene hat seinem Kloster in
zahlreiche kleineren und grösseren Berei-
chen gedient. Neben seiner Tätigkeit an
der Stiftsschule, wo er Deutsch, Geschichte
und Choral unterrichtete, und dem Lekto-

Amtlicher Teil

Für alle Bistümer

Kommunionspenclung durch Laien

An einigen Orten sind in bezug auf die

Kommunionspendung durch Laien Un-
regelmässigkeiten aufgekommen. Die Or-
dinariate rufen daher die diesbezügliche,
in der SKZ Nr. 46/1969 veröffentlichte
Bestimmung erneut in Erinnerung und
bitten aille Verantwortlichen, sich daran
zu halten: Ausserordentliche Spender der
hl. Kommunion sollen vom Ortsordina-
rius namentlich benannt werden. Sie soll-
ten vor der Beauftragung für diesen
Dienst eine entsprechende Einführung er-
halten. Empfohlen werden die vom Litur-
gischen Institut regelmässig durchgefiihr-
ten Einführungskurse.
In der römischen Instruktion «Immensae
caritatis» vom 29. Januar 1973, zitiert im
Direktorium 1974 S. 21 f., werden die
Gründe aufgezählt, die den Zuzug von
Laien rechtfertigen.
Zur Frage der ausserordentlichen Spen-
der der Krankenkommunion wird die
Schweiz. Bischofskonferenz noch Stel-
lung nehmen. Bis dahin gilt auch hier die
Bestimmung, dass die einzelnen Spender
um die Erlaubnis des Ortsordinarius nach-
suchen sollen. Die CWinona/e

Theologisch-pastorale Fortbildungs-
kurse 1974

19.—25. August: Bad Schönbrunn.
Exerzitien /iir Pr/eVer: Leben aus der Be-
gegnung mit Christus. Mit methodischen
Hilfen zur Meditation. P. Nikiaus Brant-
sehen, Bad Schönbrunn.
26.—30. August: Bad Schönbrunn.
Bibeltheologische Werkwoche: Propheten-
rendnng und Prop/zeferzxc/zzckxaZ. Prof. Dr.
Ernst Haag, Theologische Fakultät, Trier.

rat bei den Novizen für Choral und Litur-
gik war er zeitweise Subbibliothekar, Gast-
pater, Kustos der Sakristei, Direktorist und
bis an sein Lebensende Betreuer der Alter-
tumssammlungen.
Über das fachliche Wissen hinaus hat P.

Ephrem zahlreichen Mitbrüdern und Schü-
lern, Verwandten und Freunden auch
menschlich viel bedeutet. Seine gemütstiefe
Anteilnahme am Lebensschicksal anderer
hat verraten, dass ihm selber das Leid nicht
erspart geblieben ist. Eine Stimmbänder-
lähmung hat ihn zum vollständigen Auf-
geben des Gesanges gezwungen. Andere
schwere Krankheiten kamen hinzu. So hat
er sich immer mehr in die Stille der Zelle
zurückgezogen und ist seiner geschieht-
liehen Arbeit nachgegangen, bis ein Ver-
sagen des Herzens sein Leben abgeschlos-
sen hat. Der Herr möge ihm lohnen, was
er zu seiner Ehre getan hat.

IFoZ/gazzg Ha/uer

2.—27. September: Priesterseminar Luzern.
Vierwochenkurs für intensivierte Weiterbil-
dung der Priester: Dax xpezz'/z'xc/z ChrixZ/z'c/ze
z'm p/ura/ezz HngeioZ von re/z'gzöxen zznd

ara/zgz'öxezz z'/zzzcrweWz'c/zezz EnZwür/en.
9.—13. September: Priesterseminar St. Geor-
gen, St. Gallen.
Fragen der C/zrixtö/ogz'e. Referenten: Prof.
Christen, Luzern, Prof. Venetz, Freiburg.
16.—20. September: Priesterseminar St. Luzi,
Chur.
Fragen der C/zrz'xZo/ogz'e. Referenten: Prof.
Christen, Luzern, Prof. Pfammatter, Chur.
30. September bis 4. Oktober: Bad Schön-
brunn.
T/zeo/ogz'xc/ze Wer&woc/ze; Warum glauben
wir? Grundlagen und Grundfragen unseres
Glaubens. Prof. Dr. Walter Kaspar, Tübin-
gen.
21.—24. Oktober: St.-Jodern-Heim, Visp.
Fragen der C/zrz'xto/ogz'e. Referenten: Prof.
Christen, Luzern, Prof. Venetz, Freiburg.

Das Detailprogramm wird einen Monat
vor Kursbeginn in der Schweizerischen
Kirchenzeitung publiziert.

/nterdzo'zexane Xommisxiozz /zir JFezter-
Zzz'Mzzrcg der Prz'exter

Für die Bistümer Basel,
Chur und St. Gallen

Einführungskurs für Kommunion-
spendung durch Laien

Samstag, 16. März 1974, 14.30—17.30
Uhr, findet für die Bistümer Basel, Chur
und St. Gallen im Kirchgemeindehaus
Gut-Hirt, 8037 Zürich, ein Einführungs-
kurs für Laien in die Kommunionspen-
dung statt, der von Bischofssekretär Dr.
Max Hofer, Solothurn, geleitet wird. An
dieser Tagung können Laien teilnehmen,
die bereit sind, die Kommunion während
des Gottesdienstes auszuteilen und sie

auch Kranken zu bringen. Die Kursge-
bühr beträgt Fr. 10.—. Die Ordinariate
empfehlen den Pfarrern, geeignete Laien
für diesen Dienst auszuwählen und sie bis

zum 4. März 1974 beim Liturgischen In-
stitut, Gartenstrasse 36, 8002 Zürich, Tel.
01 - 36 11 46, anzumelden. Die Teilneh-
mer erhalten vor der Tagung eine person-
liehe Einladung.

Bistum Basel

Vorabklärungen für die Ernennung eines
Weihbischofs

Bischof Anton Hänggi hat die Mitglieder
des Generalvikariates, die Diözesanstän-
de, das Domkapitel und den Priesterrat
orientiert, dass er abklären lasse, ob un-
ter den heutigen Gegebenheiten die Er-
nennung eines Weihbischofs für das Bi-
stum Basel zweckdienlich sei. In nächster
Zeit werden auch der Seelsorgerat und
die Diözesansynode darüber informiert.
Bei der Reorganisation des Bistums Basel
im Jahre 1828/29 zählte das Bistum Basel
ca. 350 000 Katholiken. Das Konkordat
sah bereits für diese Zahl die Möglichkeit
vor, einen Weihbischof zu ernennen. Die
Volkszählung von 1970 ergab eine Katho-
likenzahl von 1 156 905. Diese starke Zu-
nähme der Gläubigen brachte u. a. eine
bedeutende Steigerung der Ansprüche an
den Diözesanbischof. Namentlich die Pa-
storalbesuche, bei denen der Bischof in
der Regel längere Zeit in einer Pfarrei ver-
weilt, brachten eine fühlbare Vermehrung
seines Aufgabenbereiches.
In diesem Zusammenhang lässt Bischof
Anton Hänggi eingehend prüfen, ob die
Ernennung eines Weihbischofs, wie sie
im Konkordat von 1828 zur Entlastung
des Diözesanbischofs vorgesehen ist, an-
gezeigt wäre. Über die Ergebnisse der
Vorabklärungen wird zu gegebener Zeit
wieder berichtet.

Bz'xc/zo'//z'c/ze Kazzz/ez

Bistum Chur

Stellenausschreibung

Die Pfarrstelle Forder/W wird hiemit ziur
Wiederbesetzung ausgeschrieben. Inter-
essenten mögen sich bis zum 7. März
1974 melden bei der Personalkommission,
Bischöfliche Kanzlei, Hof 19, 7000 Chur.

Bistum St. Gallen

Im Herrn verschieden

Kzznozzz'knx AZoz'x Fzzxt, P/a/rexz'gzzaZ, A7e/x

Alois Fust wurde am 28. Januar 1894 in
Mosnang geboren. Nach Studien in Alt-
dorf, Samen, Chur und Freiburg wurde
er am 12. März 1921 zum Priester ge-
weiht. Er Wirkte alls Kaplan in Alt St. Jo-
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hann (1921 bis 1927), Oberriet (1927 'bis

1933) und Rorschach (1933 bis 1940) und
als Pfarrer von Schmerikon (1940 bis

1945) und Mds (1945 bis 1971). Im Jahre
1955 wurde er zum Mitglied des Dom-
kapitels St. Gallen und im Jahre 1957 zum
Dekan des Kapitels Sargans gewählt. Er
starb am 2. Februar 1974 und wurde am
6. Februar in Mels bestattet.

Neue Bücher

ZVaZzzr zzzzd /VaZzzrrec/zZ. Ein interfakultäres
Gespräch. Hg. von Alois Müller, Stephan
Pfürtner, Bernhard Schnyder. Freiburg i. U.
(Universitätsverlag) 1972. 336 Seiten.
Das Buch ist das Ergebnis eines interfakul-
tären Seminars der Universität Freiburg. Es
enthält Beiträge von Naturwissenschaftern,
Anthropologen, Medizinern, Juristen, Phi-
losophen und Theologen sowie die an-
schliessende Diskussion. Wer die einzelnen
Beiträge unvoreingenommen jeden für sich
und ohne Bezug auf das Titelthema liest,
findet sie interessant und lehrreich. Wer
dagegen, vom Titel des Buches verführt,
eine allseitige Klärung der Begriffe Natur
und Naturrecht erwartet, findet das Erwar-
tete nur spärlich. Bloss die Philosophen
mühen sich um die Definition der Titel-
begriffe. Von den zwei Bedeutungen von
Natur, Natur als spezifische Wesenheit und
Natur als das Gesamt der materiellen Wirk-
lichkeit, wird nur auf die zweite näher
eingegangen. Das Naturrecht, sowohl im
Sinn von Gesetz als auch im Sinn von An-
recht, müsste aber vorwiegend von der Na-
tur in der ersten Bedeutung hergeleitet wer-
den. Prof. Pfürtner hat es etwas einseitig
rationalistisch vom menschlichen Vernunft-
prinzip her versucht. Klar anvisiert haben
die Philosophen Geiger und Luyten in der
Diskussion das eigentliche Problem: Jede
Norm geht auf einen Appell des Seins zu-
rück und findet im Sein jeweils auch ihre
Grenze. Jose/ Röö?/z

Sz'evezvzz'c/z, Mz'c/zae/ zz. a.: Sexzza/mora/ o/zzze

iVormezi? Topos-Taschenbücher 7. Mainz,
Matthias-Grünewald-Verlag, 1972, 144 S.
Das Buch ist ein gemeinsames Werk von
vier Autoren, Mitgliedern der Gesellschaft
Jesu an der Philosophisch-Theologischen
Hochschule St. Georgen in Frankfurt/
Main. Sie stützen sich neben ihren prak-
tischen Erfahrungen in Schul- und Jugend-
arbeit vor allem auf die Arbeitsergebnisse
eines moraltheologischen Seminars. Sie be-
handeln fünf Themenkreise der Sexualmo-
ral. Im ersten Abschnitt über die Krise und
Aufgabe der Sexualmoral geht es um die
Gültigkeit der ethischen Sexualnormen und
um die Normenfindung für eine humane
Sexualität. Das zweite Kapitel ist dem Pro-
blem der Homosexualität gewidmet. Im
weiteren ist über die Pornographie, über die
glaubwürdige Geschlechtserziehung und die
Krise der Ehe die Rede. Die kurzen Aus-
führungen bieten selbstverständlich keine
vollständige Sexualmoral. Sie sind aber
wegen ihrer Ausgewogenheit, in der sowohl
die heutige Situation wie der Gültigkeits-
anspruch der christlichen Moral gleicher-
weise zum Ausdruck kommen, sehr gute
Orientierungshilfen sowohl für die Dis-
kussion wie für die praktische Seelsorge.

,4/oz? />zz?Zar

MezF, Gezdzard: Programmierte Fm/z'z'/zz'zzzzg
in die Fo/A?wz>Z?c/za/Z?/e/zre. Band II:
Haushalte, Unternehmen und Markt. Wies-

baden, Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr.
Th. Gabler, 1974, 316 Seiten.
Der zweite Band des vierbändigen Werkes
stellt erheblich höhere Anforderungen an
den Leser als der erste (Besprechung in
SKZ Nr. 51—52/ 1973, S. 813). Hier hat
die mathematische Darstellung gegenüber
der verbalen ein grösseres Gewicht erlangt.
Dennoch müssen die ökonometrischen Dar-
bietungen keine unüberwindliche Barriere
bilden für Interessierte, die eine gewisse
mathematische Abstraktion ohne Abscheu
oder Widerwillen hinnehmen. Die Lektio-
nen sind sprachlich und inhaltlich recht
gut dargeboten. Das Wesentliche und Wich-
tige wird klar und konzentriert vermittelt,
überflüssige Worte und Phrasen sind ver-
mieden. Auch in diesem Band sind den
einzelnen Abschnitten Übungsfragen und
sachbezogene Antworten angeschlossen, die
eine Selbstkontrolle über das Erlernen er-
leichtern und zudem informative Ergänzun-
gen bieten. Texte in englischer Fachsprache
kommen vermehrt zur Geltung. Wesent-
liehe Teile des jeweiligen englischen Wort-
Schatzes könnnen mittels der Fragen einge-
übt werden. Eine gute Auswahl von Lite-
raturhinweisen führen zu ergänzenden und
vertiefenden Fachpublikationen. Auch die-
ser Band kann zugleich als Nachschlage-
werk gute Dienste leisten, was ein zuver-
lässiges Stichwortverzeichnis gewährleistet.
Neben Studenten der Nationalökonomie
dürften auch Theologen aus diesem Werk
ebenso brauchbare wie interessante Kennt-
nisse beziehen. Jo?e/ ßfas

Sc/zerez*, Brzzzzo Szep/zazi: Szerng/azzz Freude.
Sammlung Sigma. München, Ars-Sacra-
Verlag, 1973, 32 Seiten. Auslieferung für
die Schweiz: Maria M. Dubler, Baarerstr.
59, Postfach A-177, 6301 Zug.
Bruno Stephan Scherer ist längst kein Un-
bekannter mehr. Er hat in den letzten Jah-
ren mehrere Gedichtbände veröffentlicht,
darunter in der Sammlung Sigma Gedieh-
te voll und über Musik unter dem Titel
«Silbergraue Welt Musik». In diesem neu-
en Sigma sind religiöse Gedichte in drei
Gruppen (Gabe des Wortes, Ich bin dir
nah, Im Festkreis) vereinigt. Das Leben des
Christen ist «Pilgerschaft und Wagnis»; er
lebt aus dem Glauben an Gottes Wort, das
nicht bloss für Mose im Feuerdorn, son-
dem auch für den heutigen Menschen «im
Betongebirg» der modernen Stadt leben-
dig und wegweisend ist. Wie nahe verwandt
Meditation, meditatives Gespräch und lyri-
scher Ausdruck sind, kommt dem Leser
zum Bewusstsein, wenn er Gedichte wie
«Kommuniongespräch», «Wie soll ich Dich
nennen», «Antlitz des Gekreuzigten», «Von
Freude zu Freude» liest oder mit dem
Dichter über die Geschehnisse des kirchli-
chen Festkreises nachdenkt. Ein inhalts-
voller schmaler Band von Gedichten, die
aus religiösem Empfinden und echter In-
nerlichkeit heraus mitten in den Alltag den
«Sternglanz Freude» zu werfen vermögen.

vldrz'a/z Bfzzèer

Eingegangene Bücher
Einzelbesprechung erfolgt nach Möglichkeit

GzzzmeZ, Fernand; Existenz und Ewigkeit.
Meditation über das Geheimnis des Heili-
gen Geistes. Aus dem Französischen über-
tragen von Hazz? Gr.? von Ba/z/za?az- und
Cozvze/z'a Capo/. Einsiedeln, Johannes-Ver-
lag, 1973, 112 Seiten.

C/r/c/z, Fez-dz'zzazzd: Gebet als geschöpflicher
Grundakt. Beten heute Nr. 3. Einsiedeln,
Johannes-Verlag, 1973, 104 Seiten.

Sc/zöppz'zjg, Wo//gazzg: Kinder fragen nach
der Bibel. Antworten für Eltern und Leh-

rer. Pfeiffer-Werkbücher Nr. 120. München,
Verlag J. Pfeiffer, 1973, 130 Seiten.

Oremra, Jose/: suchen, was verloren.
Homilien zu den Evangelien. Lesejahr C.
Paderborn, Verlag Bonifatius-Druckerei
1973, 311 Seiten.

£/>e, ;?, Gez/zaz-d: Wir feiern das Jahr. Eine
Deutung des Kirchenjahres für unsere Zeit.
Ein Handbuch. Luzern-München, Rex-Ver-
lag, 1973, 175 Seiten.

F/sässer, zl«Zozze//zzx: Die sittliche Ordnung
des Geschlechtlichen. Der Christ in der
Welt. Eine Enzyklopädie, herausgegeben
von Johannes Hirschmann. VIII. Reihe:
Das religiös-sittliche Leben Band 5 c. Stein
am Rhein, Christiana-Verlag, 1973, 129 S.

Fe?Zyc/zz7/z /ür Fzzgezz J?e/e. Professor an
der Universität Freiburg, Schweiz, Heraus-
gegeben von Louis Carlen im Auftrag der
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Frei-
bürg, Schweiz. Freiburg, Universitätsverlag
1973, 220 Seiten.

Da? Fvazzge/z'zzzzz azz/ dem Weg zzzzzz Ajen-
?c7ze/z. Zur Vermittlung und zum Vollzug
des Glaubens. Herausgegeben von Otto
Knoch, Felix Messerschmid und Alois
Zenner. Frankfurt am Main, Verlag Josef
Knecht, 1973, 359 Seiten.

KzzrzAoznmezzZaz- zzz den Fe?zzzzg<?zz de/- Fz'Zzzz--

gz'e. 1034 Auslegungshilfen Freiburg i. Br.,
Herder-Verlag, 1974, 421 Seiten.

Geprüfter Glaube. 47 Anstösse zur Neu-
Orientierung. Herausgegeben von Jo/zazzzze.y
Bz'e?. Stuttgart, Verlag Katholisches Bibel-
werk, 1973, 294 Seiten.

Fz'o//eZ, Joxep/z: Glücklicher Abend. Aus
dem Französischen übersetzt von Rainer
Dura. München, Ars-Sacra-Verlag, 1973,
190 Seiten.

ßzz/z/er, Pazz/: Ausbruch aus der Gesellschaft.
Franz von Assisi. Themen der Kirche. Mate-
rialien für den Religionsunterricht an der
Oberstufe 7.-9. Schuljahr, Heft 1, Lehrer-
heft, Zürich, Theologischer Verlag, 1973, 24
Seiten.

Can'za.y 75. Jahrbuch des Deutschen Caritas-
Verbandes. Herausgegeben vom Deutschen
Caritasverband. Freiburg i. Br., Deutscher
Caritasverband, Lorenz-Werthmann-Haus,
323 Seiten.

Dogma zzzzd Po/z'Zz7c. Zur politischen Herme-
neutik theologischer Aussagen. Mainz, Mat-
thias-Grünewald-Verlag, 1973, 144 Seiten.

J/z dez'zzez- Gegezzwaz-Z. Impulse und Orientie-
rungen für Leben aus dem Glauben. Heraus-
gegeben von JCazJ Färßcr, Marz'o von Ga//z,
AJazz/red P/nZe und G/rz'c/z Sc/zz'z'Zz. Freiburg
i. Br., Herder-Verlag, 1973, 224 Seiten.

Lazzziez-Z, Wz7/z zz. a.: Damit alle leben kön-
nen. Topos-Taschenbuch. Mainz, Matthias-
Grünewald-Verlag, 1973, 170 Seiten.

Loz/i, Jo/zanne? B.: Kurze Anleitung zum
Meditieren. Frankfurt am Main Verlag .Jo-
sef Knecht, 1973, 298 Seiten.

AJa/zzzappe Pe/z'gz'on: Jzzzzge— AJädc/zen. 6
Bildanfänge zum Weitermalen, Zeichnen
und Ergänzen für Kinder ab 7 Jahren, her-
ausgegeben von JC/azz? De??ecAez- und JJz/de
JJeyz/zzc/z-JJzzZ/z. Zürich, Benziger-Verlag.

Mö/mappe L/c/z/. 7 Bildanfänge
zum Weitermalen, Zeichnen, Ergänzen, Aus-
schneiden, Ordnen und Kleben für Kinder
ab 8 Jahren. Herausgegeben von K/azz? De?-
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seeker und //(We //eye/zzc/z-Z/zzf/z. Zürich,
Benziger-Verlag.

A/a/mrzppe Re/z'gzon; Wer Wn z'c/z? 7 Bild-
zzn/äzzge zum Wez'/erma/en, Zürich, Benziger-
Verlag.

Kurse und Tagungen

Kirchliche Diakonie

Weekend für Damen und Herren in kirch-
liehen Berufen. Sonntag, 31. März 1974, ab
16.00 Uhr, bis Dienstag, 2. April 1974,
10.00 Uhr. Ort: Villa Bruchmatt, Bruch-
mattstrasse 9, 6000 Lzzzerfz. Leitung: Dr. Rzz-
do// Kzz/zn, Riehen.
Das Programm und die konkrete Gestaltung
sind noch durchwegs offen. Sie sollen sich
nach den Wünschen und Möglichkeiten der
angemeldeten Teilnehmer richten. Ein Ziel
haben wir in jedem Fall vor Augen: Ruhe,
Sammlung, Erfahrung mit dem Geheimnis
des Lebens und der Welt. Gemeinschaft in
offener Atmosphäre, Eucharistie. Zahl der
Teilnehmer begrenzt. y4umeWungen bis ca.
15. Februar 1974 an Frl. R. /Vager, Pfarramt,
St. Franziskus, Äussere Baselstrasse 170,
4125 Rze/zen, Telefon 061 / 49 42 02.

Priesterexerzitien 1974 in Beuron

In der Erzabtei St. Martin zu Beuron wer-
den an folgenden Terminen Priesterexerzi-
tien veranstaltet: 25.—29. 3.; 24.—28. 6.;
22.-26.7.; 19.—23.8.; 7.—11. 10.; 4. bis
8. 11.
Lez'/er; P. Maternus Eckardt OSB, Beuron.
T/zemzz.- «Ziel der Unterweisung ist Liebe
aus reinem Herzen, gutem Gewissen und
ungeheucheltem Glauben» (1 Tim 1,5).
Anmeldungen sind zu richten an den Gäste-

Mitarbeiter dieser Nummer

Dr. Josef Bommer, Professor, Lindenfeld-
steig 9, 6006 Luzern

Mgr. Karl Büchel, Domdekan, Klosterhof 6,
9000 St. Gallen

Dr. P. Adelhelm Bünter OFMCap., Profes-
sor am Kollegium St. Fidelis, 6370 Stans

Dr. P. Wolfgang Hafner OSB, Professor,
Kloster, 6390 Engelberg

Dr. P. Burkard Mathis OFMCap., Via Cai-
roli 43, Convento S. Fedele 00185 Roma

Dr. Josef Röösli, Professor, Gerlisberg 639 c,
6000 Luzern

Pfarreirat St. Theresia, Baslerstrasse 242,
4122 Neuallschwil

pater der Erzabtei St. Martin, D-7207 Beu-
ron / Hohenzollern.

Veranstaltungen im Schweizer Jugend-
und Bildungszentrum Einsiedeln

Das «Karec/zuznenar» — nezze Mög/z'c/zkezf
z'n z/er nac/zsc/zzz/z'sc/zen /«gene/ar/ze/Z? Wo-
chenendseminar vom 22. bis 24. Februar
1974 für Seelsorger, Jugendleiter, Kateche-
ten, Eltern, denen Jugendarbeit in der Pfar-
rei ein Anliegen ist. Das Wochenendseminar
will einen neuen Akzent aufgreifen und der
Frage nachgehen, wie sich Glaubensverkün-
digung heute durch Erwachsene in der nach-
schulischen Jugendarbeit verwirklichen lasse.

77o//nzzng 74; Zzzzrz Leèen 6e/rez'en. Oster-
kurs für Jugendleiterinnen und Leiter der
verschiedensten Gruppierungen pfarreilicher
Jugend. 11.—15. April 1974 in Einsiedeln.
Das Thema unseres Osterkurses erinnert uns
an das bevorstehende Jugendkonzil in Taizé.
Es will dazu einen Beitrag leisten, indem
wir einander helfen, praktische Erfahrungen
zu sammeln für das Wirken in der eigenen
Gruppe aus dem Geist Jesu Christi.
Genaue Programme für beide Kurse sind
erhältlich beim Kongregations-Sekretariat,
Abt. Bildungs-Dienst GCL, Postfach 159,
8025 Zürz'c/z 25, Telefon 01 / 34 86 00.

Gemeinschaflskurse im «Dienst an der
Einheit»

für Laien, Priester und Ordensleute. Zeit zznd
Ort; 1.—6. April 1974: Matth bei Morschach
(SZ) für die Pfarreien des Fricktals. Leitung:
Pfarrer Bruno B. Zieger; P. Franz Georg von
Waldburg SJ. 22.-27. April 1974: Hotel
Paxmontana, 6073 Flüeli-Ranft, für das gan-
ze deutsche Sprachgebiet. Leitung: P. Jan
Ilsen PA, Trier; Leo Schmid, Pfarrer Oesch-
gen.
zlnzneMzzngen nehmen die betreffenden
Exerzitienhäuser entgegen. Beginn abends,
Schluss am letzten Tag am Morgen.

«Kirche und Industrie»

Die schweizerischen reformierten und katho-
lischen Arbeitsgemeinschaften «Kirche und
Industrie» führen bei der Firma Siemens-
Albis AG in Zürich-Albisrieden den 12. Kurs
«Kirche und Industrie» durch. Er steht offen
für Pfarrer, Vikare, Laientheologen sowie
Gemeindehelfer, die sich in ihrer Seelsorge-
arbeit mit den Problemen von Industrie und
Wirtschaft konfrontiert sehen. Der Kurs
dauert zwei Arbeitswochen (13.—17. Mai
1974, 17.—21. Juni 1974) und wird sowohl
praktisch als auch theoretisch (durch umfas-
sende Information, Arbeit im Betrieb, Ge-

spräche und Diskussionen mit verschiedenen
Gruppen aus dem Betrieb) Einblick in die
Probleme eines Grossbetriebes und seiner
Belegschaft vermitteln.
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Der Kurs-
ort Zürich ist besonders für Teilnehmer aus
dem Kanton Zürich sowie den angrenzenden
Kantonen günstig gelegen. Weiter Auskünfte
erteilt P. Rrzzno /FoMeregger, Leiter der Ar-
beitsstelle Kirche und Industrie, Ackerstr. 57,
8005 Zürich, Telefon 01 - 42 84 66.

«Schweizerische Kirchenzeitung»
Wochenblatt. Erscheint jeden Donnerstag.

Ree/zzkrzon;

Hauptredaktor: Dr. Joh. Bapt. Villiger,
Prof., St.-Leodegar-Strasse 9, 6000 Luzern
Telefon 041 - 22 78 20.

Mitredaktoren: Dr. Karl Schuler, Bischofs-
vikar, Hof 19, 7000 Chur, Tel. 081 - 22 23 12

Dr. Ivo Fürer, Bischofsvikar, Klosterhof 6,
9000 St. Gallen, Telefon 071 - 22 20 96.

Nachdruck von Artikeln, auch auszugs-
weise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung
durch die Redaktion gestattet.
/4 ionnemenfsprezse;
Schweiz:
jährlich Fr. 45.—, halbjährlich Fr. 24.—.
Ausland:
jährlich Fr. 53.—, halbjährlich Fr. 28.—.
Einzelnummer Fr. 1.30.

E/genRinzer zzzzz/ Fer/zzg:
Grafische Anstalt und Verlag Raeber AG,
Frankenstrasse 7—9, 6002 Luzern,
Telefon 041 - 22 74 22 / 3 / 4,
Postkonto 60 -162 01.

Bitte zu beachten:

Für Abonnemente, Adressänderun-
gen, Nachbestellung fehlender Num-
mern und ähnliche Fragen: Verlag
Raeber AG, Administration der
Schweizerischen Kirchenzeitung,
Frankenstrasse 7—9, 6002 Luzern,
Telefon 041 - 22 74 22.

Für sämtliche Zuschriften, Manu-
skripte und Rezensionsexemplare:
Redaktion der Schweizerischen Kir-
chenzeitung, St.-Leodegar-Strasse 9,
6000 Luzern, Telefon 041 - 22 78 20.

Redaktionsschluss: Samstag 12 Uhr.

Für Inserate: Orell Füssli Werbe AG,
Postfach 1122, 6002 Luzern,
Telefon 041 - 24 22 77.

Schluss der Inseratenannahme:
Montag 10 Uhr.

Leobuchhandlung
Gallusstrasse 20, 9001 St. Gallen

Telefon 071 22 2917

Über 50 000 (fünfzigtausend)
theologische Fachbücher
finden Sie in der Leobuchhandlung
ständig am Lager

LIENERT

- KERZEN

LJ EINSIEDELN

Ferienwohnung
modern, in erhöhter Lage, schöne
Aussicht. In Kägiswil (OW), frei ab
15. Juli, ganzes Jahr hindurch.
3 Zimmer Fr. 25.—, 4 Zimmer Fr. 30.—

pro Tag. Adresse: Richard Emmen-

egger, Schöngrundstr. 5, 6048 Horw,
Luzern, Telefon 041 - 41 87 25.

Ihr Partner,
wenn es
um Inserate
geht

ORELL FUSSLI WERBE AG
Luzern Frankenstrasse 7/9

Zu kaufen gesucht: Gebrauchte rö-
mische Messgewänder in noch gutem
Zustand. Alle lit. Farben, ausser
schwarz, besonders aber weiss und
brokat. Zudem suche ich auch ge-
brauchte Messdienerkleider der tradi-
tionellen dreiteiligen Form.

Offerten bitte an: Pfr. Heinz Butz,
3931 Laiden VS.
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Katholische Kirchgemeinde Lenzburg

Wir suchen auf Frühjahr 1974 (spätestens Sommer

1974) einen vollamtlichen

Katecheten
oder eine vollamtliche

Katechetin
Hauptaufgabe ist Katechese an allen Stufen, auch in

den Aussenstationen, bei kleineren Klassen.

Daneben denken wir auch an eine evtl. Mitarbeit in

der Jugendseelsorge und in der Erwachsenenbildung.
Besoldung und Anstellungsbedingung gemäss den

Richtlinien des Katechetischen Institutes.

Bitte erkundigen Sie sich über die Stelle unverbindlich
beim Präsidenten der Kirchgemeinde: Herrn Josef Mei-

ster, Haselweg, 5600 Lenzburg oder beim Pfarrer: Herrn

Xaver Wyder, Bahnhofstrasse 25, 5600 Lenzburg.

Opferschalen Kelche Tabernakel usw. Kunstemail
Planen Sie einen Um- oder Neubau Ihrer Kapelle? Wir beraten Sie
gerne und können auf Ihre Wünsche eingehen.

GEBR. JAKOB + ANTON HUBER
KIRCHENGOLDSCHMIEDE
6030 EBIKON LU

Kaspar-Kopp-Strasse 81 041 - 36 44 00

Wir suchen auf das Frühjahr in unser Seelsorge- und

Katechetenteam vollamtliche(n) oder nebenamtliche(n)

Katecheten oder
Katechetin
Der Aufgabenkreis wird nach Absprache vereinbart,
umfasst aber vornehmlich Religionsunterricht. Gros-

sen Wert legen wir auf die Fähigkeit zur Zusammen-
arbeit in einem Team.

Entlohnung und Sozialleistungen entsprechen den

Richtlinien des Stadtverbandes der Kath. Kirchgemein-
den Zürichs. Bewerberinnen oder Bewerber, die über
die notwendigen Voraussetzungen verfügen, mögen
sich bitte melden beim Pfarramt St. Konrad, Fellen-
bergstrasse 231,8047 Zürich.

Die röm.-kath. Kirchgemeinde Bern sucht für die Pfarrei St. Mau-
ritius-Bethlehem eine(n)

vollamtliche(n) Katecheten(in)

zur Erteilung von Religionsunterricht in der Unter- und Mittelstufe,
für die Mithilfe in der Jugendarbeit und in der Pfarreiseelsorge.
Die Anstellung erfolgt nach dem Besoldungsregulativ der röm.-
kath. Kirchgemeinde Bern.

Auskunft und Anmeldung: Röm.-kath. Kirchgemeindeverwaltung,
Rainmattstrasse 16, 3011 Bern, Telefon 031 -25 34 99.

Röm.-kath. Kirchgemeinde Stäfa ZH

Wir suchen auf Frühjahr 1974 einen vollamtlichen

Laientheologen oder
Katecheten
Der Aufgabenkreis wird nach Absprache festgelegt, umfasst aber
vornehmlich Religionsunterricht.

Besoldung und Anstellungsbedingungen gemäss den Richtlinien
der Zentralkommission des Kantons Zürich.

Bewerber bitten wir, sich mit Herrn Pfarrer E. Truniger, Pfarramt
Stäfa, Telefon 01 -74 95 72 oder Herrn J. Laetsch, Präsident der
Kirchenpflege, Goethestrasse 25, 8712 Stäfa, Telefon 01 -74 93 45,
in Verbindung zu setzen.

Zu verkaufen in MEX / ST-MAU-

RICE/WALLIS, 1100 Meter ü. M.

Chalet-Hotel
16 Zimmer, grosser Essaal und
Restaurant. Vollständig möbliert
Eignet sich gut für

Ferienkolonien

Wenden Sie sich an Herrn Hans

OBRIST, Les Reinettes d, 1950

SION, Telefon 027-9 69 63

Berücksichtigen Sie bitte unsere Inserenten, und be-

ziehen Sie sich bei allen Anfragen und Bestellungen

auf die Schweizerische Kirchenzeitung

ft <040 04/ 46 <T0/
MODERNE GESTALTUNG UND AUSFÜHRUNG
SAKRALER EINRICHTUNGEN UND GEGENSTÄNDE
SOWIE RESTAURATIONEN UND ERGÄNZUNGEN
VERGANGENER STILEPOCHEN

Ferienhaus
«Bergkreuz»

oberhalb Lungern, 1000 m, 30 Betten,
für Mädchengruppe frei: 28. Juli bis
15. August, September bis Oktober.

Auskunft: Th. Weingartner, Langen-
sandstrasse 34, 6000 Luzern.
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Hostienschalen
Kelche
finden Sie nun in sehr grosser Auswahl und zu günsti-

gen Preisen bei uns. Moderne wie auch herkömmliche
Formen sind am Lager in verschiedenen Materialien
und Ausführungen.

Ein Besuch lohnt sich, wir freuen uns darauf.

RI CKEN
BACH
ARS PRO DEO

EINSIEDELN
Klosterplatz
05 055-53 27 31

LUZERN
bei der Hofkirche
05 041-22 3318

Altarkerzen
nur von der Spezialfabrik

HERZOG AG

6210 Sursee, Tel. 045 / 2110 38

Bekleidete KRIPPENFIGUREN
handmodelliert
für Kirchen und Privat

Helen Bossard-Jehle, Kirchenkrippen, 4153 Reinach/BL
Langenhagweg 7, Telefon 061 76 58 25

NEUANFERTIGUNGEN UND RENOVATIONEN KIRCHLICHER

KULTUSGERÄTE + GEFÄSSE, TABERNAKEL + FIGUREN

m
joseflaMNikeîmeR

KIRCHENGOLDSCHMIED
ST. GALLEN - BEIM DOM

TELEFON 071 - 22 22 29

Kirchenglocken-Läutmaschinen
System Muff
(ges. geschützt) Patent
Neueste Gegenstromabbremsung
Beste Referenzen. Über 50 Jahre Erfahrung.
Joh. Muff AG, 6234 Triengen
Telefon 045 -7415 20

Führend in

Liedanzeige-Anlagen

Verlangen Sie ausführliche Unterlagen oder unverbind-

liehe Vorführung.

ENDERLI, KIRCHENBEDARF, 9450 Altstätten,

Tel. 071 -75 16 47

Als Spezialist widme ich mich der dankbaren Aufgabe, in

Kirchen und Pfarreiheimen

Lautsprecher- und Mikrophon-Anlagen
auch für Schwerhörige mittels Induktion ausgebaut,

einzurichten. Eine solche Installation erfordert vom Fachmann
äusserst individuellen Aufbau von hochqualifizierten Elementen.
Durch die neue Hi-Fi-Technik stehen Ihnen geeignete Geräte
zur Verfügung, die höchste Ansprüche an eine

perfekte, saubere und naturgetreue
Wiedergabe von Sprache und Musik

erfüllen. Ich verfüge über beste Empfehlungen. Verlangen Sie
bitte eine Referenzliste oder eine unverbindliche Beratung.

A. BIESE
Obere Dattenbergstrasse 9 6000 Luzern Telefon 041 -41 72 72

Reisebüro Metro AG
St.-Oswalds-Gasse 16, 6300 Zug
Filiale in Baar, Dorfstrasse 13

Telefon 042 - 21 95 44
Telefon 042 - 31 70 22

HEILIGLAND MIT KURSFLUGZEUG
ISRAEL für Pilger und Erkunder, mit geistlicher Betreuung
Reisedaten: 12. — 23. April 1974

16.— 27. Oktober 1974

Pauschalpreis ab Zürich, alles inbegriffen Fr. 1660.—

NEU: KURSFLUG MIT DER SWISSAIR
PILGERREISE kombiniert Car/Flug — Flug/Car: Lourdes
serrât — Fatima
Reisedaten: 4.— 13. Oktober 1974

13.— 22. Oktober 1974

Mont-

Pauschalpreis ab Zürich, respektive Zug

CAR-PILGERREISE
Lourdes — Nevers — Taizé
Reisedaten: 20.— 26. April 1974

11. — 17. August 1974
13. — 19. Oktober 1974

Pauschalpreis

Fr. 1395.—

Fr. 485.—

Die obenerwähnten Reisen werden alle von einem Pater begleitet.
AHV-Bezügern gewähren wir einen Rabatt von 5 %.

Verlangen Sie bitte die entsprechenden Detailprogramme beim

Pilgerbüro oder beim Organisator Reisebüro
St. Othmarsberg und Reisedurchführer METRO AG
8730 Uznach St.-Oswalds-Gasse 16

Tel. 055-7212 62 6300 Zug
Tel. 042 - 21 95 44

Reisebüro METRO AG Geschäftsführer G. Meier
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